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Beilagen zu Anhang B

des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFA)

Übereinkommen siehe SHAB. Nr. 15 vom 20. Januar 1960

Beilage I

Liste der ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgänge

mit wahlweise gültigem Prozentsatz-Kriterium

Allgemeine einleitende Anmerkungen zur Beilage I

1. Waren, die in dieser Beilage als Endprodukte aufgezählt sind, haben dann
Zonenursprung, wenn sie innerhalb der Zone durch einen für diese
Endprodukte vorgeschriebenen ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgang

hergestellt wurden.

2. Der ursprungsbegründende Verarbeitungsvorgang kann vorsehen, dass
einer oder mehrere der nachgenannten Verarbeitungsvorgänge in der
Zone stattfinden müssen:

a) Vornahme eines bestimmten Arbeitsvorganges (z.B. «Legieren»,
«Herstellung durch chemische Umwandlung ...»);

b) Herstellung aus bestimmten Materialien;
c) Herstellung aus Materialien, die nicht zu genannten Nummern oder

Kapiteln gehören oder die nicht ausdrücklich erwähnte Materialien
sind.

3. Nach Beginn eines bestimmten Arbeitsvorganges im Sinne der Anmerkung

2 a können weitere Arbeitsvorgänge (einschliesslich chemischer
Umwandlungen) vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass sie innerhalb

der Zone stattfinden. -

4. Wenn ein ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang die HersteN
lung aus verschiedenen Materialien nach Wahl vorsieht (z. B. «Herstellung

aus oder aus ...»), schliesst die Verwendung eines dieser
Materialien die Verwendung der anderen Materialien nicht aus.

5. Der Ausdruck «Herstellung aus» schliesst nicht die Gewinnung des
Endproduktes durch mechanisches Zerlegen einer Ware ein, von der das
Endprodukt einen Bestandteil bildete.

6. Bei den ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgängen zu den iin"
Kapitel 39 aufgezählten Endprodukten (ausgenommen solche
Verarbeitungsvorgänge, die eine Bestimmung im Sinne der Anmerkung 2 c
enthalten) ist die Verwendung beliebiger Materialien gestattet,
vorausgesetzt, dass von ausserhalb der Zone eingeführte Materialien, sofern
sie im ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgang nicht ausdrücklich

erwähnt sind, weder das Endprodukt selbst noch ein während dieses
Verarbeitungsvorganges entstehendes, in das Endprodukt eingehendes
Produkt (ob isoliert oder nicht) darstellen oder enthalten.

7. Der Ausdruck «chemische Umwandlung» bedeutet:

a) die Vereinigung zweier oder mehrerer Elemente zu einer Verbindung;

b) jede Aenderung der Molekularstruktur einer Verbindung mit
Ausnahme der Ionisierung und der Anlagerung oder Abspaltung von
Kristallwasser.

8. Vierstellige Zahlen wie «25.03» beziehen sich auf Nummern der Brüsseler

Nomenklatur; Kapitelhinweise sind Hinweise auf Kapitel der Brüsseler

Nomenklatur.

9. Diese einleitenden Anmerkungen gelten, sofern nicht ausdrücklich
anders vermerkt, für die ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgänge
aller in dieser Beilage aufgezählten Endprodukte, mit Ausnahme jener
des Kapitels 29 und der Nummer 32.05.

Kapitel 5

Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch

inbegriffen

Endprodukt

ex 05.15 Fischmilch uncl Fischrogen, gesalzen,
zur menschlichen Ernährung nicht
geeignet

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeltungsoorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 05.15 gehören

Kapitel 13

Pflanzliche Rohstoffe zum Färben oder Gerben;

Gummiarien, Harze und andere pflanzliche Säfte und Auszüge

Endprodukt

ex 13.03 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge;
Agar-Agar und andere natürliche
Pflanzenschleime und Verdickungs-
stoffc, aus pflanzlichen Stoffen
ausgezogen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 13.03 gehören

Kapitel 15

Fette und Oele (tierische und pflanzliche); Erzeugnisse ihrer Spaltung;
zubereitete Speisefette; Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs

Endprodukt

15.04 Fette und Oele von Fischen und Meer¬
säugetieren, auch raffiniert

ex 15.05 Wollfett

ex 15.05 Wollfettderivate (einschliesslich La¬
nolin)

15.08 Tierische oder pflanzliche Oele, ge¬
kocht, oxydiert, dehydratisiert,
geschwefelt, geblasen, standolisiert oder
in anderer Weise verändert

15.09 Gerberfett (Degras)

cx 15.10 Technische Fettsäuren

ex 15.10 Raffinationsfettsäuren; technische
Fettalkohole

15.11 Glyzerin, einschliesslich Glyzerin¬
wasser und -unterlaugen

ex 15.11 Glyzerin, anders als roh
ex 15.12 Kette und Oele, ausschliesslich von

Fischen und Meersäugetieren, gehärtet,

auch raffiniert, jedoch nicht
zubereitet

15.17 Rückstände aus der Verarbeitung von
Fettstoffen oder von tierischen oder
pflanzlichen Wachsen

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begrändender Verarbeitungsvorgang

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 15.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.05 gehören
Herstellung aus nicht raffiniertem
Wollfett (ex 15.05) oder aus Materialien,

die nicht zu 15.05 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.07 oder 15.08 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.08 oder 15.09 gehören

Herstellung aus Raffinationsfcttsäu-
ren (ex 15.10) oder aus Materialien,
die nicht zu 15.10 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.10 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.11 geboren
Raffinieren oder Destillieren
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.12 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 15.17 gehören

Kapitel 16

Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren und Weichtieren

ex 16.04

ex 16.05

Endprodukt

Fischzubereitungen und Fischkonserven,

einschliesslich Kaviar und
Kaviarersatz, in luftdicht verschlossenen

Behältern
Krebstiere, Weichtiere und Muscheltiere,

zubereitet oder konserviert, in
luftdicht verschlossenen Behältern

In der Zone vorzunelunender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 16.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 16.05 gehören

Kapitel 19

Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, Mehl oder Stärke;
Backwaren

Endprodukt

19.01 Malz-Extrakt

19.05

19.06

ex 19.07

ex 19.08

Nahrungsmittel, durch Aufblähen oder
Rösten von Getreide hergestellt:
Puffreis, Corn Flakes und dergleichen
Hostien, Oblatenkapseln für Arzneimittel,

Siegeloblaten, getrockneter
Mehl- oder Stärketeig in Blättern und
ähnliche Waren
Schiffszwieback, anderer Zwieback
und Paniermehl
Biskuitwaren, Oblaten, Zwieback,
«slab-cake«, tsand-eake, und «üa-
nish pastry»

In der Zone vorzunehmender Ursprungs -
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 11.07 oder 19.01 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 19.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 19.06 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 19.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 19.08 gehören

Kapitel 21

Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen

21.01

21.02

21.03

21.04

21.05

Endprodukt

Geröstete Zichorie und andere geröstete

Kaffee-Ersatzmittel, sowie Auszüge

hieraus

Auszüge oder Essenzen aus Kaffee.
Tee oder Mate; Zubereitungen auf der
Grundlage solcher Auszüge oder
Essenzen

Senfmehl und zubereiteter Senf

Gewürzsaueen; zusammengesetzte
Würzmittel
Zubereitungen zur Herstellung von
Suppen oder Brühen; Suppen und
Brühen, zubereitet

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgaug

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 21.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 21.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 21.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 21.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 21.05 gehören
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cx 21.06

ex 21. 07

22.02

22.U8

:.U9

23.01

ex 23.03

ex 23.U7

24.02

Endprodukt

Natürliche Hefen, ausgenommen
Pressliefe; zubereitete künstliche
Hackt riebmilLel
Pulver zur Herstellung von Pudding
oder Speiseeis

ln der Zone vorzunehmender tirsprungs-
begründender Vcrarbeitiingsvurgang

1 lerstellung aus Anslellhefe (ex 21.06)
oder aus Malerialien, die nichl zu
21.06 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 21.07 gehören

Kapitel 22

Getränke, alkoholische Flüssigkeilen und Essig

Endprodukt

Limonaden, aromatisierte kohlensaure
Wasser (einsehliesslieh aromalisierte
Mineralwasser) und andere nicht
alkoholische Gelränke, ausgenommen
Frucht- und Gemüsesäfte derNr.20.U7

22.03 Bier

In der Zone vorzunehmender ursprnnys-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Säften von Citrus-
früchten (cx 2(1.07) oder aus
zusammengesetzten /Übereilungen von Ci-
trusrrüclilen oder von Cilriisfruclllöl
(ex 21.07). oder aus Malerialien, die
nichl zu 20.U7, 21.07 oder 22.02
gehören

Herslellung aus Malerialien, die niehl
zu 11.07 oder 22.03 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 22. U8 oder 22.UÜ gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 22.08 oder 22.09 gehören

Aethylalkohol, niehl denaturiert, mit
einem Alkoholgehalt von S(l° oder
mehr; Aethylalkohol, denaturiert, mit
beliebigem Alkoholgehalt
Whisky, Wodka und andere Trink-
brannlweine aus Getreide; Rum und
andere Trinkbrannlweine aus Melasse;
Aquavit, Waeholderbrannlwein (Gin),
Genever und Kunslrum; alkoholische
Gelränke auf Grundlage der vor-
slchenden Trinkbrannlweine; Weinbrand

und Feigenbrannlwein ;

Liköre; zusammengesetzte alkoholische
Zubereitungen (sogenannte konzentrierte

Extrakte/Essenzen) zur
Herslellung von Gelränken

Kapitel 23

Rückstände und Abfälle der Nahrungsmittelindustrien;
zubereitetes Tierfuller

Endprodukt

Mehle und Pulver von Fleisch und
von Schlachlnebenproduklen, von
Fischen, von Krebstieren oder von
Weichtieren, zur menschlichen Er-
nährung nichl geeignet; Grieben
Weinhefe

ex 23.05 Weinslein, roh

ex 23.06 Seelang- und Algenmehl

Solubles mit wasserlöslichen
Proteinen und Vitaminen, ans der Fischmehl-

ii ii cl Fischölerzcugung. getrocknet
oder konzentriert («fish solubles.)

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Yerarbcitumjsvurgang

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 23.01 gehören

Herstellung ans Malerialien, die nichl
zu 23.05 gehören
I lerstellung aus Weinhefe (ex 23.05)
oder aus Malerialien; die 'nichtli èu
23.05 gehören ,:y
Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 23.00 gehören
1 lerstellung aiis' Materialien, die 'niehl
zu 23.U7 gehören

Kapitel 24

Tabak

Endprodukt

Tabak, verarbeitet; Tabakextrakte
und Tabakwasser

//i der Zone vorzunehmender ursprnnys-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung ans Malerialien, die nielli
zu 24.02 gehören

Kapitel 25

Salz; Schwefel; Erden und Steine; Gips, Kalk und Zement

Endprodukt

ex 25.01 Tafclsalz; Nalriumchlorid von phar¬
mazeutiseher Reinheil

25.03 Schwefel aller Art, ausgenommen
sublimierler Schwefel, gefälller
Schwefel und kolloider Schwefel

ex 25.06 Quarz und Quarzite, in Körnern oder
in Pulverform

cx 25.07 Tone (Kaolin, Bentonite usw.), ge¬

brannt, ausgenommen expandierter
Ton der Nr. 68.07; Andalusil, Cyanil
und Sillimanil, gebrannt; Mnllil;
Schamolle und Dinaserdcn

cx 25.09 Farberden, gemahlen oder gebrannt

ex 25.13 Bimsstein! Schmirgel, natürlicher Ko¬
rund und andere natürliche Sehleif-
rohsloffe, in Körnern oder in Pulverform

ex 25.17 Feuerstein (Flint) ln Körnern oder in
Pulverform

ex 25.18 Dolomit, gebrannt; Dolomitslampf-
masse

cx 25.19 Natürliches Magncsiumcarbonat (Ma¬
gnesit), gebrannt

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Steinsalz, Seesalz
oder Salzsole (ex 25.Ul) oder aus
Malerialien, die nicht zu 25. Ul gehören
Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 25. 113 gehören

Zerkleinern, Sieben und Sortieren
von rohem Quarz oder rohen Quar-
zilen (ex 25. U6)

Herstellung aus Ton, Andalusil, Cya-
nit oder Sillimanil, alle diese
ungebrannt (ex 25. (17) oder aus Materialien,

die nicht zu 25. U7 gehören

Herstellung ans nichl gemahlenen,
ungebrannten Färbereien (ex 25.09)
oder aus Materialien, die nicht zu
25. U9 gehören
Zerkleinern, Sieben und Sortieren von
rohen Materialien der Nr. 25.13

Zerkleinern, Sieben und Sortieren
von rohem Feuerstein (cx 25.17)

Herslellung aus ungebranntem Dolomit

(ex 25.18) oder aus Materialien,
die nieht zu 25.18 gehören

Herstellung ans ungebranntem
natürlichem Magnesiumcarbonal (cx
25.19)

i

2U,

25.22

25.23

ex 25.30

Endprodukt

Gips, gebrannt, auch gefärbt oder mit
geringem Zusatz von abbinderegulie-
renden Stoffen, ausgenommen für
zahnärztliche Zweeke besonders
zubereiteter Gips
Kalk, gewöhnlicher (ungelöschter oder
gelöschter); hydraulischer Kalk
(Wasserkalk), ausgenommen reines Cal-
ciunioxyd nnd Caleiumhydroxyd
Zement (einschliesslich Zemenlklin-
ker), auch gefärbt
Meerschaum und Bernstein,
wiedergewonnen

Konzentrate natürlicher Borale,
kalziniert

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbcilungsvorgung

Herstellung ans ungebranntem Gips
(ex 25. 2U) oder Anhydrit (ex 25.2(1)
oder ans Materialien, die nichl zu
25.20 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 25.22 gehören

Herslellung nus Malerialien, die nichl
zu 25.23 gehören

Herslellung ans natürlichen Mccr-
schauniabrällcn (ex 25.25) oder ans
Hcriisleiiiabfällen (ex 25.25) oder aus
Malerialien, die nicht zu 25.25 gehören

Herstellung aus ruhen natürlichen
Boraten (ex 25. 3U)

Kapitel 26

Metallurgische Erze, Schlacken und Aschen

ex 26.01

26.02

26.03

26.04

Endprodukt

Schwcfclkicsabbrände, aueh In Rrl-
kell- oder anderer Form agglomeriert
Schlacken aller Art, Hammerschlag
und andere Abfälle der Bisen- und
Stahlherslellung
Aschen und Rückstände (andere als
solche der Nr. 26.02), die Melali oder
Met all Verbindungen enlhallen
Andere Schlacken und Aschen,
einschliesslich Seelangasche

7/i der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 26.01 gehören

Herslellung ans Malerialien, die nicht
zu 26.02 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 26.U3 gehören

Herstellung aus Malerialien, die niehl
zu 26.U4 gehören

Kapitel 27

Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation;
bituminöse Stoffe; Mineralwachse

£/id/>rodH A.7

ex 27.01 Brikclle, Eierbrikelle und ähnliche
feste Brennstoffe, aus Steinkohle

ex 27.02 Braunkohlenbrikette

27.04 Koks und Schwelkoks aus Stein¬
kohle, Braunkohle oder Torf

27.05 Relorlenkohle

27.05 Leuchtgas, Schwachgas und Wasser-
bia ga s

27.U6 Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder
Torf und andere Mineralleere,
einscliliesslieh der destillierten und der
präparierten Teere

27.07 Oele und andere Erzeugnisse der De-'
stillatimi des 1 lochteinpcratur-Slein-
kohleulccrs und ähnliche Erzeugnisse

27.08 Peeh und FechUoks ans Steinkohlen-
leer oder anderen Mineralleercn

27.1U Erdöl oder Schieferöl (andere als un¬
bearbeitete), einschliesslich anderweit
weder genannte noch inbegriffene
Zubereitungen mit einem Gewichls-
anleil an Erdöl oder Schieferöl von
70% oder mehr, in denen diese Oele
den wesentlichen Bestandteil bilden

27.11

27.12

ex 27.12

cx 27.13

ex 27. 13

ICrdgas und andere gasförmige
Kohlenwasserstoffe

Vasclin

Vaselin, raffiniert

Paraffin

In der Zone vorzunehmender nrsprmigs-
begründender Verurbeitungsoorgang

Herstellung aus Steinkohle (ex 27.01)
oder ans Malerialien, die nieht zu
27.01 gehören
Herstellung ans nichlbrikellicrler
Braunkohle (cx 27.02) oder aus
Materialien, die nicht zu 27.U2 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zn 27.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 27.05 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 27. U5 b" gehören
Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 27.U6 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 27.U7 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 27.U8 gehören
Herslellung aus Materialien der Nr.
27. IU durch Veiarbeilnngsvorgänge,
die nicht nur im Mischen, Verschneiden

(Blenden), Verpacken oder in
einer. Kombination dieser Vcrarbci-
lungsvorgänge bestehen; oder
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 27.10 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 27.1 1 gehören
Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 27.12 gehören

Herstellung aus rohem Vaselin
(ex 27.12)

Herstellung aus slack wax (cx 27.13)
oder dessen Schwilzi licksländen
(scale wax) (cx 27.13) oder aus
Materialien, die nicht zu 27.13 gehören
Herslellung aus rohem Ozokcrlt (ex
27.13) oder aus Malerialien, die nicht
zu 27.13 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 27.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 27.16 gehören

Mikrokristallines Paraffin aus Erdöl
oder Schieferöl, gereinigtes Ozokerit,
Montanwachs, Torfwachs, paraffinische

Rückstände (Galsch oder slack
¦ wax), auch gefärbt

27.14 ' Bitumen aus Erdöl, Pelrolkoks. und
andere Rückstände aus Erdöl oder
Schieferöl

27.16 Bituminöse Mischungen auf der Grund¬
lage von Nalurasphall, Nalurbilu-
men, Bitumen aus Erdöl, Mineral-
leer oder Mincrallcerpech (Asphall-
ìnaslix, Vcrschnillbiluincn usw.)

Kapitel 28

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische
Verbindungen von Edelmetallen, radioaktiven Elementen,

Metallen der seltenen Erden und Isotopen

Endprodukt

28.01 Halogene (Fluor, Chlor, Brom, Jod)

28.02 Schwefel, sublimiert oder gefällt;
kolloider Schwefel

28.03 Kohlenstoff (Gasruss oder carbon
blaek, Aeetylenruss, Anlhraccnruss,
Lampenruss usw.)

7/i der Zone vorzunehmender Ursprung»-
begründender Ycrurbcitiingsvorgung

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 28.01 oder 38.1!) gehören
Hcrslelluiig ans Materialien, die nicht
zu 28.1)2 oder 38.19 gehören
Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 28.03 gehören
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Endprodukt

28.04 YVasserstolf; Edelgase; andere Nicht¬
metalle

28.05 Alkali- nnd Erdalkalimetalle; Metalle
der seltenen Erden (einschliesslich
Yttrium und Scandium); Quecksilher

28.06 Salzsäure; Chlorsullonsäure oder
Chlorschwefelsäure

28.07 SchweHigsäurcanhydrid (Schwcfeldi-
oxyd)

28.08 Schwefelsäure; Oleum

28.09 Salpetersäure; Nitriersäuren

28.10 Phosphorsäurcanhydrid und Phos¬
phorsäuren (Meta-, Ortho- und Pyro-
phosphorsäure)

28.11 Arsenigsäureanhydrid; Arsensäure¬
anhydrid und Arsensäuren

2S.12 Borsäure und Borsäureanhydrid

28.13 Andere anorganische Säuren und
SauerstoffVerbindungen der
Nichtmetalle

2S.14 Chloride, Oxychlòride und andere
I lalogen- und Oxyhalogcuderivate der
Nichtmetalle

28.15 Sulfide der Nichtmetalle, einschliess¬
lich des Phosphortrisullids

28.16 Ammoniak, verflüssigt oder In Lö¬
sung (Salmiakgeist)

28.17 Nalriuinhydroxyd (Aetznatron); Ka-
liuinhydroxyd (Actzkali); Natrium-
und Kalium peroxyd

28.18 Oxyde. Hydroxyde und Peroxyde von
Strontium, Barium und Magnesium

28.19 Zinkoxyd; Zinkperoxyd

ex 28.20 Aluminiumoxyd und Aluminium¬
hydroxyd

ex 28.20 Künstlicher Korund

28.21 Chromoxyde und Chromhydroxyde

28.22 Manganoxyde

ex 2S.23 Eisenoxyde und Eisenhydroxyde

28.24 Kobaltoxydc und Kobalthyclroxyde

28.25 Titanoxyde

2S.26 Zinnoxyde: Stannooxyd (Braun¬
oxyd) und Stannioxyd (Zinnsäurcan-

" hydrid)
2S.27 Bleioxyde

ex 2S.28 Andere anorganische Basen, Mclall-
oxyde. -hydroxyde und -peroxyde
(einschliesslich des Hydrazins und
llydroxylainius und ihrer anorganischen

Salze), ausgenommen Antimonoxyde

ex 28.28 Anliinonoxyde

28.29 Fluoride; Silicofluoride, Fluoboratc
und andere Fluosalze

ex 28.30 Chloride und Oxyehloride, ausgenom¬
men Doppelchloridc

ex 2S.30 Doppelchloride

28.31 Chlorile und Hypochlorite

28.32 Chlorate und Perchlorate

28.33 Bromide und Oxybromide; Bromate
und Perbromale; Hypobromite

28.34 Jodide und Oxyjodide; Jodate uud
Pcrjodate

2S.35 Suiride, einschliesslich der Polysul-
fide

2S.36 llydrosullilc. auch durch organische
Stolle stabilisiert; Sulfoxylate

28.37 Sulfite und Thiosnlfate

cx 28.3S Sullatc und Alaune

cx 28.38 Persullate

28.39 Nitrite und Nitrate

28.40 Phosphitc, Hypophosphilc uud Phos¬

phate

28.41 Arsenite und Arsenale

28.42 Carbonate und f'crcarbonalc. ein¬

schliesslich des handelsüblichen
ammollili mcarhaniallialtigeu Am nio-
liiuincuruoiials

cx 28.43 Cyanide, einlache und komplexe, aus¬

genommen Doppclcyanidc

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender VerarbeitungsDorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.06 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.07 gehören
Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu 28.08 oder 28.13 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.09 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.10 gehören

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.15 oder 38.19 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.16 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.17 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.18 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 28.19 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.20 gehören
Herstellung ans Aluminiumoxyd (ex
28.20) oder aus Materialien, die nicht
zu 28.20 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.22 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.23 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.24 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.25 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.26 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.27 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.28 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 28.28 oder 81.04 gehören

Herstellung aus Flußspat (ex 25.31)
oder durch chemische Umwandlung
aus einem beliebigen Material
Herstellung aus Materialien der Nrn.
25.01 oder 31.04, oder durch chemische

Umwandlung aus einem beliebigen

Material
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.30 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.31 gehören

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.36 gehören
Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einein beliebigen Material

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 28.38 gehören

Herslellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.39 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 28.04, 28. IU, 28.13 oder 28.40
gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.4 1 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.42 gehören, oder durch chemische
Umwandlung aus Materialien der
Nr. 28.42

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einein beliebigen Material

Endprodukt

ex 28.43 Doppelcyanide

28.44 Fulminate und Cyanate

28.45 Silikate, einschliesslich der handels¬
üblichen Natrium- oder Kaliumsilikate

28.46 Borate und Perhorate

28.47 Salze der Säuren der Metalloxyde"
(Chromate, Permanganate, Stannale
usw.)

28.48 Andere Salze und Persalze anorgani¬
scher Säuren, ausgenommen Azide

28.49 Edelmetalle in kolloidem Zustand;
Edelmetallamalgame; Salze und
andere anorganische oder organische
Verbindungen der Edelmetalle, auch
chemisch nicht einheitlich

28.52 Salze und andere anorganische oder
organische Verbindungen des
Thoriums, des Urans und der Metalle der
seltenen Erden (einschliesslich derer
des Yttriums und Scandiums), auch
untereinander gemischt

28.53 Flüssige Luit

28.54 YVasserstoffperoxyd

28.55 Phosphide

28.56 Carhide (Siliziumcarbid, Borcarhid,
Metallcarbide usw.)

28.57 Hydride, Nitride und Azide, Silizide
und Boride

28.58 Andere anorganische Verbindungen,
einschliesslich des destillierten Wassers,

Leitläliigkeitswassers oder Wassers

von gleicher Reinheit und der
Amalgame von anderen Metallen
als Edelmetallen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.43 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.44 gehören
Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.46 gehören, oder durch chemische
Umwandlung aus Materialien der
Nr. 28.46

Herstellung durch chemische Um-
wandlung'aus einem beliebigen Material

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.49 gehören, oder durch chemische

Umwandlung aus Materialien der
Nr. 28. t9

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 28.53 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.54 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.55 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.56 gehören
Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.58 gehören, oder durch chemische

Umwandlung aus Materialien der
Nr. 28.58

Kapitel 29

Organische chemische Erzeugnisse

Besondere einleitende Anmerkungen zu den Waren des Kapitels 29

und der Nr. 32.05

1. Waren, die in dieser Beilage als Endprodukte aufgezählt sind, haben
dann Zonenursprung, wenn sie innerhalb der Zone durch einen für diese
Endprodukte vorgeschriebenen ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgang

hergestellt wurden.
2. Der ursprungsbegründende Verarbeitungsvorgang kann vorsehen,

dass einer oder mehrere der nachgenannten Verarbeitungsvorgänge in der
Zone stattfinden müssen :

a) Vornahme eines bestimmten Arbeitsvorganges (z. B. «Herstellung
durch chemische Umwandlung ...»);

b) Herstellung aus bestimmten Materialien;
c) Herstellung aus Materialien, die nicht zu genannten Nummern

oder Kapiteln gehören oder die nicht ausdrücklich erwähnte
Materialien sind.

3. Nach Beginn eines bestimmten Arbeitsvorganges im Sinne der
Anmerkung 2 a können weitere Arbeitsvorgänge (einschliesslich chemischer
Umwandlungen) vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass sie innerhalb der
Zone stattfinden.

4. Wenn ein ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang die
Herstellung aus verschiedenen Materialien nach Wahl vorsieht (z. B.
«Herstellung aus oder aus ...»), schliesst die Verwendung eines dieser
Materialien die Verwendung der anderen Materialien nicht aus.

5. Mit Ausnahme der ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorgänge,
die eine Bestimmung im Sinne der Anmerkung 2 c enthalten, ist die
Verwendung beliebiger Materialien gestattet, vorausgesetzt, dass von
ausserhalb der Zone eingeführte Materialien, sofern sie im ursprungsbegründenden

Verarbeitungsvorgang nicht ausdrücklich erwähnt sind, weder das
Endprodukt selbst noch ein während dieses Verarbeitungsvorganges
entstehendes, in das Endprodukt eingehendes Produkt (ob isoliert oder nicht)
darstellen oder enthalten.

6. Falls ein ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang die Herstellung

(durch eine oder zwei chemische Umwandlungen oder auf andere
Weise) aus einem kohlenstoffhaltigen Material vorsieht und das Endprodukt

eine chemisch definierte Verbindung oder ein Isomerengemisch ist,
muss, sofern nichts anderes bestimmt ist, eine der folgenden Bedingungen
erfüllt sein :

Das kohlenstoffhaltige Material oder ein aus diesem hervorgegangenes
Zwischenprodukt muss

a) zu der im Molekül des Endproduktes enthaltenen Anzahl Atome, ohne
Berücksichtigung der Wasserstoffatome, mindestens die Hälfte
beitragen; oder

b) zum Molekulargewicht des Endproduktes mindestens die Hälfte bei¬
tragen ; oder

c) wenn dem kohlenstoffhaltigen Material oder einem daraus hervor¬
gegangenen Zwischenprodukt selbst Zonenursprung zukommt,
I) zu der im Molekühl des Endproduktes enthaltenen Anzahl Atome,

ohne Berücksichtigung der Wasserstoffatome,
oder

II) zum Molekulargewicht des Endproduktes
mindestens 30 Prozent beitragen.
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7. Der Ausdruck «kohlenstoffhaltiges Material» bedeutet jedes beliebige
Material, das elementaren oder gebundenen Kohlenstoff enthält und das
für die Herstellung des Endproduktes gemäss dem ursprungsbegründenden
Verarbeitungsvorgang unerlässlich ist.

8. Der Ausdruck «Zwischenprodukt» bedeutet jedes beliebige Material,
aus dem das Endprodukt durch chemische Umwandlung gewonnen wird.

9. Der Ausdruck «chemische Umwandlung» bedeutet jede beliebige
Aenderung der Molekularstruktur eines kohlenstoffhaltigen Materials mit
nachstehenden Ausnahmen:

a) Reaktion einer Säure mit einer Base zur Bildung ihres Salzes, so¬
fern dieses Salz nicht aus einem racemischen Gemisch und einer
optisch aktiven Säure oder Base als Zwischenstufe einer optischen
Spaltung gebildet wird;

b) Reaktion eines Phenols mit einer Base zur Bildung ihres Phe-
nolates ;

c) Freisetzung einer Base aus ihrem Salz, sofern dieses Salz nicht
eine Zwischenstufe einer optischen Spaltung ist und aus einer
optisch aktiven Säure und einer optisch aktiven Base besteht;

d) Freisetzung eines Phenols aus einem Phenolat;

e) Freisetzung einer Säure aus ihrem Salz, sofern das betreffende
Salz nicht eine Zwischenstufe einer optischen Spaltung ist und aus
einer optisch aktiven Säure und aus einer optisch aktiven Base
besteht ;

f Reaktion einer anorganischen Metallverbindung mit einer organi¬
schen Verbindung zur Bildung eines salzartigen Derivates oder
einer salzartigen Komplexverbindung dieses Metalls mit der
erwähnten organischen Verbindung;

g) Freisetzung einer organischen Verbindung aus ihrem salzartigen
Metallderivat oder ihrem salzartigen Metallkomplex;

h) Anlagerung von Wasser an eine Verbindung zur Bildung ihres
Hydrates;

i) Abspaltung von Wasser aus einem Hydrat.

Ueberdies bedeutet der Ausdruck «chemische Umwandlung» die
Gewinnung eines optisch aktiven Isomeren aus einem racemischen Gemisch
oder eines racemischen Gemisches aus einem optisch aktiven Isomeren.

10. Der Ausdruck «zwei chemische Umwandlungen» bedeutet zwei nicht
gleichzeitig erfolgende chemische Umwandlungen im Sinne der Anmerkung

9, vorausgesetzt, dass da.s aus der ersten chemischen Umwandlung
entstehende kohlenstoffhaltige Zwischenprodukt stabil ist und als ein
wesentlicher Anteil des Durchsatzes während der Durchführung des
ursprungsbegründenden Verarbeitungsvorganges isoliert weiden könnte. Falls eine
Reaktion zur Bildung eines Gemisches von zwei oder mehreren isomeren
Verbindungen oder zur Anlagerung oder Abspaltung von zwei oder mehreren

gleichen Atomen, Radikalen oder Verbindungen führt, gilt eine solche
Reaktion als nur eine chemische Umwandlung.

11. Diese Anmerkungen finden auch auf die ursprungsbegründenden
Verarbeitungsvorgänge für Produkte der Nr. 32.05 Anwendung, jedoch mit
folgenden Ausnahmen:

a) die Bildung von Metallkomplexen gilt als chemische Umwandlung;

b) die Anmerkung 6 bezüglich des Molekulargewichtes oder der Zahl
der Atome ist nicht anzuwenden;

c) Diazotieren und Kuppeln gelten zusammen als eine chemische
Umwandlung.

12. Vierstellige Zahlen wie «29.01» beziehen sich auf Nummern der
Brüsseler Nomenklatur; Kapitelhinweise sind Hinweise auf Kapitel der
Brüsseler Nomenklatur.

Endprodukt

29. ni Kohlenwasserstoffe

ex 20.01 Kohlenwasserstoffe, ausgenommen:
Benzol, Toluol, Xylolc. Naphtalin.
Anthracen, Phcnanthren. Aclhylen,
Butadien und Isopren

cx 29.01 Benzol, Toluol. Nylole. Naphtalin,
Anthracen und Phcnanthren

cx 20.01 Aclhylen, Butadien uud Isopren

ex 29.02 I Iiilogenderivule der Kohlenwasser¬
stoffe, ausgenommen Vinylchlorid

ex 29.02 Vinylchlorid

In iter '/nne ntirziiiiehiueiiiier nrsprmigs-
kegriindender \'erarl>eUnny.n>urgimg

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus cincin beliebigen
kolilensloflhal ligen Material
I lerstellung dureh chemisehe
Umwandlung aus Benzol. Toluol. Xyloleii,
Naphtalin oder einem beliebigen
gesättigten aliphatischen (acycliscbeii)
Kohlenwasserstoff (ex 29.01)

oder

Hcrslelluiig aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen .Material, das nicht
zu 22. OS, 22.U9. 38.18, 3S.1!» oder
Kapitel 29 gehört
I lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material der .Nr. 28.50
oder des Kapitels 27

Herstellung durch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material iles Kapitels

27

M Merslellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einein beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

') I Icrslellmig aus einem behelligen
kohlenstoffhaltigen Material, das nie Iii
zu 29.02 bis 29.15, 38.18 oder 38.19
geli ört

Herslellung aus Aclhylen (cx 20.01)
oder au.s Materialien der Nr. 28.5(5
oder des Kapitels 27

l) llalogenalonie können bei der Berechnung des Beitrages zum Molekulargewicht oder
zur Anzahl der Atome gemiiss der einleitenden Anmerkung 15 zu diesem Kapitel unberücksichtigt

bleiben.

29.03

29.04

29.05

29.07

29.U8

cx 29.(18

2U.ll!)

29.10

29. 1 I

ex 29.11

29.12

29.13

29.14

ex 29. M

ex 29.11

Endprodukt

Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate
der Kohlenwasserstoffe

Aeyeiische Alkohole und ihre 1 lalogcn-
Snlfo-, Nitro- und Nitrosoderivate

Cyclische Alkohole und ihre Halogen-
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate

29.0ß Phenole und Phenolalkohole

Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate der Phenole und Phenol-
alkoholc

Aether. Aetheralkohole. Aclherphc-
nole, Aetherpltenolalkoholc, Alkohnl-
peroxyde und Act herperoxyde sowie
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate

Alkoholpcroxyde und Aelhcrpcr-
oxyde sowie ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- unii Nitrosoderivate
Kpoxyde, Epnxyalkohole. Epoxyphe-
nolc und Epoxyälher (alpha oder
beta): ihre Halogen-, Sullo-, Nilro-
uud Nitrosoderivate

Acelale und Ualbacelalc. auch mil
einlachen oder komplexen Suucr-
slnlfnnkt innen sowie ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate

Aldehyde. Aldchydalkoholc, Aldehyd-
äther, .Mdchydphcnolc und andere
Aldehyde mit einfachen oder
komplexen Saucrslol funk tionen

l'orni aldchyd

Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosn-
dcriviile der Erzeugnisse der Nr. 29.1 1

Kclouc. Kelonalknhole, Kclonphc-
ltolc. Kelonaldehyde. Chinouc. Chi-
noiialkoliole. ('.Iiiiidiiphcnolc, Chiiion-
aldchyde und andere Ketone und
Chinone mil einfachen oder
komplexen Saiierstoffunktionen sowie ihre
I lalogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate

Kill basische Säuren, ihre Anhydride,
I lalogcnide, Peroxyde und Persüu-
ren: ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- uud
Nil rosoderivale

Alle Verbindungen dieser Nummer,
ausgenommen Ester

Sänrcpcroxydc und Pei säuren
(einschliesslich Muer lister) dieser Nummer,

ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- unii
Nitrosoderivate

In der Zone norznnetimender iirsprimgs-
begründender Yerarbeilungsnorgang

*) Herslellung dureh zwei ehemisehe
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
«) Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 29.02 bis 29.45 oder 38.19 gehört
J) Herstellung dureh -zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

") Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 29.02 bis 29.4.T. 38.18 oder 38.19
gehört und da.s kein teehniseher l'ell-
alkohol (ex 15.10) ist
Herslellung durch zwei ehemisehe
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 Icrslellmig ans einein beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, da.s niebt
zu 29.02 bis 29.15, 38.18 oder 38. 19

gehört
Herslellung durch zwei chemische
Umwandlungen ans cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus Benzol, Toluol, Xyloleii
oder Naphtalin (ex 29.01) oder

aus einem beliebigen kohlenstoffhaltigen

Material, das nicht zu 38.18,
38.19 oder Kapitel 29 gehörl
Herslellung durch zwei chemisehe
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 38.18, 38.19 uder Kapitel 29 gehört
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen uus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zn 15.1(1. 22.08. 22.0!), 38.18, 38.19
oder Kapitel 29 gehört
Herstellung aus Wasserstuffpcroxyd
(28.51), dem /.onciiursprung zukommt

Herslellung durch zwei rheinische
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nieht
zu 29.02 bis 29.45 oder 38.19 gehört
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herslellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, (las nicht
ZU 15.10. 22.08. 22.09. 29.02 bis 29.15,
IIS. 1 8 oder 38. 1 9 gehört
I lerstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nichl
zu 13.10, 22.(18, 22.09, 38.18, 38.19
oder Kapitel 29 gehört
*) Herstellung aus Methylalkohol
(Methanol) (ex 29.(11)

Herslellung durch zwei rheinische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Maldini, das iiicht
zu 15.10, 22.(18. 22.09, 38.18, 38.19
oder Kapitel 29 gehört
I lerstellung dnrch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.10. 22.08, 22.09, 29.02 bis
29.15, 38.18 oder 38.19 gehörl
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
I lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.1(1. 22.08. 22.09, 29.02 bis 29. là,
38.18 oder 38.19 gehört
I lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das
technische l'eli säuren oder Hafliiialious-
feltsäurcn (c\ 15.1(1) darstellt
I Icrslellmig aus Wiisscrstoffpcroxyil
(28.51), dem /onciiurspmng zukommt

») Andere als Kohlenstoffatoiuc können bei der Berechnung des Beitrages zum
Molekulargewicht oder zur Anzahl der Atome gemäss der einleitenden Anmerkung (i zu diesem
Kapitel unberücksichtigt bleiben.

') Dieser ursprungsbegründende Verarbeilungsvorgang gilt nur bis zum 31. Dezember
1901.
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29.15

ex 29.15

cx 29.15

ex 29.15

29. 1 Ii

cx 20. 1 ü

ex 29.1 Ii

29. 1 7

29. 1 S

29. 1 9

29.2U

29.21

29.22

29.23

29.21

29.26

Endprodukt

Mehrhasische Säuren. Ihre Anhydride.
HaloRenide, Peroxyde und Persänrcn;
Ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und
Nitrosoderivate

Alle Verbindungen dieser Nummer,
ausgenommen Ester

Säureperoxyrie nnd Pcrsänren
(einschliesslich ihrer F.ster) dieser Nummer:

ihre Halogen-, Sullo-, Nilro- nnd
Nil rosoderivatc
lisler der Hexachlorlel rnhydroendo-
met h vlcn phtalsäure
Alknholsäuren. Aldehydsäuren. Ke-
lonsäuren, Phenolsäuren und andere
Säuren mit einlachen oder komplexen
Saiiersloffunklionen, ihre Anhydride,
Halogcnide. Peroxyde und Persänrcn ;

ihre Halogen-, Sullo-, Nilro- und Ni-
I rosoderivnte

Alle Verbindungen dieser Nuninicr,
ansgenuinnien Ester

Säureperoxyrie und Persameli
(einscliliesslieh ihrer Eslcr) dieser Nummer;

ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro-
und Nitrosoderivate
lister der Schwefelsäure und ihre
Salze sowie ihre Halogen-, Sulfo-,
Nitro- und Nil rusoderivale
Ilster fier salpetrigen Säure und der
Salpetersäure sowie ihre Halogen-.
Sullo-, Nilro- und Nil rosoderivatc
Esler der Phosphuisäiircn und ihre
Salze, einschliesslich der l.aclophos-
phalc sowie ihre Halugcn-, Sullo-,
Nitro- und Nitrosoderivate
lisi er der Kohlensäure und ihre Salze
sowie ihre Halogen-, Sullo-, Nitro- und
Nilrusoderivate

Andere Eslcr der Mineralsäuren
(ausgenommen die Ester der Ilalogen-
wasscrslorisäuren) und ihre Salze
sowie ihre Halogen-, SnlTo-, Nitro- und
Nitrosoderivate
Verbindungen mit Aminoliinklion

Amine mil einfachen oder komplexen
Sauerslof l'un k tionen

Qualernäre Ammoninmsalze und
-hydroxyde. einschliesslich der
Lecithine und anderer Phosplioaniinoli-
puide

29.25 Verbindungen mit Amidofunktlon

Verbindungen mit Imldo- oder Imino-
funktiun

29.27 Verbindungen mit Nilrilfunklloii

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung durch zwei ehemisehe
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 lerstellung ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nieht
zu 15.10. 22.08, 22.09, 29.02 bis 29.45,
38.18 oder 38.19 gehörl
Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das
technische Fettsäuren oder Rafrinalions-
fettsänren (ex 15.10) oder Zucker der
Nr. 29.43 darstellt
Herslellung aus Wassersloriperoxyd
(28.54), dem Zoncnursprung zukommt

') Herstellung durch Veresterung

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
Herslellung ans einein beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.10, 22.08. 22.09. 29.02 bis 29. 15,
38.18 oder 38.19 gehörl
1 Icrslellmig aus einem beliebigen koh-
lenstuN'halligcn Material, das
technische Fettsäuren oder linffinalinns-
rrllsänren (ex 15.10) oder Zucker der
Nr. 29.43 darstellt
I lerstellung aus Wnsserslorrperoxyd
(28.54), dem Zoncnursprung zukommt

1 lerstellung durch
Wandlung aus einem
rial
Herstellung durch
Wandlung uus einem
rial
1 lerstellung durch
Wandlung au.s einem
rial

chemische Uni-
beliebigen Mate-

chcmisclic Uni-
beliebigen Malc-

cheniischc Uni-
bclicbigcn Male-

I Icrslellmig durch zwei chemische
Umwandlungen ans cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 lerstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material. «Ins nicht
zn 15.10. 22.08. 22.09. 3X.IK. 38.19
oder Kapitel 29 gehört und das keine
Oxyhalogenvcrbindiing des Kohlenstoffes

(ex 28.14) ist
Herslellung durch rheinische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kuhlenslorfhalligen Material

oder
1 Icrslellmig ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 22.08. 22.09. 38.19 oder Knpitr.1 29
gehörl und das kein technischer l'ell-
alkohol (ex 15.10) isl
Herstellung durcli zwei chemische
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herslellung aus cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das niehl
zu 22.US. 22.09. 38.19 oder Kapilel 29

gehört und das kein technischer 1-ctl-
alkohol (ex 15.10) ist

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kublenstorihalligen Material

uder
1 lerstellung ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen, Material, das nicht
zu 22.08, 22.09. 38.19 oder Kapilel 29
gehörl und das kein technischer Fcll-
alkohol (ex 15.10) ist
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

uder
1 lerstellung ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 22.08, 22.09. 38.19 oder Kapilel 29
gehörl und das kein technischer Felt-
alkohol (ex 15.10) ist

Herstellung durch zwei ehemisehe
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Mal cria I

oder
1 Icrslellmig ans einein heliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nichl
zu 15.10, 22.08, 22.09, 38.19 oder
Kapitel 29 gehört
<) Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
1 lerstellung ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.10, 22.08, 22.09, 38.19 oder
Kapilel 29 gehört

") Dieser ursprungsbegründende Vcrarbeitungsvorgung gilt nur bis zum 31. Dezember 1961.

«) Abspaltung von Wasser ans einem Aiiinioniuinsalz einer Kai bunsäure zur Eildung des

entsprechenden Amidcs gilt nicht als chemische Umwandlung.

Endprodukt

ex 29.28 Dlazoverbindungen

ex 29.28

29.29

29.30

29.34

29.35

29.36

29.37

ex 29.3S

ex 29.38

ex 29.38

Azoverhindungen. aliphatische
(aeyeiische) und eycloaliphalische

cx 29.28 Azovcrbindungen, aromatische

ex 29. 2K Azoxyverbindungen

Organische Derivate des llydrazins
oder des Hydroxylaniins

Verbindungen mit anderen Sliek-
sloffunktioucn

29.31 Organische Thiovcrbindungen

29.32 Organische Arsenverbindungen

29.33 Organische Quccksilbcrvcrbindiiiigrii

Andere organisch-anorganische
Verbindungen

I lelerocyclisehe Verbindungen.
schliesslich der Nukleinsäuren

Sulfamide

l.aclnnc und Laclame;
Saltarne

Sullunc und

Vitamine, phosphorylicrl (Phusphor-
säureestcr)

Provitamine und Vitamine
(einschliesslich der Konzentrate), auch
untereinander gemischt, deren Pro-
vilam'm- und/oder \ ilainingchall
ausschliesslich aus Materialien der
Kapilel I bis 1 5 stanimi

Provitamine und Vitamine
(einscliliesslieh der Konzentrate), auch
untereinander gemischt, deren Prn-
vilamin- und/oder Vilamiiigehalt
nichl ans Malerialien der Kapilel 1

bis 15 slamnil

In der Zone vorzunehmender ursprimgs-
begründender Vernrbeilungsvnrgiing

Herstellung durch zwei chemische
|

Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenslorrhalligcn Material,
vorausgesetzt, dass tlas Zwischenprodukt
ein Amin isl -
I Icrslellmig dnrch chemische
Umwandlung aus einem beliebigen Material

5) I lerstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlcnstorrhal Ilgen Material
Herslellung durch zwei chemische
Umwandlungen uns einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Mal erial

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlcnsloffhal tigen Material

oder
I lerstellung ans einem behelligen
kohlenslorrhalligcn Material, das nicht
zu 15.10. 22.08. 22.09, 38.18. 38.19
oder Kapitel 29 gehört
I lerstellung durch zwei rheinische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlcnsloffhal tigen Material

oder

Herslellung aus einem beliebigen
kohlenslorrhalligcn Material, das nicht
zn 15.1(1. 22.UX. 22.09. 38.18. 3K.lt!
oder Kapilel 29 gehörl
I lerstellung durch zwei chemische
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohleiisloirhal Ligen Material

oder
1 lerstellung ans einem beliebigen knh-
Içnslnrfhnlligcn Material, das nichl
zn 15.10. 22.08. 22.D9. 28.15. 38.18.
38.19 mlcr Kapilel 29 gehört
Herslellung durch zwei rheinische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenslofrhalligcn Material
I Icrslclhing durch zwei chemische
Umwandlungen nus einem beliebigen
kulilenslorriialligen Materia I

oder
I lerstellung aus cincin zu 29. Ul
gehörenden Kohlenwasserstoff
*) Herslellung durch zwei chemische
Umwandlungen ans einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oiler
I lerstellung aus einem beliebigen
Kleinem (ausgenommen Kohlenstoff.
Wasscrsloir. Sauerslorr. Stickstoff.
Schwefel. Arsen und Quecksilber).
das im Endprodukt unmittelbar au
Kohlenstoff gebunden ist. oder ans
cincin beliebigen Ausgangsstoir tür
ein solches H leinen I der nicht zu 38.19
oder Kapilel 28 oder 29 gehört, oder
aus einem beliebigen Aiisgangsslolf
Tür ein solches Flcmeiil. dein selbst
Zonen Ursprung zukommt
I lerstellung durch zwei chemische
Umwandlungen ans cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder
I lerstellung aus einem beliebigen koh-
lenslnrrhalligeu Material, das nicht zu
28.58, 38.19 oder Kapitel 29 gehörl
I lerstellung durcli zwei chemische
Umwandlungen ans einem heliebigen
kohlenslorrhalligcn Material

oder
I lerstellung aus einem beliebigen koh-
lenstorrhaltigen Material, das nicht
zu 38.19 oder Kapilel 29 gehörl
T) I lerstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstofriialligen Mal erial. das nielli
zu 15.10. 22.08, 22.M9. 38. 18, 38.19
oder Kapitel 29 gehört
Herstellung aus einem beliebigen
nicht phosphoi vherlcn Vitamin der
Nr. 29.38
I lerslellnng aus Materialien der Kapilel

1 bis 15. vorausgesetzt, dass die
gemäss H rk lärmig des Herstellers
oder Exporteurs im l.ndprodukl
enthaltene Konzentration an Provilu-
niinen oder Vitaminen im Verhältnis
zum Gchall des lür die Herslellung
verwendeten Materials mindestens
verzehnfacht worden ist
Herslellung
a) durch zwei chemische Umwandlungen

ans einem beliebigen knh-
leiistorrtialligen Material, das nichl
zu 29.38 gehörl

oder

b) aus einem beliebigen kuhlcnslolt-
lialligcu Material, fias nicht zn
38. 1 9 oder Kapitel 29 gehört, vur-
ausgesclzt, dass das kolilciislulf-
haltige Material fiir die Grund-
slruktur lies Endproduktes
bestimmend ist

*) Diazollercn gilt nicht als chemische Umwandlung.

) Die einleitende Anmerkung 6 zn diesem Kapitel bezüglich Moleknlargewielil uder
Anzahl der Kohlenslufralome ist nicht anzuwenden.

') Die. Bildung des Lacions, l.aclanis, Sullons oder Sullains aus der enl sprechenden
llydroxysäure oder Aminosäure gilt nicht als ehemisehe Umwandlung.
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29.39

29.41

29.42

ex 29.42

ex 29.43

ex 29.44

ex 29.44

29.45

30.01

ex 30.01

30.02

Endprodukt

Hormone, natürliche oder synthetische

ex 29.39 Prednison

cx 29.39 Prednisolon

ex 29.39 Norandrostenolon-pheiiylpropionat

ex 29.39 Aethinylöstradiol

29.40 Enzyme

Glycoside, natürliche oder synthetische,

ihre Salze, Aether, Ester und
anderen Derivate

Pflanzliche Alkaloide, natürliche oder
synthetische, ihre Salze, Aether,
Ester und anderen Derivate

Kokain mit einem Reinheitsgrad von
mehr als 94 %

Zucker, chemisch rein, ausgenommen
Saccharose und Lactose

ex 29.43 Lactose

Antibiotica, ausgenommen Chloram-
phenicol (Chloromycetin)

ex 29.44 Chloramphenicol (Chloromycetin)

Tetracyclin

Andere organische Verbindungen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

¦ Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 29.39 gehört

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht zu
38.19 oder Kapitel 29 gehört
Herstellung ans Cortison (ex 29.39)
oder aus Materialien, die nicht zu
29.39 gehören
Herstellung aus Hydrocortison (ex
29.39) oder aus Materialien, die nicbt
zu 29.39 gehören
Herstellung aus Oestradioläther (ex
29.39) oder ans Materialien, die nicht
zu 29.39 gehören
Herstellung aus Oestron (ex 29.39)
oder aus Materialien, die nicht zu
29.39 gehören
Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, dasnicht
zu 29.40 gehört
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das niehl
zu 15.10, 17.01. 17.02, 38.19 oder
Kapitel 29 gehört
Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus cincin beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.10, 38.19 oder Kapitel 29
gehört

Herstellung aus Kokain mit einem
Reinheitsgrad von 94% oder weniger
(ex 29.42)

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material der
Nr. 29.43

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 29.43 gehört

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 17.02 oder 29.43 gehört

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem behelligen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 29.44 gehört ' ¦

oder
Herstellung aus einem nicht zu 29.44
gehörenden kohlenstoffhaltigen Material

durch Einwirkung von Mikrobenkulturen

(ex 30.02)

8) Herstellung durch zwei chemische
Uni Wandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material,
vorausgesetzt, dass die Trennung eines
Gemisches optisch aktiver Isomeren in
der Zone durchgerührt wurde

oder
I lerstellung aus einem nicht zu 29.44
gehörenden kohlenstoffhaltigen Material

durch Einwirkung von Mikrobenkulturen

(ex 30.U2)

Herstellung aus Chlortetracyclin
(ex 29.44)

Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material

oder

Herstellung aus einem beliebigen
kohlenstoffhaltigen Material, das nicht
zu 15.10, 22.08, 22.09, 38.18, 38.19
oder Kapitel 29 gehört

Kapitel 30

Pharmazeutisehe Erzeugnisse

Endprodukt

Drüsen und andere Organe zu organo-
therapeutischen Zwecken, getrocknet,
auch in Pulverform ; Auszüge aus
Drüsen oder anderen Organen oder
ihren Sekreten zu organotherapeuti-
schen Zwecken; andere zu therapeutischen

oder prophylaktischen Zwek-
ken zubereitete tierische Stoffe, anderweit

weder genannt noch inbegriffen
Auszüge aus Drüsen oder anderen
Organen oder ihren Sekreten zu or-
ganotherapeutischen Zwecken

Sera von immunisierten Tieren oder
Menschen; mikrobiologische Vaeeine,
Toxine, Mikrobeiikulturcn (einschliesslich

der Fermente, ausgenommen
jedoch Heren) und andere ähnliche
Erzeugnisse

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 30.01 gehören

Herstellung aus Drüsen oder anderen
Organen, für orgaiiotlieiapcutisc.be
Zwecke, getrocknet, auch in Pulverform

(ex 30.01) oder aus Materialien,
die nicht zu 30.01 gehören

Herstellung aus lmpTstammcn für
mikrobiologische Kulturen oder für
ähnliche Erzeugnisse (ex 30.02) oder
aus Materialien, die nicht zu 30.02
oder 38.16 gehören

8) Die Trennung eines Gemisches optisch aktiver Isomeren gilt nicht als chemische
Umwandlung.

30.03

ex 30.03

ex 30.04

ex 30.04

ex 30.05

ex 30.05

Endprodukt

Arzneiwaren, auch für die Veterinärmedizin

Arzneiwaren, auch für die Veterinärmedizin,

dosiert oder für den
Einzelverkauf aufgemacht

Watte, Gaze, Binden und dergleichen,
mit medikamentösen Stoffen getränkt
oder überzogen oder für den
Einzelverkauf zu medizinischen oder
chirurgischen Zwecken aufgemacht, mit
Ausnahme der Heftpflaster
Heftpflaster, mit medikamentösen
Storren getränkt oder überzogen oder
für den Einzelverkauf zu medizinischen

oder chirurgischen Zwecken
aufgemacht
Steriles Katgut und andere sterile
chirurgische Nähmillel; sterile
resorbierbare blutstillende Mittel für chirurgische

und zahnärztliche Zwecke;
Zahn zement und andere Zahnfüll--
stoffe
Röntgenkontrastmittel sowie diagnostische

Reagenzien

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 30.03 gehören, vorausgesetzt, dass
allen Wirkstoffen '), die nicht in der
Grundstoff liste aufgeführt sind,
Zonenursprung zukommt
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 30.03 gehören, vorausgesetzt, class
alle Wirkstoffe »). die nieht in der
Grundstoffliste aufgeführt sind, in der
Zone durch chemische Umwandlung
lu) hergestellt wurden oder ihnen
Zoncnursprung zukommt
Herstellung aus Fasern, Fäden oder
Garnen (ex Kapitel 50 bis 59) oder
aus Materialien, die nicht zu 30.04
oder 48.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 30.01 oder 10.06 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 30.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 30.05 gehören, vorausgesetzt, dass
alle aktiven Bestandteile »). die nicht
in der Grundstofriiste aufgeführt sind,
in der Zone durch chemische
Umwandlung lu) hergestellt wurden oder
ihnen Zoncnursprung zukommt

Kapitel 31

Düngemittel

Endprodukt

31.02

31.03

31.04

ex 31.05

ex 31.05

Stickstoffdüngemlttel, mineralische
oder chemische

Phosphatdhngemiltel, mineralische
oder chemische

Kalidüngemittel, mineralische oder
chemische

Andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses

Kapitels in Tabletten, Pastiller,
oder ähnlichen Formen, oder in
Behältern mit einem Gewicht von
10 kg oder weniger, ausgenommen
Düngemittel der nachstellenden Position

Aiiimoiiiuinphosphate mit einem Ar-
sengclialt von 6 mg oder mehr je kg

7n der Zone vorzunehmender iirspruugs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus natürlichem Natriuin-
nilral (cx 28.39 oder ex 31.02) oder
aus .Materialien, die nicht zu 28.30,
28.39, 29.25, 31.02 oder 38.19 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 28.10. 28.10 oder 31.03 gehören

Herslellung aus Kaliumchlorid (ex
31.04) oder rohen, natürlichen
Kalisalzen (ex 31.04) oder aus Materialien,
die nicht zu 31.04 gehören :

Herstellung aus Ammoniumphospha-
len (ex 31.05), denen Zoncmirsprung
zukommt, oder Herstellung aus
Malerialien, die nicht zu 31.05 gehören,
vorausgesetzt, dass jedem .Material
der Nrn. 31.02 (ausgenommen
natürliches Nalriuninitral). 31.03, 3S.11,
38.19. 39.0t oder der Kapitel 28
oder 29 Zonenursprung zukommt
Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 28.04, 28.10, 28.10 oder 31.05
gehören

Kapitel 32

Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe,
Farben, Anstrichfarben, Lacke und Färbemittel; Kitte; Tinten

Endprodukt

32.01 Pflanzliche Gerbstoffauszüge

ex 32.01 Gerbstoffauszüge, flüssig oder iu
Pulverform

ex 32.01 Quebrachoauszüge, die nicht mehr
als 4 Gewichtsprozent unlösliches
Québracho enthalten

32.02 Tannine (Gerbsäuren), einschliesslich
des mit Wasser ausgezogenen Gall-
äpfellannins, und ihre Salze, Aether,
Ester und anderen Derivate

32.03 Synthetische Gerbstoffe, auch mit
natürlichen Gerbstoffen vermischt;
künstliche Beizen Tür die Gerberei
(Enzym-, Pankreas-, Bakteriellbeizen
usw.)

32.04 Pflanzliche Farbstoffe (einschliesslich
der Auszüge aus Farbhölzern und
anderen färbenden prian/lichcn Stoffen,
ausgenommen jedoch Indigo) und
tierische Fnrbstoffc

ex 32.05 Synthetische organische Farbstoffe.
ausgenommen Eisrurben ; synthetische
organische Erzeugnisse, die als
Luminophore verwendet werden; auf die
Faser aufziehende optische Aufheller

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsoorgm ig

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 32.01 bis 32.03 gehören
Herstellung aus Gerbsloffaifszügcn in
fester Form (ex 32.01) oder ans
Materialien, die nicht zu 32.01 bis 32.03
gehören

Herstellung aus Quebrachoausztigen,
die mehr als 4 Gewichtsprozent
unlösliches Québracho enthalten oder
aus Materialien, die nicht zu 32.01
bis 32.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 32.02 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 32.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 32.01 gehören

") Herstellung durch zwei chemische
Umwandlungen aus einer beliebigen
kohlenstoffhaltigen cyclisclicn
Verbindung, wobei jedoch nicht mehr als
eine Diuzolieruug und Kupplung als
cliemiscbe Umwandlung gezählt wird

) Der Ausdruck «Wirkstoff« bedeutet jede im Endprodukt enthaltene Substanz, die
nach den Angaben des Herstellers oder Exporteurs eine therapeutische oder prophylaktische
Wirkung hat. Der urkundliche Ursprungsnachwcis für die Waren muss eine Aufzählung dieser
Wirkstoffe enthalten.

*») Der Ausdruck «aktiver Bestandteil» bedeutet jede im Endprodukt enthaltene
Substanz, die nach den Angaben des Herstellers oder Exporteurs eine für Böni geukonl rasimitici
oder für diagnostische Reagenzien spezifische Wirkung hat. Der urkundliche Ursprungsnachwcis

für die Waren muss eine Aufzählung dieser aktiven Bestandteile enthalten.
lu) Gemäss den einleitenden Anmerkungen zu den betreffenden Kapiteln.
") Siehe Anmerkung 11 der besonderen einleitenden Anmerkungen bezüglich Waren

des Kapitels 29 und der Nr. 32.05.
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ex 32.05

Endprodukt

Eisrarben

32.06 Farblacke

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.07

ex 32.08

ex 32.00

ex 32.00

cx 32.110

32.10

32.11

32.12

32.13

Mincralschwarz; Ullramarin;
Pigmente aus feingemahlenen Erzen:
Zinkgrau: Irisliches "Van-Dyck-Braun
(Kasseler-Extrakte) und ähnliche
Erzeugnisse

Farberden und synthetische
Eisenoxyde, mit synthetischen organischen
F'arbstoffen geschönt

Lithopone und andere Pigmente auf
Zinksulfidbasis; Cadmopone und
andere Pigmente auf Basis von
Cadmiumverbindungen

Tilanweiss mit einem Gehalt von
nicht mehr als 20 Gewichtsprozent
Tilandioxyd
Tilanweiss mit einem Gehalt von
mehr als 20 Gewichtsprozent
Tilandioxyd

Pigmente auf Basis von Chromver-
bindungen oder auf Basis von Ferro-
nder Ferriryanideii oder Mischungen
dieser Pigmente

Pigmente auf Basis von Koballver-
uindungen

Anorganische Erzeugnisse, die als
Luminophore verwendet werden

Zubereitete Pigmente, zubereitete
Trübungsmillcl und zubereitete Farben,

Schmelzglasuren und ähnliche
Zubereitungen für die keramische,
Emaillier- oder Glasindustrie; Glas-
frille und anderes Glas in Form von
Pulver, Körnern, Schuppen oder
Flocken
M) Lacke, ausgenommen Kunsthnrz-
lösungen; Wasserfarben, zubereilele
VYasserpigmcntfarh.cn nach Art der
für die Lcdcrzurichlung gebrauchten;
andere Anstrichfarben, ausgenommen
Aluminiumpaslc
Aluminiumpasle

Prägefolien

Farben für Kunstmaler, für den
Unterricht, für die Plakatmalerei, für
Farbtönungen oder zur Unterhaltung,
in Tuben, Töpfchen, Fläschchen, Näpfchen

und ähnlichen Aufmachungen,
auch in Tabletten; alle diese in
Zusammenstellungen, auch mit Pinseln,
Wischern, Näpfchen oder anderem
Zuhehör
Zubcreilele Sikkative

,:) Kitte und Spachtelmassen,
einschliesslich llarzkitt und Harzze-
inenl

,2) Druckfarben, Tinten und Tusche
zum Schreiben oder Zeichnen und
andere Tinten und Tusche

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

") Herslellung ans einem stabilisierten
Dlazoniumsalz und einer Kupplungs-
komponenle, denen beiden Zonen-
ursprung zukommt
Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 32.00 gehören, vurausgeselzl, dass
jedem synthetischen organischen
F'arbsloff (ex 32.05) und allen
Malerialien der Nr. 32.07 Zoncnursprung
zukommt
Herstellung ans Malerialien, die nicht
zu 32.07 gehören

Herslellung aus Malerlalien, die nichl
zu 32.0B oder 32.07 gehören,
vorausgesetzt, dass den synthetischen
Eisenoxyden (ex 28.23) und den synthetischen

organischen Farbslofren (ex
32.05) Zoncnursprung zukommt
Herstellung aus Malerialien. die nichl
zu 28.35 oder 32.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 32.07 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 28.25 oder 32.07 gehören

Herslellung aus Malerialien. die nichl
zu 32.07 gehören, vorausgesetzt, dass
den synthetischen organischen
Farbstoffen (cx 32.115) Zoncnursprung zu-
kuinml und dass die Chrom
Verbindungen oder Malerialien des Kapitels
28, die im Endprodukt enlhallen sind,
in der Zone durch chemische
Umwandlung hergestellt wurden uder
ihnen Zuneniirspriing zukommt
Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 32.07 gehören, vorausgesetzt, dass
den Malerialien des Kapitels 28
Zonenursprung zukommt
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 32,07 gehören, vorausgesetzt, dass
die gewichtsmässig vorherrschende
Koinpuiicule in der Zuue dem ur-
sprnngsbegi'Uiidendeii Verarbeilungsvorgang

unterzogen wurden isl, der
für sie vorgeschrieben gewesen wäre,
wenn sie in Kapilel 28 einzureiben
gewesen wäre
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 32,08 gehören

Herstellung aus nichtpigmenlicrten
Kunslharzlösungcn (cx 32.00) oder
aus Materialien, die nichl zu 32.00
gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zn 32.09 oder 76.05 gehören
Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 32.09 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 32.09, 32.10, 32.13, 73.40 oder
96.02 gehören

Herslellung aus Materialien, die weht
zu 32.11 gehören, vorausgesetzt, dass
die öllöslichen Sçifen und die
öllöslichen metallischen Verbindungen in
der Zone dnrch chemische Umwandlung

hergestellt wurden ")
Herslellung aus Malerialien. die nichl
zu 32.09 oder 32.12 gehören

Herstellung aus nichtpigmeiriierlen
Kunslharzlösungcn (cx 32.09) oder
aus Materialien, die nichl zu 32.09
oder 32.13 gehören

Kapitel 33

Aelherische Oele und Resinoide; Riechstoffe, Körperpflege- und
Schönheitsmittel

Endprodukt

33.01

33.02

Aelherische Oele (auch terpenfrei
gemacht), flüssig oder fesl (konkret),
und Resinoide

Terpenhallige Nebenprodukte ans der
Herstellung der terpenfrelen ätherischen

Oclc

In der Zone vorzunehmender nrsprungs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 33.01 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 33.02 gehören

") Siehe Anmerkung 1 1 der besonderen einleitenden Anmerkungen bezüglich Waren
des Kapitels 29 und der Nr. 32.05.

») Den mit diesen Waren In derselben Sendung eingerührten Erzeugnissen, die für die

Fertigstellung zum Gebrauch notwendigerweise beizumischen sind, wird derselbe Ursprung
wie diesen Waren zuerkannt.

») Gemäss den einleitenden Anmerkungen zu Kapitel 29.

Endprodukt

33.03 Konzentrate ätherischer Oele in Fel¬
len, uichiriüchtigen Oelen, Wachsen
oder ähnlichen Slofren, durch En-
ricuragc oder Mazera liuti gewunnen

33,04 Mischlingen von zwei oder mehreren
natürlichen oder künstlichen Hicch-
oder Aroinaslottcn und Mischungen
auf der Grundlage eines oder mehrerer
dieser Sloffe (einschliesslich einlacher
alkoholischer Lösungen), die Kuh-
slorre rür die Riechstoff-, Nahrungsmittel-

oder rür andere Industrien
darstellen

33.05 Destillierte animalische Wasser uud
wässerige Lösungen ätherischer Oele,
auch zu medizinischen Zwecken

In der Zone vorzunehmender nrsprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 33.03 gehören

Hcrslelluiig aus beliebigen Malerialien.

vorausgesetzt, dass jedem im
Endprodukt vorhandenen Riechstoff
Zoncnursprung zukommt

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 33.01 oder 33.05 gehören

Kapitel 34

Seifen, organische oberflächenaktive Sloffe, zubereitete Waschmittel,
zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse,

Putzmittcl, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen
und Dentalwachs

Endprodukt

34.01 Seifen, einschliesslich Medizinalseifen

31.02 Organische oberflächenaktive Slorre;
oberflächenaktive Zubereitungen und
zubereilele Waschmittel, auch Seile
enthaltend

3 1.03 Zubereilele Schmiermittel, bestehend
aus Mischungen von Oelen oder Fetten

aller Art oder aus Mischungen auf
der Grundlage dieser Oele oder Felle,
uhne oder mit weniger als "n Gewichtsprozent

Erdöl oder Schicrrrül
34,04 Künstliche Wachse, einschliesslich der

in Wasser löslichen ; zuhercilele Wachse,

nicht emulgicrl und ohne Lösungsmittel

34,05 Schuhwichsen und Schuhcremen, Mö¬
bel- und Bohnerwachs, Poliermillcl
lür Melali, Scheuerpasien, Scheuer-
pulver und ähnliche Zubereitungen,
ausgenommen zubereilele Wachse der
Nr. 31.01

34.06 Kerzen (Lichte) aller Art, Wachs¬
stöcke, Naehtlichte und dergleichen

31.07 Modelliermusscn, aueh iu Zusammen¬
stellungen oder zur Unterhaltung für
Kinder hergerichtet; zubereitetes
Dentalwachs in Tafeln, 1 lofeisenfurm,
Stäben oder ähnlichen Formen

ex 35.02

33.03

33.04

33.05

ex 33.06

In der Zone vorzunehmender ursprnngs-
begriindender Verarbeitungsvorgang

Herstellung ans Malerialien, die nichl
zu 34.UI gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 34.01 oder 34.112 gehören, voraus-.
gesetzt, dass jeder im Endprodukt
enthaltene organische uberflächenakti\ e

Slort ln der Zuue durch chemische
Uniwandlung hergestellt wurde oder
ihm Znuenursprung zukommt
Herslellung ans Malerialien, die nicht
zu 31,03 gehmen

Herstellung aus Malerlalien, die nicht
zu 34,04 gehören, vorausgesetzt, dass
alle verwendeten Malerialien des
Kapitels 29 in der Zone durch
chemische Umwandlung hergestellt wurden

oder ihnen Zoiienursprung
zukommt

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 34.04 oder 34.05 gehören

Herstellung aus Malerialien, die niehl
zu 34.06 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 31.07 gehören

Kapitel 35

Eiweißstoffe und Klebstoffe

Endprodukt

cx 35.01 Caseinleimc

Albumine

ex 35.02 Albumimite und andere Derivate des
Albumins

Gelatine (einschliesslich der in
quadratische uder rechtwinklige Blätter
zugeschnittenen, auch mit bearbeiteter

Oberfläche oder gefärbt) und ihre
Derivale; Knochenleim. Mani-,
Nerven-, Sehnen- und ähnliche Leime
sowie l-'ischleiui ; I liiiiseublase
Peptone' und andere Kiweiüsluffe
suwie ihre Derivate; I luulpulvcr,
auch mil Chrom behandelt

Dextrine; lösliche oder gerüstete
Stärken; Klebsluffe aus Stärke
Erzeugnisse aller Art zur Verwendung
als Klebstoff in Aufmachungen für
den Einzelverkauf, in Behältern mit
einem Gewicht von 1 kg uder weniger

ex 33.06 Andere Waren dieser Nummer

In der Zone oorznnelunender ursprungs-
begründender Verarbeitungsoorgang

Herstellung aus Casein (ex 35.01)
oder aus Materialien, die nicht zu
35.01 gehören

Herslellung ans Malerlalien, die nicht
zu 35.02 gehören
Herstellung ans Albumin (ex 35.02)
oder aus MateriaUen, die nicht zu
35.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 35.03 gehören

Herstellung ans Materialien, die nichl
zu 35.04 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 33.05 gehören
Herslellung aus Casein (ex 35.01)
oder Albumin (cx 35.02) oder aus
Malerialien. die nicht zn 28.15, 32.09,
38.19, -10.06 oder Kapilet 33 oder 39
gehören
1 lerstellung aus Materialien, die nichl
zu 28.45, 35.06 uder 38.19 gehören

Kapitel 36

Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Waren; Zündhölzer; Zünd¬

metallegierungen; leicht entzündliche Stoffe

Endprodukt

36.01 Schiesspulver

In der Zone vorzunelm\cnder nrsprungs-
begründender Vcrarbeitungsvurgmiy

Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 36.01 oder 39.03 gehören
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Endprodukt

36.02 Zuhereltete Sprengstoffe

36.03 Zündsehnüre; Sprengschnüre

36.04 Zündhütchen und Sprengkapseln;
Zünder; Sprengzünder

36.05 Pyrotechnische Artikel (Feuerwerks¬
körper, Knallkörper, paraffinierte
Zündplättehen, Hagelraketen und
dergleichen)

36.06 Zündhölzer

36.07 Ferroeerlum (Cereisen) und andere
Zündmetali-Legierungen in jeder Form

ex 36.08 Metaidehyd in Tabletten, Stäbchen
oder ähnlicher Form

Jn der Zone vorzunehmender \trsprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Hersteilung aus Materialien, die nieht
zu 28.32, 29.18, 31.02 oder 36.02
gehören

Flersteilung aus Materialien, die nicht
zu 36.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 36.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 36.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 36.06 oder 44.11 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 28.05 oder 36.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 36.08 gehören, vorausgesetzt, dass
dem Metaldehyd (ex 29.11) Zouen-
ursprung zukommt

Kapitel 37

Erzeugnisse für photographische und kinematographische Zwecke

Endprodukt

37.01 Liehtempfindliehe photographisehe
Piatten und Planfilme aus andern
Stoffen ais Papier, Karton oder
Gewebe, nieht belichtet

37.02 Liehtempfindliehe FUme in Rollen,
auch perforiert, nicht beliehtet

37.03 Liehtempfindliehe Papiere, Karten
und Gewehe, auch beliehtet, nicht
entwickelt

37.04

37.05

37.06

37.07

37.08

ex 38.01

ex 38.01

38.02

38.03

38.04

ex 38.05

ex 38.05

38.06

ex 38.07

Liehtempfindliehe photographisehe
Piatten und Filme, beliehtet, nicht
entwickelt (Negative oder Positive)

Photographisehe Piatten, nicht
perforierte Filme sowie perforierte Filme
nieht für kinematographisehe Zweeke,
belichtet und entwickelt (Negative
oder Positive)

Kinematographisehe Filme nur init
Tonaufzeiehnung, beUchtet und
entwickelt (Negative oder Positive)

Andere kinematographische Filme,
beliehtet und entwickelt, Stummfilme

oder TonfUme (Negative oder
Positive)
Chemische Erzeugnisse für photographisehe

Zwecke, einschliesslich der
Erzeugnisse für Blitziieht

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitnngsvorgung

Hersteilung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 37 gehören

HersteUung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 37 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu Kapitel 37 gehören

Beliehten

Entwickeln

Entwickeln

Entwickeln

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 37.08 gehören

Kapitel 38

Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie

Endprodukt

Künstlicher Graphit

Kolloider Graphit, nieht in öliger
Suspension

Schwärzen tlerisehen Ursprungs
(Beinschwarz, Elfenbeinsehwarz usw.),
einschliesslich ausgebrauehtes tieri-
sehes Sehwarz

Aktivkohle (entfärhend, depolarisle-
rend oder adsorbierend); aktivierte
Kieselgur, aktivierter Ton; aktivierter
Bauxit und andere aktivierte natürliche

mineralische Stoffe

Ammoniakwasser und ausgebrauchte
Gasreinigungsmasse aus der
Leuchtgasreinigung

Tallöl (flüssiges Harz), roh

Taiiöl (flüssiges Harz), anderes ais
rohes

Sulfitablaugen

Balsamterpentinöl; Kienöi, Wurzel-
terpentinöi, Suifatterpentlnöl und
andere terpenhaitige Lösungsmittel aus
der Destillation oder einer anderen
Behandlung der Nadelhölzer; Sulfit-
terpentinöi; Pine Oil

ex 38.07 Dipenten, roh

ex 38.08 Derivate von Kolophonium und Harz¬
säuren, ausgenommen Harzester der
Nr. 39.05

ex 38.08 Leiehte und schwere Harzöle

ex 38.09 Holzteere; Holzgeist und Aeetonöl

In der Zone vorzunehmender urspmngs-
begründender Verarbeitungsvorgang

HersteUung aus Materialien, die nieht
zu 38.01 gehören

Herstellung aus künstlichem Graphit
(ex 38.01) oder aus Materialien, die
nieht zu 38.01 gehören

HersteUung aus Materialien, die nieht
zu 38.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 38.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 38.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 38.05 gehören

Herstellung aus rohem Tallöl (ex
38.05) oder aus Materialien, die nieht
zu 38.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 38.06 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 38.07 gehören

Hersteilung aus Terpentinöl oder
anderen terpenhaltigen Lösungsmitteln,

ausgenommen Dipenten (ex
38.07), oder Herstellung aus Materialien,

die nieht zu 38.07 gehören

Herstellung durch chemische
Umwandlung oder Emulgieren

HersteUung aus Kolophonium oder
Harzsäuren (ex 38.08) oder aus
Materialien, die nieht zu 38.08 gehören

HersteUung aus Materialien, die nieht
zu 38.09 gehören

Endprodukt

ex 38.09 Holzteeröle (ausgenommen zusam¬
mengesetzte Lösungs- und
Verdünnungsmittel der Nr. 38.18); Kreosot

ex 3S.10 Pflanzliehc Peche aller Art

ex 3S.10 Brauerpcch und ähnliche Zubereitun¬
gen auf der Grundlage von Kolophonium

oder pflanzlichen Pechen;
Kernbindeniittcl auf der Grundlage von
natürlichen harzigen Stoffen

38.11 Desinfektionsmittel. Insecticide. Fun¬
gicide, Herbicide, Mittel gegen Nagetiere,

Schädlingsbekämpfungsmittel
und dergleichen, in Zubereitungen
oder in Formen oder Aufmachungen
für den Einzelverkauf oder als Waren,
wie Schwefelbändcr. Schwefclfädcn,
Schwefclkerzcn und Fliegenfänger

38.12 Zubereitete Schlichtemittcl, zuberei¬
tete Appreturen und zubereitete
Beizmittel von der Art, wie sie In der
Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder ähnlichen Industrien
verwendet werden

38.18 Zusammengesetzte Lösungs- und Ver¬
dünnungsmittel für Lacke und
ähnliche Erzeugnisse

ex 38.19 Kohlenstoffpastcn

ex 38.19 Enzym-Zubereitungen

ex 38.19 Mischungen von zwei oder mehreren
natürlichen oder künstlichen Schleif-
rohstoffen in Körner- oder Pulverform

ex 38.19 Feuerfeste Materialien, in Pulverform.
granuliert oder in plastischer Form

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verurbeilungsvorgung

Herstellung aus Holzteer (ex 38.09)
oder aus Materialien, die nieht zu
38.09 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 38.10 gehören

Herstellung aus pflanzlichem Pech
(cx 38.10) oder aus Materialien, die
nicht zu 38.10 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 38.11 oder 38.19 gehören,
vorausgesetzt, dass die Malerialien des
Kapitels 28 (ausgenommen 28.02) oder
des Kapitels 29 (ausgenommen 29.01)
in der Zone durch chemisehe
Umwandlung u) hergestellt wurden oder
ihnen Zoncnursprung zukommt

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 38.12 gehören, vorausgesetzt, dass
die Materialien der Nrn. 31.02, 31.01,
38.18, 38.19 o<lcr der Kapitel 29
oder 39 in der Zone durch chemische
Umwandlung ") hergestellt wurden
oder ihnen Zoncnursprung zukommt

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 38.18 gehören, vorausgesetzt, dass
den Materialien des Kapitels 29

Zoncnursprung zukommt

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 27.16 oder 38.19 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 29.10 gehören und keine Enzyni-
Zubcrcitungcn (cx 38.19) sind

Zerkleinern, Sieben und Sortieren

Herstellung aus Bauxit, kalziniert zur
Verwendung als feuerfestes Material
(ex 38.19). oder Herstellung aus
Materialien, die nicht zu 38.19 gehören

Kapitel 39

Kunststoffe, Celluloseäther und -ester und V/aren aus diesen Stoffen

ex 39.01

Endprodukt

Polyamide und Superpolyamide, in
den in den Anmerkungen 3 a und
3 b zu Kapitel 39 genannten For:
men

ex 39.01 Polyurethane und Superpoiyurethane,
in den in den Anmerkungen 3 a und
3 b zu Kapitel 39 genannten F'ormen

ex 39.01

ex 39.01

Polykondensationsprodukte der Te-
rephtalsäure mit Aelhylcnglycol
(Aethandiol), in den in den Anmerkungen

3 a und 3 b zu Kapitel 39
genannten Formen

Polyester, ungesättigte, in den in den
Anmerkungen 3 a und 3 b zu
Kapitel 39 genannten Formen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

15) Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 39.01 gehören und keine
Kunstharzlösungen (cx 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass sowohl

a) jedes Ladani in der Zone durch
chemische Umwandlung hergestellt

wurde

als auch

h) jedes Salz einer zweibasischen
Säure und eines Dianiins in der
Zone durch chemische Umwandlung

hergestellt wurde

15) Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 39.01 gehören und keine
Kunstharzlösuugen (cx 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass entweder

a) jedes Diisocyanat in der Zone
durch chemische Umwandlung
hergestellt wurde

oder

b) jeder Polyester oder Polyäther in
der Zone durch chemische
Umwandlung hergestellt wurde

I5) Herstellung aus Diinethyltcrc-
phtalat, das iu der Zone dürch
chemische Umwandlung hergestellt wurde

'Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 39.01 gehören und keine Kunst-
barzlösungcn (ex 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass entweder

a) jedem mehrwertigen Alkohol Zo¬

nenursprung zukommt

oder

b) falls nur eine Dicarbonsäurc oder
ein Dicarbonsäurcanhydrid
verwendet wird, dieser Säure hzw.
diesem Anhydrid Zoncnursprung
zukommt

oder

c) falls mehr als eine Dtcarbonsäure
oder mehr als ein Dicarbousäure-
anhydrid verwendet werden, der
gesamten Menge einer zum
Gesamtgewicht der verwendeten Di-
carbonsäuren und Dicurbonsäurc-
anhydridc 40% oder mehr
beitragenden Säure (bzw. Anhydrids)
Zoncnursprung zukommt

") Gemäss den einleitenden Anmerkungen zu den betreffenden Kapiteln.
ls) Der Ausdruek «chemische Umwandlung» hat die in den einleitenden Anmerkungen zu

Kapitel 29 angegebene Bedeutung mit der Ausnahme, dass «Härten» nicht als chemische
Umwandlung gilt.



19. II. I960 N° 41 585,

ex 39.01

Endprodukt

Andere Kondensalions-, Polykonden-
salions- und Polyaddilionserzeugnisse.
in den in den Anmerkungen 3 a und
3 b zu Kapilel 39 genannten Formen

ex 39.01 Kondensalions-, Polykondensalions-
uud Polyaddilionserzeugnisse, in den
in den Anmerkungen 3 c und 3 d zu
Kapilel 39 genannten Fonnen

ex 39.02

cx 39.02

Die nachstellenden Erzeugnisse, in
den in den Anmerkungen 3 a und
3 b zu Kapitel 39 genannten Formen:
Cumaron- Inden -Harze; Polyvinyl-
alkohol und Polyvlnylacetale;
chemisch modifizierte Polyacrylate und
Polymelhaerylale, chemisch modifiziertes

Polystyrol (z. B. sulfoniertes
Polystyrol), ausgenommen Pfropf-Co-
polymere
Pfropf-Copolymere, in den in den
Anmerkungen 3 a und 3 b zu Kapilel 39
genannten Formen

cx 39.02 Polymerisationscrzeugnisse. aus einem
Monomeren hergestellt (lloinupoly-
inere). in den in den Anmerkungen
3 a und 3 b zu Kapilel 39 genannten
Formen

Jn der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

") Herstellung aus Materialien, die
nicht zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunstharzlösungen (cx 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass jedes der allenfalls

verwendeten Materialien der
nachstehenden Liste in der Zone durch
chemische Umwandlung hergestellt
wurde oder ihm Zoncnursprung
zukommt :

Harnstoff (ex 29.25 oder cx 31.02);
Thioharnstorr (ex 29.31): Melamin
(cx 29.35); Materialien der Nrn. 29.01
bis 29.07, 29.22, 29.23, 29.31 oder
38.19

oder
15) Herstellung aus Materialien, die
nicht zu Kapitel 39 gehören ond keine
Kunslharzlösungcn (ex 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass jedes der allenfalls

verwendeten Malerialien der
nachstehenden Liste in der Zone durch
chemische Umwandlung hergestellt
wurde oder ihm Zoncnursprung
zukommt :

technische Fettsäuren (cx 15.10);
Phosgen (cx 2S.1I):
Hexaniethylcnletraniin (I lexamin)
(ex 29.20);
Aldehyde (heterocyclischc cx 29.35);
Materialien der Nrn. 29.11. 29.12.
29.14 bis 29.10, 29.20, 29.31 oder
38.19

Herstellung aus Materialien der Nr.
39.01 in einer der in den .Nnmerku
Ilgen 3 a und 3 b zu Kapitel 39
genannten Formen, oder Herstellung
aus Materialien des Kapitels 32 oder
aus Materialien, die keine Materialien

des Kapitels 39 enthalten;
vorausgesetzt, dass sowohl

a) der Verarbeilungsvorgang nielli
nur im Agglomerieren ohne
Aenderung des Polyinerisatlonsgrudes
oder im Abschneiden. Sintern,
Fonngebcn durch Schncidewcrk-
zeuge oder in einer Kombination
dieser Ycrurbeitungsvorgängc
besieht

als auch

b) 50 Gewichtsprozent oder mehr der
verwendeten Kunstharze Zoueii-
ursprung zukommt

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunslharzlösuugen (ex 32. UO) sind

") Herstellung, aus Monomeren,
vorausgesetzt, dass die gesamte Menge
eines Monomeren, das 5n Gewichtsprozent

oder mehr iles trockenen, im
Endprodukt enthaltenen Pfmpf-Co-
polymeren beträgt, in der Zone dnrch
chemische Umwandlung hergestellt
wurde.
Wenn keines der Monomeren 50
Gewichtsprozent oder mehr des trockenen,

im Endprodukt enthaltenen
Pfropf-Kopolymeren belrägt. muss
jedes von zwei oder mehreren
Monomeren, die zusammen 50 Gewichtsprozent

oder mehr des trockenen, im
Endprodukt enthaltenen Pfropf-Co-
polymercn betragen, iu der Zone
dureh chemische Umwandlung
hergestellt worden sein

oder

") Herstellung aus jedem beliebigen
Material, vorausgesetzt, dass die
gesamte Menge eines Polymeren,
Kopolymeren oder Polyndditionserzeug-
uisses (gleichgültig ob es zu Kapitel

39 gehört oder in einer Kunstharz-
lösuug |ex 32.091 enthalten ist), das
50 Gewichtsprozent oder mehr des
trockenen, im Endprodukt enthaltenen

Pfropf-Kopolymeren beträgt, in
der Zone durch chemische Umwandlung

hergestellt wurde.
Wenn keines der Polymeren, ('.»poly¬
meren oder Polyadditionserzeugilisse
50 Gewichtsprozent oder melir des
trockenen, im Endprodukt enthaltenen

Pfropf-l'.npiilyiiiereu beträgt.
muss jedes von zwei oder mehreren
Poly nieren. Kopolymeren oder Poly-
addil ionserzeugnissfii. die zusammen
50 Gewichtsprozent oder mehr des

trockenen, im Endprodukt enthaltenen

Pfropf-Kopolymeren betragen.
in der Zone durch rheinische
Umwandlung hergestellt worden sein.

Herslellung aus .Materialien, die nidi!
zu Kapitel 39 gehören und keine
Knnslharzlüsiingcu (cx 32.09) .sind.
vorausgesetzt, dass 5(1 Gewichtsprozent

oder mehr, des verwendeten
Monomeren Zoncnursprung zukommt

oder
1J) Herstellung aus einem .Monomeren.
das in der Zone durch chemische
Umwandlung hergestellt wurde

») Der Ausdnick chemisehe Umwandlung- hai die in den i-iiileilcnden Anmerkungen
zu Kapitel 29 angegebene Bedeutung mit der Ausnalime, dass .Härten, nicht als chemische

Umwandlung gill.

Endprodukt

cx 39.02 Andere Polymérisations- und Copoly-
inerisalionserzengnisse. in den in den
Anmerkungen 3 a und 3 b zu
Kapitel 39 genannten Formen

cx 39. U'J

ex 39.03

ex 39.03

39.01

39.05

39.ÜÜ

Polymérisations- und Kopoly merisa-
tiunserzeugnissc. iu den in den
Anmerkungen 3 r und 3 d zu Kapilel 39
genannten Können

Erzeugnisse dieser Nummer (regenerierte

Kellulose: KelhUo.senilrale.
Celluloseacetate und andere Kellulose-
e»ter. Kclliilnscälher und andere
chemische Kellulosederivalc : Vulkanfiber),

in den in den Anmerkungen
3 a und 3 b zu Kapilel 39 genannten
Formen
Erzeugnisse dieser Nummer
(regenerierte Kellulose; Kellulosenitrate,
Kclluloseacetate und andere Kellulose-
ester. Celluloseäther und andere
chemische Kellulosederivale: Vulkanfiber),

in den in den Anmerkungen
3 r und 3 d zu Kapilel 39 genannten
Können

Gehärlcle Eiwciüsloffe (gehärtetes
Kasein, gehärtete Gelatine usw.)
Durch Schmelzen modifizierte natürliche

Harze iScIinielzliarze): Kunstharze,

durch Veresterung von naliir-
liclien Harzen oder Harzsäiiren
gewonnen 1 l.ir/.cslei) : rheinische Derivale

des Naturkautschuks (Khlor-
kaulscliuk, Kautschuk rhlorhyilrat,
eyeüscher Kautschuk, oxydierter
Kautschuk u.sw.)

Andere Horhpoly mere und Kunst -
stoffe, einschliesslich der Alginsäurc.
ihrer Salze und Ester; Liuoxvn

ex 39.UU Heparin, sterilisiert, pyrogen frei, mit
ciucili Gehalt von mindestens HM)

iillccnationali'ii Einheiten pro mg

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

¦*) Herstellung aus Materialien... die
nicht zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunstharzlösungen (ex 32.09) sind,
vorausgesetzt, dass die gesamte Menge
eines Monomeren, das 50 Gewichtsprozent

oder mehr der trockenen, im
Endprodukt enthaltenen Polymeren
und Kopolymeren beträgt, in der
Zone durch chemische Umwandlung
hcrgeslclll wurde.
Wenn keines der Monomeren 50
Gewichtsprozent oder mehr der Iroeke-
uon. im Endprodukt enthaltenen
Polymeren und Copolymeren beträgt.
muss jedes von zwei oder mehreren
Monomeren, die zusammen 50
Gewichtsprozent oder mehr der trockenen,

im Endprodukt enthaltenen
Polymeren und Copolymeren betragen, .in
der Zone durch chemische Umwandlung

hergestellt worden sein.

Herstellung ans Materialien der
Nr. 39.02 iu einer der in den Anmerkungen

3 a und 3 h zu Kapilel 39
genannten Formen oder I lerstellung
aus .Materialien, die keine Materialien
des Kapitels 39 enthalten;
vorausgesetzt, dass

sowohl
a) der Yerarheitungsvorgnng nicht

nur iin Agglomerieren ohne
Aenderung des Polyiiicrisatioiisgrades
oder im Abschneiden. Sintern.
Fonngebcn durch Schneidcwerk-
zeuge oder in einer Kombination
dieser Yerarbeitungsvorgängc
besieht,

als auch

b) 50 Prozent oder mehr des Ge-
sninlgcwichtrs der verwendeten
Kunstharze und Weichmacher
Zoncnursprung zukommt

oder
,J) Herstellung aus Monomeren;
'vorausgesetzt, dass

entweder
a) die gesamte Menge eines

Monomeren, das 50 Gewichtsprozent
oder mehr der trockenen, im
Endprodukt enthaltenen Polymeren
und Kopolymeren beträgt, in der
Zone durcli chemische Umwandlung

hergestellt wurde.
YVeiui keines der Monomeren 50
Gewichtsprozent oder mehr der
trockenen, im Endprodukt '

enthaltenen Polymeren und Kopolymeren

beträgt, muss jedes von
zwei oder mehreren Monomeren.

t. .die zusammen. 50 Gewichtsprozent,
oder mehr der trockenen,

¦im- Endprodukt enthaltenen
Polymeren und Copolymeren betragen.
in der Zone durch chemische
Umwandlung hergestellt worden sein

oder

b) 50 Gewichtsprozent oder mehr
der verwendeten Monomeren
Zoncnursprung zukommt

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 30.03 gehören und keine Kuust-
haizlösungen (ex 32.09) sind

Herstellung aus Materialien der
Nr. 39.03. iu den in den Anmerkungen
3 a und 3 b zu Kapilel 39 ¦ genannten

Formen oder Herstellung aus
Materialien, die nicht zu Kapilel 39
gehören ; vorausgesetzt, dass

sowohl

a) der Y'erarbeilungsvorgang nicht
nur im. Agglomerieren ohne
Aenderung des Polyinerisalionsgradcs
oder im Abschneiden. Sintern.
Fonngeben durch Schncidewerk-
zeuge oder in einer Kombination
dieser Verarbeituiigsvorgänge
besteht

als auch

b) 50 Prozent oder mehr des
Gesamtgewichtes der verwendeten Kunstharze

und Weichmacher 'Zoiien-
urspruug zukommt

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 39 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunstharzlösungen (ex 32.09) sind

Herstellung aus Malerialien. die uichl
zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunstharzlösungen (ex 32.09) sind

Herstellung aus Heparin lex. 30. Uli).
nicht sterilisier! nieht pyrogen? rei.
mit einem Gchall von weniger als 80
internationalen Einheiten pro mg

") Der Ausdruck chemische Umwandlung- hat die in den einleitenden Anmerkungen
zu Kapitel 2!) angegebene Bedeutung mit der Ausnahme, dass «Härten, nichl als. chemische
Umwandlung gilt.
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Endprodukt

ex 39.06 Dextran

39.07 Waren aus Stoffen der Xrn. 39.01 bis
39.06

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Dextran (ex 39.06),
vorausgesetzt, dass der Polymerisn-
tionsgrad mindestens auf einen Zehntel

herabgesetzt wird
Herstellung au.s Materialien, die nieht
zu Kapitel 39 gehören und keine
Kunstharzlösungen (ex 32.09) sind
und keine Materialien sind, die Stoffe
des Kapitels 39 enthalten

oder
Herstellung aus Malerialien der
Nrn. 39.01 bis 39.03, in den in den
Anmerkungen 3 a und 3 h zu Kapitel

39 genannten Karinen
(ausgenommen Blöcke), oder Herslellung
ans Materialien der Nrn. 39.04 his
39.06 oder des Kapitels 32, oder
Herstellung aus Malerialien. die keine
Malerialien des Kapitels 39 enthalten;
vorausgesetzt, dass

sowohl

a) der Verarbeilungsvorgang niehl
nur im Agglomerieren ohne
Aenderung des Polyinerisntinnsgrndes,
im Sintern oder in einer Kombination

dieser Verarbeilungsvorgänge
besieht,

als auch
b) 50 Gewichtsprozent oder mehr des

verwendeten Kunstharzes Zonen-
Ursprung zukommt

Kapitel 40

Kautschuk, natürlicher oder synthetischer, Faktismasse und
Kautschukwaren

Endprodukt

40.03 Regenerierter Kautschuk

ex 40.04 Kautschuk in Pulverform

40.05 Platten. Blätter und Streifen aus
nicht vulkanisiertem natürlichem oder
synthetischem Kautschuk

ex 40.06 Nicht vulkanisierter natürlicher oder
synthetischer Kaul schul; in anderen
Können oder in anderein Zustand
(Lösungen und Dispersionen, Röhren,
Stähe, Profile usw.); Waren aus nicht
vulkanisiertem natürlichem oder
synthetischen Kautschuk, ausgenommen
imprägnierte Garne aus Spinnstoffen

40.07 Fäden und Kordeln aus Weichkaut-'
schuk, auch mit Spinnstoffen
überzogen; Garne aus Spinnstoffen, mit
Weichkautschuk getränkt oder
überzogen

40.08 Platten, Blätter, Streiren und Pro¬
file (einschliesslich kreisrunde Profile),
aus Weichkautschuk

40.09 Rühren und Schläuche aus Weich¬
kautschuk

ex 40.10 Fürderbänder und Treibriemen aus
Weichkautschuk, nicht in Verbindung
mit Spinnstoffen

40.11 Reifen, Luftschläuche und Felgen-
hämleiv aus Weichkaulschuk, für
Räder aller Art

40.12 Waren zu hygienischen und medizi¬
nischen Zweeken (einschliesslich Sauger)

ans Weichkautschuk, auch in
Verbindung mil Harlkautschukteifen

40.13 Kleider, Handschuhe und Beklei-
duiigszuhchür, aus Weichkautschuk,
für alle Zwecke

40.14 Andere Weichkaulschuk waren

ex 40.15 Hartkautschuk in Blöcken, Platten,
Blättern, Streifen. Stäben, Profilen,
oder Röhren

ex 40.15 Hartkautschuk in Pulverform

40.16 Hartkautschuk waren

In der Zone vorzunehmender urspriings-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 10.03 gehören

Herslellung aus anderen Materialien
als Kautschuk in Pulverform
(ex 40.01)
1 ferstellung aus Materialien, die nicht
zu 40.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 40.05 oder 40.06 gehören

Herstellung ans «master hatches.»)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «inasler hatches.1«)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «master hatches»18)
(ex 40.05) oder aus Malerialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «master balchcs»18)
(ex 40.05) oder aus Malerialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «master balchcs»10)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «master hatches-18)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herslellung aus «masler balches»18)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herslellung aus «masler batches»18)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus «masler batches»18)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Herstellung aus anderen Malerialien
als Hartkautschuk in Pulverform
(cx 40.15)

Herstellung aus «maslcr batches»18)
(ex 40.05) oder aus Materialien, die
nicht zu 40.05 bis 40.16 gehören

Kapitel 41

Häute, Felle und Leder

Endprodukt

.01 Rohe Häute und Felle (frisch, gesal¬

zen, getrocknet, geäschert oder ge-
pickelt), einschliesslich der nicht
enthaarten Schaf- und Lammfelle

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Enthäuten von Tieren

18) «Master halch» im Sinne die.ser Liste bedeutet eine Mischung von natürlichem oder
synthetischem Kautschuk (von der zu 10.01 oder 40.02 gehörenden Art) mit einem einzigen
Zuschlagstoff und dem für dessen Mischung mil dem Kautschuk allenfalls erforderlichen
Weichmacher. Fine Mischung, die Schwere!, Zinkoxyd oder ein anderes Vulkanisalionsniitlel
enthüll, gilt nicht als «master balch».

Endprodukt

4 1 .02 Leder von Tieren der Bindviehgattung
(einschliesslich BOffellcdcr), Rossleder

und Leder von anderen Einhufern,
ausgenommen Leder der Nrn. 4L06
bis 41.08

41.03 Leder Schaf- und l.anilcder, ausge¬
nommen Leder der Nrn. 41.06 bis
41.08

11.01

41.05

Ziegen- und Zickcllcder. ausgenommen
Leder der Nrn. 11.06 bis 41.08

Lcder aus Häuten oder Fellen von
anderen Tieren, ausgenommen Leder
der Nrn. 41.06 bis 41.08

41.06 Sämischleder (Chamoisleder)

41.07 Pergament- und Rohhautlcder

41.08 Lackleder und metallisiertes Leder

7/i der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

lr) Herslellung aus Materialien, die
nielli zn 41.02 bis 11.08 gehören ; oder
Herslellung aus pflanzlich vorgegerb-
Icm Leder oslindischer Art in ganzen
oder halben Häuten oder Kellen (ex
41.02) durch Verarbeilungsvorgänge,
die cinschllessen müssen: Entfernen
von Kell- und Vorgerhsloffen («Stripping»)

und Kerben und Glätten (win-
diaren, «.selling») und Spannen auf
Rahmen zur Trocknung («loggling»)
oder Aufkleben auf Klus- oder Mclall-
platlen zur Trocknung (pasting, «paste
drying») und weiteres Zurichten

17) Herstellung ans Malerialien, die
nicht zu 41.02 bis 11.08 gehören: oder
I Erstellung aus pflanzlich vorgegerb-
lem Leder oslindischer Ari (ex 41.03)
durch Verarbeilungsvorgänge, die
cinschllessen müssen: Entfernen von
Kett- und Vorgerhsloffen («Stripping»)

und Gerben und Glätten (wiu-
dieren, »selling») und Spannen auf
Rahmen zur Trocknung («toggling»)
oder Aufkleben auf Glas- oder Metall-
platten zur Trocknung (pasting. «paste
drying») und weiteres Zurich Len

>') Herslellung ans Materialien, die
nicht zu 41.02 bis 41.08 gehören ; oder
Herstellung aus pflanzlich vorgegerh-
tem Leder oslindischer Art (ex 41.04)
durch Verarbeilungsvorgänge, die
cinschliessen müssen: Entfernen von
Fell- und Vorgerhsloffen («Stripping»)

und Gerben und Glätten (win-
dieren, «selling») und Spannen auf
Rahmen zur Trocknung («loggling»)
oder Aufkleben auf Glas- oder Melall-
plallen xur Trocknung (pasting, «paste
drying») und weiteres Zurichten

17) Herstellung aus Malerialien, die
nichl zu 41.02 bis 41.08 gehören ; oder
Herslellung aus pflanzlich vorgegerb-
teni Leder oslindischer Art (ex 41.05)
durch Verarbeitungsvorgänge, die
cinschliessen müssen: Entfernen von
Fell- und Vorgerhsloffen («Stripping»)

und Gerben und Glätten (win-
dicreii. «setting») und Spannen auf
Rahmen zur Trocknung («loggling»)
oder Aufkleben auf Glas- oder Melall-
plalten zur Trocknung (pasllng, «paste
drying») und weiteres Zurichten

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 41.02 bis 41.08 gehören

Herstellung aus Materialie.i. die nieht
zu 41.02 bis 41.08 gehören

17) Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 41.02 bis 41.08 gehüren;odcr
Herstellung aus pflanzlich vorgegerb-
tein Leder ostindischer Art in ganzen
oder halben Häuten oder F'ellen (ex
41.02) oder pflanzlich vorgegerbtem
Leder oslindischer Art der Nrn. 41.03
bis 41.05 durch Verarbeitungsvorgänge,

die einschliessen müssen:
Entfernen von Fell- und Vorgerhsloffen
(«Stripping») und Gerben und Glätten
(windicren, «setting») und Spannen
auf Rahmen zur Trocknung («toggling»)

oder Aufkleben auf Glas- oder
Melallplallen zur Trocknung (pasting,
«pasle drying») und weiteres Zurichten

Herstellung aus anderen Materlallen
als Lederspänen, Lederpulver und
Ledermehl (cx 41.09)
1 lerstellung aus Materialien, die nieht
zu 41.09 gehören

Herstellung nus Materialien, die nicht
zu 41.10 gehören

ex 11.09 Lcderspäne, Lederpulver und Leder¬
meli!

ex 41.09 Schnitzel und andere Abfälle von Le¬
der, Kunstleder, Pergament- und
Rolihaullcder, nielli zur I lerstellung
von Lederwaren verwendbar

41.10 Kunstleder, auf der Grundlage von
unzerfasertem oder zerfasertem Leder
hergestellt, in Pfatten oder Blättern,
auch aufgerollt

Kapitel 42

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel; Taschnerwaren;
Waren aus Därmen

Endprodukt

42.01 Salllerwaren für alle Tiere (Sättel,
Geschirre, Kumlc,, Ziiglnuc. Knie-
kappen usw.), aus Stoffen aller Art

42.02 Reiseartikel, Necessaires. Einkaufs¬
taschen, Provlanllnsclicn. Tornister.
Rucksäcke und alle Taschnerwaren
die Behältnisse darstellen, ans Leder,
Kunstleder, Vulkanfiber. Pappe,
Kunslstoff-Folien oder Geweben

42.03 Kleider und Beklcidungszubchör, aus
Lcder oder Kunstleder

42.04 Waren aus Leder oder Kunstleder für
technische Zwecke

42.06 Waren aus Därmen, Goldschlager-
haut, Blasen oder Sehnen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu Kapitel 42 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu Kapitel 42 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nieht
zu Kapitel 12 gehören

Herstellung aus Malerialien, die Iiicht
zu Kapilel 42 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu Kapilel 12 gehören

") Diese ursprungsbegründenden Ve.rarbcitiingsvorgäuge gellen his zum 31. Dezember
1961. Ueber die nachher anzuwendenden ursprungshegründenden Verarbeilungsvorgänge
wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.
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Kapitel 43

Pelzfelle und Pelzwaren; künstliches Pelzwerk

43.01

43.02

43.03

43.01

44.02

44.04

44.03

4-1.06

44.07

44.08

44.09

44.10

41.11

41.12

14.13

4 l.l 1

44.15

4 MC

41.17

4-1.18

44.19

41.20

44.21

44.22

41.23

4 1.21

41.25

Endprodukt

Pclzfcllc, roh

Pclzfcllc. gegerbt oder zugerichtet.
auch zu Tafeln, Säcken. Vierecken,
Kreuzen oder ähnlichen Formen
zusammengesetzt : Ahrällc uncl Ucber-
reslc, nichl genäht
Waren aus Pelzfellcn (Pelzwarcn)

Künsl lichcs Pelzwerk, auch konfektioniert

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Enthäuten von Tieren
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 43.02 oder 43. U3 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 43.03 gehören und die keine zu
Tafeln (Platten). Säcken. Vierecken,
Kreuzen oder ähnlichen Formen
zusammengesetzte Pelzfcllc (ex 43.02)
sind

Merslellung aus Materialien, die nicht
zu 43.04 gehören

Kapitel 44

Holz, Holzkohle und Holzwaren

Endprodukt

Holzkohle (einschliesslich Kohle ans
Schalen und Nüssen), auch zusain-
meiigeprcssl
Ilolz, nur vierkantig behauen

Holz, nur in der Längsrichtung
gesagt, geincsscrl oder geschäll, mit
einer Dicke von mehr als 5 mm
Holzpflaslerklötzc

Eisenbahnschwellen aus Holz

Fassholz, auch auf den beiden Haupt-
flächcn gesägt, aber nicht weiter
bearbeitet

Ilolz für Fassrcifcn: llolzpfähle, gc-
spallcn; l lolzpfähle unii 1 lolzpNücke,
gespitzt, nichl in der Längsrichtung
gesägl; Hoizspan aller Art;
Holzspäne der bei der Kssigbcreitung und
zum Klären von Flüssigkeiten
verwendeten Arten
Holz, nur grob zugerichtet oder
abgerundet, aber weder gedreht, gebogen
noch sonst bearbeitet, für Spazierstücke,

Regenschirme. Peitschen.
Wcrkzeuggriffe, Wcrkzcugstielc und
dergleichen
Holzdraht; Holz für Zündhölzer
vorgerichtet; Holznägel Tür Schuhe

Holzwolle; I lolzinehl

I Tölz (einschliesslich Släbc oder Friese
für Parkett, nichl zusamnicngcsctzl).
gehobelt, genulcl. gefedert, gekehlt.
gcfalzl, abgeschrägt oder iu ähnlicher
Weise bearbeitet
1 lolzfurniere, dnrch Sägen. Messern
oder Schälen hergestellt, mit einer
Dicke vou 5 mm oder weniger, aueh
einseilig mit Papier oder (jewebe
verstärkt

Furnier les 1 lolz oder Sperrholzplatten.
auch in Verbindung mit anderen
Stoffen; Hölzer mit Einlegearbeit
(Intarsien oder Markctcric)
llohlplallen aller Art, aus Ilolz. aueh
mil Blättern aus unedlem Melali
belegt

.Sogenanntes vergütetes I lolz in Form
von Platten. Breitern. Blöcken und
dergleichen
Sogenanntes künstliches oder rckqn-
stituiertes Holz, aus Hnlzspänen.
Sägespänen, Holzmehl oder anderen
I lulznhrällcu unler Verwendung von
Niilur- oder Kunstharz oder anderen
organischen Bindemitteln znsaminen-
gepresst, in Form von Platten, Tafeln,
Blöcken und dergleichen
Holzleisten und liolzfriese für Möbel.
Rahmen. Inncnansstal lungen,
eleklrische Leitungen und dergleichen
1 Iniziatimeli für Bilder, Spiegel und
dergleichen

Kisten, Verschlüge. Packfässer. Tom-
mein und ähnliche vollständige
Umschliessungen aus Holz, ganz oder
zerlegt, auch mit teilweise zusammengesetzten

'teilen

Fässer. Tröge. Bülten. Eimer und
andere Küblerwaren aus Holz und
Teile davon, ausgenommen solche
der Nr. 4 LOS

Bansehrciuer- und Zimmermanns
arbeiten, einschliesslich der Parket I

platten aus Holz und der zerlegbaren
l-lolzkonslrtiktlotien
I laushallgcräle aus Holz

Werkzeuge. Werkzeugfassungen,
Werkzeuggriflc und WerkzeugsHole,
Fassungen. Slide und (irifre Tür Besen

und Bürsten, aus Holz;
Sehuhformen. Schuhleisten und
Schuhspanner, aus Holz

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
'

begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 44.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.05 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 44.Oö gehören
Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 41. 07 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.08 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.09 gehören

I Icrslellmig aus Materialien, die nicht
zu 44.10 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zn 44. 1 1 gehören

Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 44.12 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 44.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.15 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 14.15 oder -14.115 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 4 1.17 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.18 gehören

I lerstellung aas Materialien, die nicht
zu 14.19 gehören

I Icrslellmig uus Materialien, tlie nicht
zu 41.19 oder 44.20 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu -I I. 22 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 4-1.23 gehören

Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 44.24 gehören

Herstellung aus Malerialien. diu nichl
zu 14.23 gehören

Endprodukt

ex 44.23 Schuhformen

44. 2G Spulen, Hülsen und Bobinen für die
Spinnerei und Weberei. Nähgaru-
rollen und ähnliche Waren aus
gedrechseltem Ilolz

44.27 Kunsttischler- und Klcintischlerwa-
ren (Schachteln, Kästchen, Etuis,
Schatullen. Federkästen, Klcidcrlei-
slcn. Lampen und andere
Beleuchtungskörper usw.), Zier- und Schniuck-
gegenstände, aus FIolz; Teile dieser
Waren aus Holz

41.28 Andere Waren aus Holz

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus durch Sägen oder
Drechseln erzeugten, keine Melall-
teile enthaltenden Rohlingen (ex 44.25)
oder aus Materialien, die nicht zu
4 1.25 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 44.26 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.27 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 44.28 gehören

Kapitel 45

Kork und Korkwaren

Endprodukt

45.02

45.03

45.04

Würfel. Platten, Blätter und Streiten
uns Naturkork, einschliesslich der
Würrcl oder Quader für die Herstellung

von Stopfen
Waren aus Naturkork

Presskork fmit oder ohne Bindemittel
hergestellt) und Waren aus Presskork

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 45.02 gehören

.Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 45.02 oder 45.03 gehören
Flcrstellung aus Materialien, die nicht
zu 45.01 gehören

Kapitel 46

Flechtwaren und Korbmacherwaren

46.01

cx 46.01

46.02

46.03

Endprodukt

Geflechte und ähnliche Waren aus
Flechtstoffen. für alle Verwendungszwecke,

auch zu Bändern vereinigt
Geflechte und ähnliche Waren aus
nicht zu Kapitel 39 gehörenden
Flechtstoffen, gebleicht oder gerärbt.
auch zu Bändern vereinigt
Flechtstoffe, in Flächenform verwebt
oder parallel aneinandergefügt,
einschliesslich der Ghiuamatten, groben
.Strohmatten und Gittergeflechte;
Flaschenhülsen aus Stroh
Korbmacher- und Fleehtwaren,
unmittelbar aus l-lechtstoffen oder aus
Erzeugnissen der Nrn. 46.01 oder
46.02 hergestellt; Waren aus Luffa

Kapitel 47

Ausgangsstoffe für die Papierherstellung

Endprodukt

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründevder Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 46.01 gehören

Herstellung aus luigchlcichten und
ungefärbten Geflechten (cx 46.01) oder
aus Materialien, die nielit zu 46.01
gehören
Herstellung au.s Materialien, die nicht
zu 46.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 46.03 gehören

47.01 Papicrmasse

Iu der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung au.s Materialien, die nicht
zu 47.01 gehören

Kapitel 48

Papiere und Pappen; Waren aus Papiermasse, Papier und Pappe

Endprodukt

4S.01 Maschhicnpapicr und Maschinen-
pappc, einschliesslich Zcllstoffwalte.
in Rollen oder Bogen

48.02 Büttenpapier und Hüttenpappe
(handgeschöpfl)

48.03 Pergamcntpapicr. Perganienlpappe
und Nachahmungen hiervon,
einschliesslich sogenanntes Perganiinpa-
picr. in Rollen oder Bugen

18.04 Papier und Pappe, zusammengeklebt,
weder imprägniert noch auf der
Oberfläche gestrichen, auch mit liinen-
vcislürkiing, lu Bollen oder Bogen

48.03 Papier und Pappe, gewellt (auch mit
iinfgeklcbler Deckschicht), gekreppt,
plissiert, durch Pressen oder Prägen
gemustert oder perforiert, in Rollen
oder Bogen

¦IS.06 Papier und Pappe, nur liniert oder
kariert, in Rollen oder Bogen

48.07 Papier und Pappe, gestrichen, über¬

zogen, getränkt oder auf der über-
fliichc gefärbt (marmoriert, farbig
gemustert und dergleichen) oder
bedruckt (andere als solche der Nr. 18.06
und des Kapitels 49). in Rollen oder
Bogen

ex 4S.07 Dachpappe, auch bcsandel

48. OS Eillerplattcii aus Papicrmasse

48.09 Bauplatten aus Papicrniassc, aus
Fasern von Ilolz oder von anileren
prlanzlichen Stollen, auch mit
natürlichen oder künstlichen Harzen
oder anderen ähnlichen Bindemitteln
hergestellt

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu Kapilel 18 gehören
1 lerstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 18 gehören

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu Kapitel 48 gehören

Herslellung ans Malerialien, die nicht
zu Kapilel 48 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel IS gehören
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 48.07 gehören
Herstellung uus Materialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu Kapilel 48 gehöreu
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48.10

48.11

48.12

48.13

48.14

48.15

48.16

48.17

48.18

48.19

48.20

ex 48.21

Endprodukt

Zigarettenpapier, zugeschnitten, auch
in Heftchen oder in-Hülsen

Papiertapeten, Linkrusta und Vi-
trauphanien

Fussbodenbeläge mit Papier- oder
Pappeunterlage, auch mit Linoleumschicht,

auch zugeschnitten

Vervielfältigungspapier und Um-
druckpapier, zugeschnitten, auch in
Schachteln (Kohlepapier, Dauermatrizen

und dergleichen)

Schreibwaren: Schreibblöcke,
Briefumschläge, Kartenbriefe,- Postkarten,
nicht illustriert, und Briefkarten;
Schachteln, Taschen und ähnliehe
Umschliessungen, aus Papier oder
Pappe, mit einer Zusammenstellung.
von Schreibwaren

Andere Papiere und Pappen, zu
einem bestimmten Zweck zugeschnitten

ex 48.15 Klosettpapier

Schachteln, Säcke, Beutel, Tüten und
andere Verpackungsmittel, aus
Papier oder Pappe
Kartonageartlkel zum Gebrauch in
Büros, Läden oder dergleichen

Geschäftsbücher, Hefte (Notizbücher,
Quittungsbücher und dergleichen),
Notizblöeke, Agenden, Schreibunterlagen,

Ordner, Einbände (für Lose-
Blatt-Systeme oder andere) und andere

Waren des Schulbedarfs, des
Bürobedarfs und des Papierhandels, aus
Papier oder Pappe; Alben für Muster
oder für Sammlungen sowie Buchhüllen,

aus Papier oder Pappe
Etiketten aller Art aus Papier oder
Pappe, auch bedruekt, mit oder ohne
Abbildungen, aueh gummiert

Rollen, Spulen, Hülsen und ähnliche
Garnträger, aus Papiermasse, Papier
oder, Pappe, aueb gelocht oder
gehärtet

Andere Waren aus Papiermasse,
Papier, Pappe oder Zellstoffwatte,
ausgenommen hygienisehe Binden

ex 48.21 Hygienische Binden

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01, 48.02 oder 48.07 durch
Verarbeitungsvorgänge, die nicht nur
im Zusehneiden für einen bestimmten
Zweck oder im Falten oder in einer
Kombination dieser Vorgänge
bestehen, oder aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören
Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 dureb Verarbeit'ungs-
vorgänge, die nicht nur im Perforieren

oder Im Zuschneiden für einen
bestimmten Zweck oder in einer
Kombination dieser Vorgänge bestehen,
oder aus Materialien, die nicht zu
Kapitel 48 gehören
Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 dureh Verarbeitungsvorgänge,

die nicht nur im Zuschneiden

für einen bestimmten Zweck
bestehen, oder aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören
Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 durch Verarbeitungsvorgänge,

die nieht nur im Zusehneiden

für einen bestimmten Zweek oder
im Verpacken oder in einer Kombination

dieser Vorgänge bestehen, oder
aus Materialien der Nr. 48.16 oder aus
Materialien, die nicht zu Kapitel 48
gehören
Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 durch Verarbeitungsvorgänge,

die nicht nur iin Zuschneiden

für einen bestimmten Zweek oder
im Falten oder im Verpaeken oder in
einer Kombination dieser Vorgänge
bestehen, oder aus Materialien der
Nr. 48.16 oder aus Materialien, die
nicht zu Kapitel 48 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 48 gehören

Herstellung
48.01 bis 48
die nieht zu

Herstellung
48.01 bis 48
die nicht zu

Herstellung
48.01 bis 48
die nicht zu

Herstellung
48.01 bis 48
die nicht zu

aus Materialien der Nrn.
.07 oder aus Materialien,
Kapitel 48 gehören

aus Materialien der Nrn.
.09 oder aus Materialien,
Kapitel 48 gehören
aus Materialien der Nrn.
.09 oder aus Materialien,
Kapitel 48 gehören
aus Materialien der Nrn.
.07 oder aus Materialien,
Kapitel 48 gehören

Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 dureh Verarbeitungsvorgänge,

die nicht nur iin Perforieren

oder im Zuschneiden für einen
bestimmten Zweck oder im Falten oder
im Verpacken oder in einer Kombination

dieser Vorgänge bestehen, oder
aus Materialien, die nicht zu Kapitel
48 gehören

Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 oder aus Materialien,
die nicht zu Kapitel 48 gehören

Herstellung aus Materialien der Nrn.
48.01 bis 48.07 durch Verarbeitungsvorgänge',

die nieht nur im Perforieren

oder im Zuschneiden für einen
bestimmten Zweck oder iin Falten
oder im Verpacken oder in einer
Kombination dieser Vorgänge bestehen,
oder aus Materialien, die nicht zu
Kapitel 48 gehören
Herstellung aus Fasern, Fäden oder
Garnen (ex Kapitel 50 bis 59) oder
aus Materialien, die nicht zu 48.21
oder Kapitel 50 bis 62 gehören

Kapitel 49

Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des graphischen Gewerbes

Endprodukt

49.01 Bücher, Brosehüren und ähnliche
Drucke, auch in losen Bogen

49.02 Zeitungen und Zeitschriften, gedruckt.
auch mit Bildern

49.03 Bilderalben, Bilderbücher und Zei¬

chen- oder Malbücher, broschiert.
kartoniert oder gebunden, für Kinder

49.04 Noten (Musikalien), handgeschrieben
oder gedruckt, auch mit Bildern, auch
eingebunden

49.05 Kartographische Erzeugnisse aller
Art, einschliesslich Wandkarten und
topographische Pläne, gedruckt; Globen

(Erd- und Himmelsgloben),
gedruckt

49.06 Baupläne, technische Zeichnungen
und andere Pläne und Zeichnungen
für gewerbliche, kaufmännische und
ähnliche Zwecke, von Hand oder
photographisch hergestellt; hand- oder
maschinengeschriebene Schriftstücke

In der Zone vorzunehmender ursprnngs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

49.07

49.08

49.09

49.10

49.11

Endprodukt

Briefmarken, Steuermarken und
dergleichen, nicht entwertet, im
Bestimmungsland gültig oder zum Umlauf
vorgesehen; Papier mit Stempel,
Banknoten, Aktien, Obligationen und
andere ähnliche Wertpapiere,
einschliesslich Scheckhefte und dergleichen

Abziehbilder aller Art

Postkarten, Glückwunschkarten,
Weihnachtskarten und dergleichen,
mit Bildern, ln beliebigem Druckverfahren

hergestellt, auch mit Verzierungen
oder Ausrüstungen

Kalender aller Art, aus Papier oder
Pappe, einschliesslich Blöcke für
Abreisskalender
Bilder, Bilddrueke, Photographien
und andere Drucke, in beliebigem
Verfahren hergestellt

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien,- die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu Kapitel 49 gehören

Kapitel 53

Wolle, Tierhaare und Rosshaar

Endprodukt

53.01

53.02

Wolle (Schafwolle), weder kardiert
noch gekämmt
Feine und grobe Tierhaare, weder
kardiert noch gekämmt

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Abscheren oder Waschen oder
Entfetten oder Karbonisieren
Abscheren oder Waschen oder
Entfetten oder Karbonisieren

Kapitel 59

Watte und Filze, Seile und Seilerwaren; Spezialgewebe, imprägnierte
oder bestrichene Gewebe; technische Bedarfsgegenstände aus

Spinnstoffen

59.10

Endprodukt

Linoleum für Zwecke alle- Art, auch
zugeschnitten; F'ussbodenbelag,
bestehend aus einem Ueberzug auf
SpinnstoffUnterlage, auch zugeschnitten

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 59.10 gehören

Kapitel 64

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon

64.01

64.02

64.03

64.04

ex 64.05

Endprodukt

Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil
aus Kautschuk oder Kunststoff
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder
Kunstleder; Schuhe mit Laufsohlen
aus Kautschuk oder Kunststoff
(ausgenommen Schuhe der Nr. 64.01)
Schuhe aus Holz oder mit Laufsohlen
aus Holz oder Kork
Schuhe mit Laufsohlen aus anderen
Stoffen (Schnüren, Pappe, Gewebe,'
Filz, Geflecht usw.)
Sohlen und Absätze, aus Leder

ex 64.05 Andere Schuhteile

64.06 Gamaschen, Wadenbinden, Schien¬
beinschützer und ähnliche Waren
sowie Teile davon

In der Zone vorzunehmender urspnings-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 64 gehören

Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu Kapitel 64 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu Kapitel 64 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 64 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 41.02 bis 41.08, 64.05 oder Kapitel
42 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 64.05 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 64 gehören

Kapitel 65

Kopfbedeckungen und Teile von Kopfbedeckungen

65.01

ex 65.02

Endprodukt

Hutstumpen, weder geformt noch
mit Krcmpenbearbeltung, Hutplatten,

Mandions (Zylinder) aueh
aufgeschnitten, aus Filz, zur Herstellung
von Hüten
Hutstumpen oder Hutformen,
geflochten oder durch Vereinigung von
(gefloehtenen, gewebten oder anderen)
Streifen hergestellt, aus Stoffen aller
Art (ausgenommen Stoffe der Kapitel
39 und 50 bis 62), weder geformt noch
mit Krempenbearbeitung, gebleicht
oder gefärbt
Flüte und andere Kopfbedeckungen.
geflochten oder durch Vereinigung von
(geflochtenen, gewebten oder anderen)
Streifen hergestellt, aus Stoffen aller
Art, garniert oder ungarniert

Kapitel 66

Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Reitpeitschen
und Teile davon

65.04

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus nicht verfilzten
Fasern oder Fäden (cx Kapitel 50 bis
57) oder aus Materialien, die nicht zu
Kapitel 50 bis 65 gehören

Herstellung aus ungebleichten und
ungefärbten Hutstuinpen (ex 65.02)
oder aus Materialien, die nicht zu
65.02 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 65.04 gehören

Endprodukt
«

66.01 Regenschirme und Sonnenschirme,
einschliesslich der Stockschlrme und
Gartenschirme und dergleichen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 66.01 gehören und die keine
Bezüge (Bespannungen) für Regen- oder
Sonnenschirme (ex 62.05) sind
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Endprodukt

66.02 Spazierstöcke (einschliesslich Berg¬
stöcke und Stöcke mit Sitzvorrichtung),

Peitschen, Reitpeitschen und
dergleichen

66.03 Teile, Ausstattungen und Zubehör
für Waren der Nrn. 66.01 und 66.02

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
be'gründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapilel 66 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 66 gehören

Kapitel 67

Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen;
künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaaren; Fächer

67.01

67.02

67.03

67.04

67.05

68.01

6S.02

68.03

68.01

G8.05

68.06

68.07

68.08

68.09

G8.10

68.11

68.12

68.13

Endprodukt

Vogclbälge und andere Vogelteile,
mit ihren Federn oder Daunen,
Federn, Teile von Federn, Daunen und
Waren daraus, ausgenommen Waren
der Nr. 05.07 und hcnrboitele
Federspulen und Federkiele
Künstliche Blumen, Blätter und
Früchte sowie Teile davon; Waren
nus künstlichen Blumen, Blättern und
Früchten
Menschcnhaarc, gleichgerichtet oder
in anderer Weise zugerichtet; Wolle
und andere Tierhaarc, für Haar-
arbeiten zugerichtet
Perücken, Haarersatz, Locken und
dergleichen, aus Menschenhaaren,
Ticrhaarcn oder Spinnstoffen; andere
Waren aus Menschenhaaren
(einschliesslich Haarnetze aus Menschenhaaren)

Klappfächer und starre Fächer, Fä-
chcrgestellc und Teile von Fächcr-
gcstellcn, aus Stoffen aller Art

In der Zone oorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 67.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 67.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 67.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 67.04 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 67.05 gehören

Kapitel 68

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer und
ähnlichen Stoffen

Endprodukt

Pflastersteine, Bordslcine und
Pflastcrplatlcn ans Naturslein
(ausgenommen Schiefer)
Waren aus 1 lau- oder Werksteinen.
ausgenommen Waren der Nr. 68.01
und des Kapitels 69; Würfel und
Steinchen für Mosaike
Schieler, bearbeitet sowie Waren aus
Naturschiefer oder PreDschiefer

Mühlsteine, Schleifsteine,
Schleifscheiben und andere Schlcifkörper
zum Mahlen, Zerfasern, Schieden,
Polieren, Rektifizieren, Schneiden
oder Trennen, aus Natursteinen, auch
agglomeriert, aus agglomerierten
natürlichen oder künstlichen Schleif-
rohstollcn oder aus keramischen
Stoffen (einschliesslich Segmente und
andere Teile dieser Waren aus den
gleichen Stollen), auch mit Teilen
(Achsen, Kerne. Stille, Hülsen usw.)
nus anderen Stötten, jedoch ohne
Gestelle

Wetzslclnc und Policrsteinc zum
Handgebrauch, aus Naturstein, aus
agglomerierten Schlcilrohstolfeu oder
keramischen Stoffen
Natürliche oder künstliche Schleif-
rohstolfc. in Pulver- oder Körnerform,
auf Gewebe, Papier, Pappe oder
andere Stoffe aufgetragen, auch
zugeschnitten, genäht oder anderswie
zusammengefügt
1 lütteuwollc, Schlackenwolle, Stein-
wollc und andere ähnliche mineralische

Wollen : expandierter Vermiculit,
expandierter Ton und ähnliche
expandierte mineralische Erzeugnisse;
Mischungen und Waren aus mineralischen

Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder
Schallschul zzwecken, ausgenommen
Mischungen und Waren der Nrn. 68.12
und 68.13 und des Kapitels 69

Waren aus Asphalt oder ähnlichen
Stoffen (Erdölpech, Steinkohlentcer-
pech usw.)
Platten, Dielen. Fliesen, Blöcke und
dergleichen aus Pflanzenlasern,
Holzfasern. Stroh, llnlzspnncn oder Holz-
nbfällcn, mit Zement. Gips oder anderen

mineralischen Bindemitteln
hergestellt

Waren ans Gips oder aus Mischungen
auf der Grundlage von Gips
Waren nusZcnicnl, Belon oder Kunststein,

auch armiert, einschliesslich der
Waren aus Schlarkcnzenient oder
Granito
Waren aus Asbestzement, Zcllulosc-
zement und dergleichen
Asbest, bearbeitet; Asbestwaren,
ausgenommen solche der Nr. 68. 1-1 (Pappe,

Fäden, Gewebe, Kleidungsstücke,
Kopfbedeckungen. Schuhe usw.),
auch verstärkt (armiert); Mischungen
auf der Grundlage von Asbcsl oder
auf der Grundinge vnn Asbest und
Magncsiumcarbonat und Waren daraus

Jn der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.03 gehören
Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 68.04 gehören

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu 68.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.06 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.07 gehören

Herstellung ans Malerialien. die nicht
zu 68.08 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.09 gehören

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu 68.10 gehören
Herslellung au.s Materialien, die nicht
zu 68.1 1 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68. FJ gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.13 gehören

ex 68.13

Endprodukt

Kleidungsstücke aus Asbest,
gebrauchsfertig

ex 68.13 Dichtungen aus Asbest

68.14

68.15

68.16

69.01

69.02

69.03

69.01

69.05

69.06

69.07

69.08

69.09

69.10

69.11

69.12

69.13

69.14

ex 70.01

70.02

70.03

70.04

70.05

70.06

Reibungsbeläge (Segmente, Scheiben,

Ringe, Streifen, Tafeln, Platten,
Rollen usw.) lür Bremsen,
Kupplungen usw., auf der Grundlage von
Asbest, anderen mineralischen Stoffen
oder Zellstoff, auch in Verbindung mit
Spinnstoffen oder anderen Stoffen
Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren,

einschliesslich Glimmer auf
Papier oder Geweben (Mikanitplatten,
Mikafolien usw.)
Waren aus Steinen oder anderen
mineralischen Stoffen (einschliesslich
Waren aus Tori), anderweit weder
genannt noch inbegriffen

Kapitel 69.

Keramische Waren

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Asbestfäden oder
nicht zugeschnittenen Asbestgeweben
(ex 68.13) oder aus Materialien, die
nicht zu 68.13 gehören

Herstellung aus Asbestfäden (ex 68.13)
oder aus Materialien, die nicht zu
68.13 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
ZU 68.15 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 68.16 gehören

Endprodukt

Wärmeisolicrende Steine, Fliesen.
Platten und andere wärmeisolicrende
Stücke aus Infusorienerde (Kieselgur).
Fossilienmehl oder anderen ähnlichen
Kieselerden
Fcucrlcslp Steine. Fliesen, Platten
und andere ähnliche Icuerfeste Bauteile

Andere feuerfeste Waren (Retorlen,
Schmclztiegcl. Muffeln. Ausgüsse.
Stopfen, Stützen. Kapellen, Rohre.
Schulzrohre, Släbe usw.)
Backsteine zu Bauzwecken
(einschliesslich Hourdis, andere Deckensteine

und dergleichen)
Dachziegel. Bauornamente
(Gesimse, Friese usw.) und andere
Baukeramik (Kaminaulsätze, Kaminrohre

usw.)
Rohre. Verbindungsstücke und
andere Teile für Kanalisation oder
ähnliche Zwecke
Fliesen, Pllasterklinker, Boden- und
Wandplatten, unglasiert, nicbt emailliert

Andere Fliesen, Pllasterklinker,
Boden- und Wandplatten
Apparate und Gegenstände für
chemische und andere technische Zwecke;
Trüge. Wannen und ähnliche Behälter
für die Landwirtschaft: Krüge und
andere ähnliche Behälter für Transport-

oder Verpackungszwecke
Schüttsteine, Lavabos, Bidets. Klo-
settschflsseln. Badewannen und
ähnliche Installai innsgegenstände, für
sanitäre oder hygienische Zwecke

Geschirr, Haushalt- und Toiletten-
gegenstände. aus Porzellan
Geschirr. Haushall- und Toiletten-
gegcnsiändc aus anderen keramischen
Stollen
Statuetten, Phantasie-, Einrichtungs-,

Zier- und Schinuckgegenstände

Andere Waren aus keramischen Stoffen

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapilel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 69 gehören

Kapitel 70

Glas und Glaswaren

Endprodukt

Glas in Brocken (Glasmasse),
ausgenommen optisches Glas

Emailglas ln Brocken, Stangen, Stäben

oder Röhren

Glas In Stangen. Stäben, massiven
Kugeln oder Röhren, nicht bearbeitet
(ausgenommen optisches Glas)

Gegossenes oder gewalztes Flachglas
(Rohglas), nicht bearbeitet (auch im
Fabrikationsvorgang mit Drahteinlage

usw. verstärkt oder überlangen),
in quadratischen oder rechteckigen
Platten oder Tafeln

Gezogenes oder geblasenes Flachglas,
sogenanntes Fensterglas, nicht
bearbeitet (auch im Fabrikationsvorgang
überlangen), in quadratischen oder
rechteckigen Talcln

Gegossenes oder gewalztes Flachglas
sowie Fensterglas (auch im I-abrika-
tionsvorgaug mit Drahteinlage usw.
verstärkt oder überlangen), auf einer
oder beiden Seiten geschulten oder
poliert, in quadratischen oder
rechteckigen Platten oder Tafeln

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Scherben von
Glaswaren, anderen Abfällen, Brucb von
Glas (ex 70.01) oder aus Materialien,
die nicht zu 70.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 geboren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören
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Endprodukt

70.07 Gegossenes oder gewalzles Flachglas
nnd Fensterglas (aneli geschliffen oder
policrl). anders als (|uadruLisch oder
rechteckig zugeschnitten, oder gebogen

oder anderswie bearbeitet (facettiert,

graviert, usw.): isolations ver-
glasungcn aus mehreren Schichten;
Kunstverglasungen

70.08 Sicherheilsglas, auch fassoniert, aus
gehärtetem Glas oder aus zwei oder
mehr Tafeln zusammengeklebt

70.00 Spiegel aus (das. aneli eingerahmt.
einschliesslich der Rückspiegel

70.10 Korbflaschen, Flaschen. Fläschchen,
Hiniiiachgläser, Töpfe. Röhrchen für
Tabletten und andere ähnliche
Behälter ffir Transport- oder
Verpackungszweckc. aus Glas: Stopfen,
Deckel und andere Verschlussvor-
richtungen, aus Glas

70.11 Glaskolben und Glasröhren, orrcue.
unfertige. ohne Ausrüstung, rür
elektrische Lampen, Röhren und
dergleichen

70.12 Glaskolben für Isolierbehällcr, auch
unfertig

70.13 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch.
in der Kiiehe. bei der Toilette, im
Büro, zum Ausschmücken von
-Wohnungen uud zu ähnlichen Zwecken.
ausgenommen Waren der Nr. 70.1!)

70.14 Glaswaren für Beleuchtung, für Signal-
vorrichtungen und für optische Zwck-
ke. au.s nichl optischem Glas, nicht
optisch bearbeitet

70.15 Gläser für t'hren. für einfache Brillen
und ähnliche Gläser, gewölbt, gebogen
und dergleichen, einschliesslich deu
I lohlkugcln und der Kugclscgmcnle

70. lö Pflastersteine. Bausteine. Fliesen.
Dachziegel und andere Waren aus
gegossenem oder gcforinlciii Glas, auch
mit Drahteinlage usw. verstärkt, für
Hauten und Konstruktionen:
sogenanntes vielzelliges Glas oder Schaumglas

in Blöcken, Tafeln, Platten und
Kokillen

70.17 Glaswaren ffir Laboratorien, für hy¬
gienische oder pharinazeutisehe Zwek-
ke, auch mit Skalen oder Eichzcichcn:
Ampullen für Seren und ähnliche
Waren

70.18 Optisches Glas und Elemente aus op¬
tischem Glas sowie solche für
medizinische Brillengläser, optisch nicht
bearbcilel

70.19 Glasperlen. Nachahmungen von ech¬

idi Perlen, Edelsteinen und Scliinuck-
slcincu pud ähnliche Gluskurzwarcn;
Würfel. Steinchen, Plätlchen. Bruch
und Splitter (auch auf Unterlagen),

¦ ans Glas,' für .Mosaike und ähnliche
Zierzwecke: Glasaugen, einschliesslich

der Augen für Spielzeug, aber
ausgenommen Prothesen: Glas-Kurzwaren:

Phanlasiewaien aus lunipenge-
blascncm (gesponnenem) Glas

70.20 Glaswolle, Glasfasern und Waren
daraus

70.21 Andere Ginswaren

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 70.07 oder 70.08 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 70.03 bis 70.21 gehören
Herslellung ans Malerialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören
Herslellung nus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 70.03 bis 70.21 gehören

I Icrslellmig aus Malerialien, die nichl
zu 70.03 bis 70.2 t gehören

I Icrslellmig ans Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.05 bis 70.2 t gehören

Herslellung ans Materialien, die nichl
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.03 bis 70.21 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 70.04 Iiis 70.21 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 70.05 bis 70.21 gehören

Kapitel 71

Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine und dergleichen, Edelmetalle,
Edelmetallplattierungen, Waren daraus; unechter Schmuck

Endprodukt

ex 71.01 l-'cllte Perlen, bearbeitet, weder ge¬

fasst noch montiert, mich zur Erlcicb-
ternng des Transportes aufgereiht.
jedoch nicht assortiert

ex 71.02 Edelsteine und Schmncksteinc. ge¬

schliffen oder anders bearbeitet, weder

gefasst noch montiert, auch zur
Erleichterung des Transportes
aufgereiht, jedoch nicht assortiert

71.03 Synthetische oder rekonstruierte
Steine, roh. geschliffen oder anders
bearbeitet, weder gefasst noch
montiert, auch zur Erleichterung des

Transportes aufgereiht, jedoch nicht
assortiert

71.01 Pulver von Edelsteinen. Schmuck-
slciuen oder synthetischen Steinen

cx 71.05 Silber und Silberlegierungen, roh

cx 71.05 Silber und Silberlegierungen (auch
vergoldet oder plulinierl), in Form von
1 laibzeug

71.06 Silbcrplal tieningen, roh oder In Form
von Halbzeug

ex 71.07 Gold und Goldlcgicrungcn, roh

ex 71.07 Gold und Goldlcgicrungcn, (auch pla-
linicrl,) in Form von Halbzeug

71.08 Goldplattierungen auf unedlen .Mc¬

lallen oder auf Silber, roh oder in
Komi von Halbzeug

ex 71.09 Platin und Pluthimetalle, roh, auch
legiert

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verurbciluiigsvorgung

Hcrslelluiig aus rohen echten Perlen
(cx 71.01) oder uus .Materialien, die
nicht zu 71.01 gehören

I lerstellung ans rohen Steinen (ex
71.02) oder aus Materialien, die nicht
zu 71.02 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 71.03 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 71.01 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
xii 71.05 gehören

Herstellung aus rohem Silber (cx
71.05) oder aus Materialien, die nicht
zu 71.05 gehören
1 lerstellung ans Malerialien, die nicht
zu 71.06 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 71.07 gehören

I lerstellung aus rohem Gold (ex 71.07)
oder aus Materialien, die niehl zu
71.07 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 71.08 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 71.09 gehören

ex 71.09

71.10

71.12

71.13

71.14

71.15

71.10

72.01

73.01

73.02

73.01

73.05

73.06

73.07

73.08

73.09

73.10

73.11

7.3.12

73.13

73.14

ex 73.15

cx 73.15

ex 73.15

73.16

73.17

73.18

73.19

Endprodukt

Platin und Platinmclallc, In Form
vou Halbzeug

Plalinplatticriingcn und Platinmctall-
platlierungen auf unedlen Metallen
oder auf Edelmetallen, roh oder in
Vorm von Halbzeug
Bijouterie und Juwelierwaren sowie
Teile duvon. aus Edelmetallen oder
Edelmetall phi Uieru ngen
Gold- und Silbcrschmiodcwiircn sowie
Teile davon, ans Edelmetallen oder
Kdclmetnllplntl icrh ngen
Andere Waren aus Edelmetallen oder
Edclmctallplnllicriiiigch
Waren aus echten Perlen. Edelsteinen,
Schmucksteinen, synthetischen oder
rekonstruierten Steinen
Unechter Schmuck

Kapitel 72

Münzen

Endprodukt

Münzen

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begriindenricr Verarbeitungsvorgang

Herslellung ans Platin oder Platin-
metallen, roh (ex 71.09) oder ans
Materialien, die nicht zu 71.0!) gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 71.10 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 71.12 bis 71.15 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 71.12 bis 71.15 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nichl
zu 71.12 bis 7t. 15 gehören
Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 71.12 bis 71.15 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 71.16 gehören

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 72.01 gehören

Kapitel 73

Eisen und Stahl

Endprodukt

Roheisen (einschliesslich Spicgclcisen)
in Barren. .Masseln. Flossen oder
dergleichen, auch in formlosen Stücken
Ferrolegierungen

Eisen oder Stuhl, gckörnl, auch
zerkleinert oder nach Korogrösse sortiert
Eiscnpulvcr und Slahlpiilvcr ; Eiscn-
schwunim uud Stuhlschwanim
Bohliippcn, Rohschienen. Rohblücke
(Ingots), auch formlose Slückc, aus
Eisen oder Stahl
Vorgewalzlc Blöcke (Blooms), Knüppel.

Brammen und Platinen, aus
Eisen oder Stahl; Eisen und Stahl, nur
vorgcschmicdct oder gehämmert
(Schmicdelialbzciig)
Sturze ffir Bleche, aus Eisen oder
Slahi, in Rollen
Brcilflachciscii und Brcilfluchslalil

Stsibciscii und Stabslahl. wann
gewalzt, warm stranggepresst oder
geschmiedet (einschliesslich Walzdrahl);
Stabeisen und Stabslahl, kalt
geformt oder kalt nuchheu Hieltet; Ilohl-
bohrerstäbe aus Slalil ffir Bergwerke
Profile aus Eisen oder Slalil. warm
gewalzt, warm stranggepresst.
geschmiedet, kalt geformt oder kalt
iiacbbearbeilel: Spundwaiidelsen ans
Eisen oder Stuhl, auch gelocht oder
aus zusammengesetzten Elementen
hergestellt
Bandeisen und Bandstahl, warm oder
kall gewalzt
Bleche aus Eisen oder Stahl, warm
oder kalt gewalzt
Draht aus Eisen oder Stahl, auch
überzogen, ausgenommen isolierte Drähte
ffir die Elektrotechnik
Legierter Stahl und Qnalilülskohlcn-
sloffstahl, in den in Nr. 73.06
aufgeführten Formen

Legierter Slalil und Qualitütskohleii-
sloffslnhl, in den in den Nrn. 73.07
bis 73.13 aufgerührten Formen

Draht aus legiertem Stahl oder aus
Oualitätskohlcnslofrstalil. auch
überzogen, ausgenommen isolierte Drähte
für die Elektrotechnik

Gelciscinnlerial ans leisen oder Stahl:
Schienen, l.oitschicncn, Wcichenzun-
gen, Herzstücke, Kreuzungen,
Weichen. Zungen verliind ungss ta ngen,
Zali usta ngen, Eisenbahnschwellen.
Laschen, Unlcrlagsplatlcn, Klcnim-
plallcn, Spurphittcn und Spurslan-
gen für die Verlegung und Befestigung
von Schienen
Röhren aus Gussciscn

Röhren (einschliesslich Rohlinge) ans
Eisen oder Stahl, ausgenommen Waren

der Nr. 73.19

Druckrohrlcltungen aus Slalil, auch
mit Kiscnringcii verstärkt, für
Wasserkraftwerke und. dergleichen

Jn der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.01 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 73.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.05 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.06 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 73.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.07 bis 73.13 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.07 bis 73.13 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 73.07 bis 73.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.07 bis 73.13 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nichl
zu 73.07 bis 73.13 gehören
Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 73.07 bis 73.13 gehören
I lerstellung aus Materialien, die nichl
zu 73.08 bis 73.14 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 73.15 gehören

Herslellung aus legiertem Stahl oder
yiiiilitätskohlciistotrslahl (cx 73.15),
in den in Nr. 73.06 aufgeführten
Formen, oder I Icrslellmig aus .Materialien,
die nicht zu 73.15 gehören ¦

Hcrslelluiig aus legiertem Stahl oder
QualitiUskohleu Stoffstahi (ex 73.15).
in den in den Nrn. 73.011 oder 73.07
aufgeführten Formen, oder Herstellung

uus Materialien, die nicht .zu
73.15 gehören
Herstellung ans legiertem Stahl oder
g.iiulltätskohleiistoEfstubl (cx 73.15),
in den iu Nr. 73.06 aufgeführten
Formen, oder Herstellung ans
Materialien, die nicht zu 73.07 bis 73.16
gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 73.17 gehören

Herslellung aus legiertem Stahl oder
QliiillltilskolileiiKloffstnIll lex 73.15),
In den In N'r. 73.06 iiiifgcfflhrlcn
Formen, odor Herstellung aus Malerialien,
die nichl zu 73.07 bis 73.11 oder
73.13 bis 73.18 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 73.18 oder 73.19 gehören
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Endprodukt

73.20 Zuheliör zu Röhren, nus F.isen oder
Stuhl (Vcrbindiingssll'icke. Rogen,
Nippel. Muffen, Flanschen usw.)

73.21 Konstruktionen, auch unvollständig,
zusnminengesclzt oder zerlegt, und
Konslrulilionslcilc (llallen. Brücken
und Hrückciielenienle. Schleusentore,
Türme, Gitterniasle. Pfeiler. Säulen,
Fachwerk. Dächer, Tür- und Fcnslcr-
rahinen, Läden, Gelinder, Giller
usw.), aus Eisen oder Slalil; Bleche,
Bänder. Stühe, Profile. Bohren usw.,
aus Eisen oder Slalil. als Teile zu
Konstruktionen hergerichtet

73.22 Sammelbehälter, Fässer. Rötliche
und andere ähnliche Behälter, für
Waren aller Art. ans Eisen oder Slalil.
mil einem Fassungsvermögen von
mehr als 300 1. ohne mechanische oder
wärnielcchnische Einrichtungen, auch
ausgekleidet oder mit Wärnicschul z-
verklcidung

73.23 Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen
und andere ähnliche Behälter zu
Transport- oder Verpackungszwccken,
aus Eisenblech oder SI allibiceli

73.21 Druckbchäller aus Eisen oder Stahl
für verdichtete oder verflüssigte Gase

73.25 Kabel. Scile. Eil zen. Scilschlhigcn und
ähnliche Waren, aus Ei sendruht oder
.Stahldraht. ausgenommen isolierte
Drahlcrzcugiiisse für die Elektrotechnik

73. 2ü Slacheldraht : verwundener Buud-
tlruht oder Flnehdrahl, auch mil
Stacheln, aus Eisen oder Stahl

73.27 Gewebe. Gilter und Geflechle.
Eisendraht oder Slahldraht

73.28 Slreckhlech aus Eisen oder Stahl.
durch Strecken eines eingeschnittenen
Bleches oder Bandes hergestellt

73.2'J Kellen. Kell eben und Teile davon.
aus läsen oder Stahl

73.30 Sehiffsanker, Draggen und Teile da¬

von, aus Eisen oder Stahl

73.31 Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen,
gewellte Klammern mit Schrägkante.
Ringnägel, Haken und Reissnägcl.
aus Eisen oder Slalil. auch mit Kopf
aus andern Stoffen, ausgenommen
solche mit Kopf aus Kupfer

73.32 Bolzen und Miillcrn (mit oder ohne
Gewinde). Schwcllensehranben.
Schrauben. Ringschrauben und
Mukenschrnubcii. Niel en. Splinte.
Keile und ähnliche Waren der
Schrauben- und Nictenindustric,
aus Elisen oder Slalil; Unlerlags-
scheihen (auch geschlitzte Unlcrlags-
seheihen und Fcdcrringscheiben) aus
Eisen oder Stahl

73.33 1 landnähnadeln. Häkelnadeln. Ah¬
len, Durchziehiiadehi und ähnliche
Waren für Näh-. Stick-, Filet- und
Tapcziercr-Haiidarheileii, Stichel zum
Sticken, einschliesslich Rohlinge, aus
Eisen oder Slahi

73.31 Stecknadeln und Sicherheitsnadeln.
ausgenommen Schmiicknadeln, aus
ICisen oder Stahl, einschliesslich
Haarnadeln, Lockenwickler und dergleichen

73.35 Federn und Federhlätter, aus Eisen
oder Stahl

73.3Ü Haumheizöfcn, Heizapparate. Kü¬
chenherde (einschliesslich der
zusätzlich für Zentralheizung verwendbaren),

Kochgeräte. Kochkessel mit
Feuerung, Plaltenwärmer und
ähnliche Geräte, von der üblicherweise
Im Haushalt verwendeten Art. nicht
elektrisch, sowie Teile davon, aus
Eisen oder Stahl

73.37 Zenlralheiziingsupptirale, nicht elek¬
trisch (Heizkessel. ausgenommen
Dampferzeuger der N'r. 81.01, Lufl-
heizüfcti und Heizkörper) und Teile
duvob, aus Eisen oder Stahl

73.38 Huushallarlikel. I lauswirlschafls-
artikcl. sanitäre und hygienische
Artikel, Teile davon, aus Elsen oder
Stahl

73.3!) Slnhlwollc; Schwämme, Putzlappen.
Handschuhe und ähnliche Waren zum
Scheuern. Polieren oder dergleichen.
aus Eisen oder Stahl

73.40 Andere Waren, aus Eisen oder Stahl

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.17 bis 73.20 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 73.21 bis 73.24 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 73.21 bis 73.24 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 73.21 his 73.21 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 73.21 bis 73.21 gehören

I lerslcllnng aus Malerialien. die nichl
zu 73.11. 73.25 oder 73.2ti gehören
und keine Drähte ans legiertem Stahl
oder aus (Jualilälskohlcnsloffslahl
(ex 73.15) sind

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu 73.12. 73. t4. 73.25 oder 73.2Ü
gehören und weder Bandstahl noch
Drähte aus legiertem Stahl oder ans
Qualilälskohlensloffslahl (ex 73.15)
sind

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 73.1 I. 73.25. 73.20 oder zu 73.27
gehören und keine Drähte aus legiertem

Stahl oder aus Qualilälskohlen-
stoffslahl (cx 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.28 gehören

Herslellung aus Materialien, ilie nicht
zu 73.14 oder 73.2!) gehören und
keine Drähte aus legiertem Stuhl
oder aus Qualilälskohlensloffslahl
(ex 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.30 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.14 oder 73.31 gehören und
keine Drähte aus legiertem Slalil
oder aus Qualitätskohlensloffslahl
(ex 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zn 73.14 oder 73.32 gehören und
keine Drähte ans legiertem Stahl
oder aus Quulilätskohlenstoffstahl
(ex 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.11 oder 73.33 gehören und
keine Drähte aus legiertem Stahl
oder aus Qiiulilälskohlcnstoffstuhl
(ex 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zn 73.14 oder 73.34 gehören und
keine Drähte aus legiertem Stahl
oder aus Qiialitälskoblciistoffslahl
(ex 73. t5) sind

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 73.14 oder 73.35 gehören und
keine Drähte aus legiertem Stahl
oder aus Qualitätskohlcnstoffstahl
(ex 73.15) sind

Herstellung uus Materialien, die nicht
zu 73. 3ü gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.37 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 73.38 oder 73.40 gehören

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu 73.14 oder 73.31) gehören und
keine Drähte aus legiertem Stahl
oder uns yualilälskohlenstnffslnhl
(e.\ 73.15) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 73.38 oder 73.40 gehören

Kapitel 74

Kupfer

ex 7-1.01

ex 74.01

ex 74.01

ex 7-1.01

74.02

71.03

71.01

74.05

71 .Oli

71.07

71.08

71. Ut)

71.10

71.11

71.12

71.13

74.11

74.13

74.16

74.17

74. IS

74.19

cx 75.01

ex 75.01

ex 75.01

75.02

Endprodukt

Kupfermatte

Rohkupfer (Kupfer zum Raffinieren
und raffiniertes Kupfer), auch legiert

Rohkupfer (Kupfer zum Raffinieren
und raffiniertes Kupfer), nicht legiert

Rohkupfer (Kupfer zum Raffinieren
und raffiniertes Kupfer), legiert
Kupfervorlegierungen

Stäbe. Profile und Draht, massiv,
aus Kupfer
Bleche. Platten, Tafeln und Bänder.
aus Kupfer, mit einer Dicke von mehr
als 0,15 mm
Blaltmelall (Folien) und dünne Bänder,

aus Kupfer (aueh geprägt,
zugeschnitten, gelocht, üherzogen,
hedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoffen

oder ähnlichen Unterlagen
befestigt), mit einer Dicke (ohne
Unterlage) von 0.15 mm und weniger
Pulver und Flitter, aus Kupfer

Bühren (einschliesslich Rohlinge)
und Hohlslangcn. aus Kupfer
Zubehör zu Röhren, aus Kupfer
(Verbindungsstücke. Bogen, Nippel, Muffen,

Flanschen usw.)

Sammelbehälter, Fässer. Bottiche und
andere ähnliche Behälter, für Waren
aller Art, ans Kupfer, mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 300 I,
ohne mechanische oder wärmeteehnisehe

Einrichtungen, auch ausgekleidet
oder mil Wärnieschiitzverkleidung

Kabel. Seile. Litzen und ähnliche
Waren aus Kupfei ih-.dil. ausgenommen

isolierte Dralllerzeugnisse für die
Elektrotechnik

Gewebe (einschliesslich endlose
Gewebe). Giller und Geflechte, aus
Kupferdrahl
Slreckhlech aus Kupfer, durch Slrek-
keu eines eingeschnittenen Bleches
oder Bandes hergestellt

Kellen, Kcttchcn und Tede davon,
aus Kupfer
Stifte, Nägel, zugespitzte Krampen,
Haken und Reissnägel, aus Kupfer,
oder mil Schaft aus Eisen oder Slahi
und Kopf aus Kupfer
Bolzen und Muttern (mit oder ohne
Gewinde), Schrauben. Ringschrauben
und Hakcnsehrauben, Nieten, Splinte.

Keile und ähnliche Waren der
Schrauben- und Nielenindustrie, aus
Kupfer; Unterlagsscheiben (auch
geschlitzte Unterlagsscheiben und
Federringscheiben), aus Kupfer
Federn aus Kupfer

Kochgeräte und Heizapparate für
den Haushalt, nicht elektrisch, sowie
Teile davon, aus Kupfer
Haushaltartikel. Hauswirtsehafts-
urtikcl, sanitäre und hygienische
Artikel, Teile davon, aus Kupfer
Andere Waren aus Kupfer

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.01 gehören
Herstellung au.s Kupfermatte oder
aus Bearbcitungsahfällen und Schrott,
aus Kupfer (ex 71.01), oder Herstellung

aus Materialien, die nicht zu
74.01 gehören

Herslellung ans legiertem Rohkupfer
(ex 74.01) oder aus Materialien, die
nicht zu 74.01 gehören
Legieren

Herslellung aus Materialien, die nicht
zn 74.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.03 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 74.03 oder 74.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.03 his 74.05 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 74.06 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.03, 74.04 oder 74.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 74.03, 74.04, 74.07 oder 74.08
gehören

Herstellung aus Materialien, die.nicht
zu 74.09 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 74.10 gehören und kein Kupfer-
draht (ex 71.03) sind

Herslellung ans Materialien, die nichl
zu 74.10 oder 74.11 gehören und
kein Kupferdraht (ex 74.03) sind

I lerstellung aus Malerialien, die uicht
zu 7-1.12 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 74.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.14 gehören und kein Kupferdraht

(ex 74.03) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.15 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.16 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 74.17 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 74.18 oder 74.19 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicbt
zu 74.18 oder 74.19 gehören

Kapitel 75

Nickel

Endprodukt

Nickelmatle, Nickelspeise und andere
Zwischenprodukte der Nickelgewin-
nung

Rohnickel (mit Ausnahme der Anoden

der Nr. 75.05), auch legiert

Rohnickel. legiert

Stäbe. Profile und Draht, massiv, aus
Niekel

75.03 Bleche. Piai ten, Tafeln, Bänder und
Folien von beliebiger Dicke, aus
Nickel; Pulver und Flitter aus
Niekel

7ti der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 75.01 gehören

Herstellung aus Nickelmatte, Nickelspeise,

anderen Zwischenprodukten
der Nickelgewinnung oder aus
Bearbeitungsabfällen und Schrott, aus
Nickel (ex 75.01), oder Herstellung
aus Materialien, die nicht zu 75.01
gehören

Legieren

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 75.02 gehören, oder Herslellung
aus Stangen oder Stäben, aus Nickel-
Kupferlegierungen mit einem Nickelgehalt

von über 60 Gewichtsprozent
(ex 75.02), durch Verarbeitungsvorgänge,

die das Walzen elnschliessen
müssen

Herstellung aus Stangen oder Stäben,
aus Niekel-Kupferlegierungeu mit
einem Nickelgehalt von über 60
Gewichtsprozent (ex 75.02), oder
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 75.02 oder 75.03 gehören
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75.04

75.05

75.06

76.01

76.02

76.03

76.04

76.05

76.06

76.07

76.08

76.09

76.10

76.11

76.12

76.13

76.14

76.15

Endprodukt

Röhren (einschliesslich Rohlinge),
Hohlstangen und Zubehör zu Röbren
(Verbindungsstücke, Bogen, Nippel,
Muffen, Flanschen usw.), aus Nickel

Anoden zum Vernickeln, gegossen,
gewalzt oder elcktrolytisch hergestellt,

roh oder bearbeitet
Andere Waren aus Nickel

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Stangen oder Stäben,
aus Nickel-Kupferlegierungen mit
einein Nickelgehalt von über 60
Gewichtsprozent (ex 75.02), oder
Herstellung aus Materialien, die nicht zu
75.02 bis 75.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 75.02 bis 75.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 75.06 gehören

Kapitel 76

Aluminium

Endprodukt

Rohaluminium; Bearbeitungsabfälle
und Schrott, aus Aluminium

Stäbe, Profile und Drabt, massiv, aus
Aluminium

Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Aluminium, mit einer Dicke von
mehr als 0,15 mm

Blattmetall (Folien) und dünne Bänder,

aus Aluminium (auch geprägt,
zugeschnitten, gelocht, überzogen,
bedruckt oder auf Papier, Pappe,
Kunststoffen oder ähnlichen Unterlagen

befestigt), mit einer Dicke (ohne
Unterlage) von 0,15 mm und weniger

Pulver und Flitter, aus Aluminium

Röhren (einschliesslich Rohlinge) und
Hohlstangen, aus Aluminium
Zubehör zu Röhren, aus Aluminium
(Verbindungsstücke, Bogen, Nippel,
Muffen, Flanschen usw.)

Konstruktionen, auch unvollständig,
zusammengesetzt oder zerlegt, und
Konstruktionsleile (Hallen, Brücken
und Brückenelemente. Türine, Gilter-
maste, Pfeiler, Säulen, Fachwerk,
Dächer, Tür- und Fensterrahmen,
Geländer usw.). aus Aluminium;
Bleche, Stäbe, Profile, Röhren usw.,
aus Aluminium, als Teile zu Konstruktionen

hergerichtet

Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und
andere ähnliche Behälter, für Waren
aller Art, aus Aluminium, mit einem
Fassungsvermögen von mehr als
300 1, ohne mechanische oder
wärmetechnische Einrichtung, auch
ausgekleidet oder mit Wärmeschutzverkleidung

Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen
und andere ähnliche Behälter zu
Transport- oder Verpackungszwecken,
aus Aluminium, einschliesslich
Verpackungsröhrehen und Tuben

Druckbehälter ans Aluminium für
verdichtete oder verflüssigte Gase

Kabel, Seile, Litzen und ähnliche
Waren, aus Aluminiumdraht,
ausgenommen isolierte Drahterzeugnisse
für die Elektrotechnik

Gewebe, Gitter und Geflechte, aus
Aluminiumdrahl

Streckblech aus Aluminium, durch
Strecken eines eingeschnittenen
Bleches oder Bandes hergestellt

Haushaltartikel, Hauswirtschaftsartikel,

sanitäre und hygienische Artikel,

Teile davon, aus Aluminium

In der Zone vorzunehmender ursprnngs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.01 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 76.02 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 76.02 oder 76.03 gehören

Herstellung aus Blechen. Plallen,
Tafeln oder Bändern, aus Aluminium
inilv einer Dicke von 0,45 mm oder
mehr (ex 76.03), oder Herstellung aus
Materialien, die nicht zu 76.03 oder
76.04 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 32.09, 76.04 oder 76.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.02, 76.03 oder 76.06 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 76.02, 76.03, 76.06 oder 76.07
gehören

Herstellung ans Materialien, die nichl
zu 76.08 bis 76.11 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.08 bis 76.11 gehören

76.16 Andere Waren aus Aluminium

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 76.08 bis 76.11 gehören

Herstellung au.s Materialien, die nicht
zu 76.08 bis 76.11 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.12 gehören und kein Aluminium-
draht (cx 76.02) sind

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.12 oder 76.13 gehören und
kein Aluminiumdrahl (cx 76.02) sind

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 76.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 76.15 oder 76.16 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 76.15 oder 76.16 gehören

Kapitel 77

Magnesium, Beryllium (Glucinium)

Endprodukt

ex 77.01 Rohniagnesium, auch legiert

ex 77.01 Rohmagnesium, legiert

77.02 Stäbe, Profile, Drahl, Bleche. Ta¬

feln, Bänder, Röhren, Hohlsläbe,
Pulver, F'littcr sowie nach Grösse
sortierte Drehspäne, aus Magnesium

77,03 Andere Waren aus Magnesium

ex 77.04 Beryllium, roh, auch legiert

»x 77.04 Rohes Beryllium, gegossen oder ge¬

sintert; Beryllium, verarbeitet

In der Zone vorzunehmender ursprnngs-
begrüudentler Verarbeilungsvorgang

Herstellung ans Bcarbcitungsabfällcn
und Schrott, aus M agnesin in (ex 77.01),
oder Herstellung aus Materialien, die
nichl zu 77.01 gehören

Legieren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 77.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 77.03 gehören

Herslellung uns Bcarbeitungsabfällen
und Schrott, aus Beryllium (cx 77.04)
oder Herslellung aus Materialien, die
nicht zu 77.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 77.04 gehören, oder Herslellung aus
Materialien der- Nr. 77.01 durch
Verarbeilungsvorgänge, die sowohl
Schmelzen als auch Sintern einschlics-
sen müssen

Kapitel 78

Blei

ex 79.01

79.02

79.03

79.04

79.05

79.06

80.01

80.02

80.03

ex 80.04

ex 80.01

80.05

80.06

ex 81.01

Endprodukt

ex 78.01 Rohblei (auch silberhaltig), auch le¬

giert

ex 78.01 Rohblci, nicht legiert

ex 78.01 Rohblei, legiert
78.02 Släbc, Profile und Draht, massiv,

aus Blei
78.03 Platten, Blechtafcln und Bänder, aus

Blei, mit einem Quadratnielergewicht
von mehr als 1,7 kg

78.04 Blallmetall (Folien) und dünne Bän¬
der aus Blei (auch geprägt,
zugeschnitten, gelocht, überzogen, be-
druckt oder auf Panier, Pappe,
Kunststoffen oder ähnlichen Unterlagen

befestigt), mit einem
Quadratmetergewicht (ohne Unterlage) von
1,7 kg und weniger; Pulver und Flitter

aus Blei
78.05 Röhren (einschliesslich Rohlinge),

Hohlstangcn und Zubehör zu Röhren
(Verbindungsstücke, Bogen. S-für-
mig gebogene Rohre für Syphons,
Nippel, Muffen, Flanschen usw.), aus
Blei

78.06 Andere Waren aus Blei

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und Schrott, aus Blei (ex 78.01), oder
Herstellung aus Malerlallen, die nicht
zu 78.01 gehören

Herstellung aus legiertem Robbiel
(ex 78.01) oder aus Materialien, die
nicht zu 78.01 gehören
Legleren
Herstellung aus Materialien, die nicbt
zu 78.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 78.02 oder 78.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 78.02 bis 78.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 78.02, 78.03 oder 78.05 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 78.06 gehören

Kàpitel 79

Zink

Endprodukt

cx 79.01 Rohzink, auch legiert

ex 79.01 Rohzink, nicht legiert

Rohzink, legiert
Stäbe, ProfUe und Drahl, massiv, aus
Zink
Platten, Blechtafcln und Bänder in
beliebiger Stärke, aus Zink; Pulver
und Flitter aus Zink
Röhren (einschliesslich Rohlinge),
Hohlstangen und Zubehör zu Röhren
(Verbindungsstücke, Bogen, Nippel,
Muffen, Flanschen usw.), aus Zink

.Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster
und andere geformte Waren zu
Bauzwecken, ans Zink
Andere W:aren aus Zink

In der Zone vorzunehmender ursprnnys-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und Schrott, aus Zink (cx 79.01), oder
Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 79.01 gehören

Herstellung aus legiertem Rohzink
(ex 79.01) oder aus Malerialien, die
nicht zu 79.01 gehören
Legieren
Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 79.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 79.02 oder 79.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 79.02 bis 79.04 gehören

Herstellung au.s Materialien, die nicht
zu 79.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 79.06 gehören

Kapitel 80

Zinn

Endprodukt

ex 80.01 Rohzinn, auch legiert

ex 80.01 Rohzinn, nicht legiert

Rohzinn, legiert
Stäbe, Profile und Draht, massiv,
aus Zinn
Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Zinn, mit einem Quadratmctcr-
gc wicht von mehr als 1 kg
Blattmetall (Folien) und dünne Bänder,

aus Zinn (auch geprägt,
zugeschnitten, gelocht, überzogen,
bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoffen

oder ähnlichen Unterlagen
befestigt), mit einem Quadratmeter-
gewiclit (ohne Unterlage) von 1 kg
oder weniger
Pulver und Flitter, aus Zinn

Röhren (einschliesslich Rohlinge),
Hohlstangen und Zubehör zu Röhren
(Verbindungsstücke, Bogen, Nippel,
Muffen, Flanschen usw.), aus Zinn
Andere Waren aus Zinn

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begrütidender Verarbeitungsoorgang

Herstellung aus Bearbeiluugsabfällen
und Schrott, aus Zinn (cx 80.01),
oder Herstellung aus Malerialien, die
nicht zu 80.01 gehören
Herstellung aus legiertem Rohzinn
(cx 80.01) oder aus Malerlalien, die
nicht zu 80.01 gehören
Legieren
Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 80.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 80.02 oder 80.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 80.02 bis 80.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 80.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 80.02, 80.03 oder 80.05 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 80.06 gehören

Kapitel 81

Andere unedle Metalle

Endprodukt

Wolfram, roh oder als Halbzeug, auch
legiert

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und Schrott, aus Wolfram (ex 81.01),
oder Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 81.01 gehören
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Endprodukt

ex 81.01 Waren aus Wolfram

ex 81.02 Molybdän, roh, auch legiert

ex 8 f. 02 Molybdän, verarbeitet

ex 81.03 Tantal, roh, auch legiert

ex 81.03 Rohes Tantal, gegossen oder gesin¬
tert; Tantal, verarbeitel

ex 81.04 Andere unedle Metalle, roh, auch
legiert

ex 81.04 Hafnium (Ceitium), Niobium, Titan,
Zirkon, roh, alle diese gegossen oder
gesintert; Hafnium, Niobium, Til an,
Zirkon, verarbeitet

ex 81.04 Andere unedle Metalle, verarbeilcl,
ausgenommen Stangen, Stäbe, Profile,

Draht, Bleche, Platten, Tafeln
und Bänder jeder Dicke, Röhren,
Zubehör zu Röhren (Verbindungsstücke,
Bogen, Nippel, Muffen, Planschen
usw.), aus Hafnium (Ceitium),
Niobium, Titan und Zirkon

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeilungsoargang

Herstellung aus rohem Wolfram oder
aus Bearbeitungsabfällen und Schrott,
aus Wolfram (ex 81.01), oder
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 81.01 gehören

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und Schrott, aus Molybdän (ex 81.02),
oder HersteUung aus Materialien, die
nicht zu 81.02 gehören

Herstellung aus rohem Molybdän
oder aus Bearbeitungsabfällen und
Schrott, aus Molybdän (ex 81.02),
oder Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 81.02 gehören

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und. Schrott, aus Tantal (ex 81.03),
oder Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 81.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 81.03 gehören, oder Herstellung
ans Materialien der Nr. 81.03 durch
Verarbeitungsvorgänge, die entweder

Schmelzen oder Sintern ein-
schUcssen müssen

Herstellung aus Bearbeitungsabfällen
und Schrolt (ex 81.04) oder aus
Materialien, die nicht zu 81.01 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicbt
zu 81.04 gehören, oder Herstellung
aus Materialien der Nr. 81.04 durch
Verarbeilungsvorgänge, die entweder
Schmelzen oder Sintern cinschliessen
müssen

Herstellung aus rohen unedlen Metallen

(ex 81.01) oder aus Bearbeitungsabfällen

und Schrolt (ex 81.01)
oder ans Materialien, die nicht zu
81.04 gehören

Kapitel 82

Werkzeuge; Messerschmiedcwaren und Essbestecke, aus unedlen Metallen

Endprodukt

82.01 Spaten, Schaufeln, Spitzhauen und
Hacken aller Art, Gabeln, Rechen
und Schaber; Aexte, Gerlel und
ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder
Spalten; Sensen und Sicheln, flcu-
und Strohmesser, Heckeuscheren,
Kelle und andere Handwerkzeuge
für die Landwirtschaft, den Gartenbau

und die Forstwirtschaft

82.02 Handsägen aller Art, fertig montiert,
Sägeblätter aller Art (einschliesslich
Frässägcblältcr und nicht gezahnte
Sägeblätter)

82.03 Bcisszangcu, Kornzangen und andere
Zangen aller Art, auch zum Schneiden;

Schrauhen- und Spannschlüsscl ;

Lochzangen. Locheisen, Hohrub-
schncider, Bolzenahscbncidcr und
dergleichen, Metallscheren. Feilen
und Raspeln, für den Handgebrauch

82.04 Andere Handwerkzeuge, ausgenom¬
men die iu anderen Nummern dieses
Kapitels erfassten Waren; Ambosse,
Schranbstöcke, Lötlampen, Fcld-
schmieden, Schlcifupparute für Handoder

Fussbelrieb und gefasste Glas-
si h nei de diamante n

82.05 Auswechselbare Werkzeuge zur Ver¬
wendung iu Maschinen und mechanischen

oder nicht mechanischen
Handwerkzeugen (zum Treiben, Stanzen,
Gewindeschneiden, Gewindebohren,
Bohren, Fräsen, Ausweilen, Schneiden,

Drehen, Schrauben usw.).
einschliesslich Zieheisen und Pressmatrizen

zum Warmslrangprcsscn von
Metallen. Gcslcinsbohrcr und Ticf-
bohrwerkzeuge

82.06 Messer und Schneidklingcn, für Ma¬

schinen und mechanische Geräte

82.07 Plättchen, Slähcbcn. Spitzen und
ähnliche Fonnstücke für Werkzeuge,
nicht gefasst, aus gesinterten Mclall-
carhiden (aus Wolfram-, Molybdän-,
Vanadium- usw. Carbidcn)

82.08 Kaffeemühlen, Fleischhackiiiaschi-
nen, Püreepressen und andere mechanische

Geräte von den im Haushalt
verwendeten Arten, zum Vorbereiten,
Zubereiten, Anrichten usw. von Speisen

und Getränken, mit einem
Stückgewichte von 10 kg oder weniger

82.119 Messer (andere als solche der Nr. 82.06)
mit schneidender oder gezahnter
Klinge, einschliesslich Klappmesser
für den Gartenbau

82.10 Klingen für Messer der Nr. 82.09

82.11 Rasiermesser, Sichcrheitsrasierappa-
rute und Rasierklingen (einschliesslich
Klingenrohlinge im Band); Teile
von Rasierapparaten, aus Metall

82.12 Scheren und Scherenblällcr

In der Zane vorzunehmender
ursprungsbegründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.01 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.02 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 82.06 gehören

Herstellung uus .Malerialien, die nichl
zu 82.07 gehören

Ffcrslellung aus Materialien, die nicht
zu 82.08 gehören

Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu 82.09 oder 82. 1 0 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 82.10 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.1 1 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.12 gehören

82. f 3

82.14

82.15

83.01

83.02

83.03

83.04

83.05

83.06

83.07

83.08

83.09

83.10

83.11

83.12

83.13

83.14

83.13

Endprodukt

Andere Messerschmiedewaren
(einschliesslich Baumscheren,
Scherapparate, Spalter und Wiegemesser
für Metzger und für den
Küchengebrauch sowie Papiermesser);
Messerschmiedewaren für die Hand- und
F'usspflege und dergleichen
(einschliesslich Nagelfeilen) und
Zusammenstellungen solcher Waren
Löffel, Schöpfkellen, Gabeln,
Tortenschaufeln, Fischmesser, Buttermesser,
Zuckerzangen und ähnliche Tischgeräte

Griffe aus unedlen Metallen für Waren
der Nrn. 82.09, 82.13 und 82.14

In der Zane vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeitungsvargang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nieht
zu 82.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 82.15 gehören

Kapitel 83

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 83.01 geboren

Herstellung ans Malerialien, die nicht
zu 83.02 gehören

Endprodukt

Schlösser (einschliesslich Verschlüsse
und Vcrschlussbügel mit Sehloss),
Sichcrheitsriegel und Vorhängeschlösser,

zum Schliessen mit Schlüsseln,
Geheimschlösser oder elektrische
Schlösser, Teile davon, aus unedlen
Metallen: Schlüssel (auch unfertig)
für diese Waren, aus unedlen Metallen

Beschläge und andere ähnliche Waren
aus unedlen Metallen für Möbel.
Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden,
Karosserien, Satllcrwaren, Koffer,
Truhen oder für andere derartige
Waren; Kleiderhaken. Hulhalter,
Stützen. Aufhängevorrichtungen,
Konsolen und ähnliche Waren, aus
unedlen Metallen (einschliesslich
aulomalische Türschlicsser)
Panzerschränke. Türen und Fächer
für Stahlkammern. Sicherheitskassetten

und dergleichen, aus unedlen
Metallen

Klasseiirc, Karteikästen, Ablege- und
Vcrtcilkäslcn. Manuskriptsländer
und ähnliche Bürogegenstände, aus
unedlen Metallen, ausgenommen
Büromöbel der Nr. 91.03

Mechaniken für Schnellhefter und
Briefordner. Musterklammern,
Büroklammern, Heftklammern, Heflecken,
Karlcireiter, Ausrüstungsartikcl für
Geschäftsbücher und andere ähnliche
Büroinaterialicn, aus unedlen
Metallen

Slatiniteli und andere Ziergegen-
slände für Innenausstattung, aus
unedlen Metallen
Beleuchtungskörper, Lampen- und
Leuchtermaterial sowie nicht
elektrische Teile davon, aus unedlen
Metallen

Biegsame Schläuche aus unedlen
Metallen

Verschlüsse, Verschlussbügcl, Schnallen,

Spangen, Haken, Oesen und
ähnliche Waren aus unedlen Metallen, für
Bekleidung, Schuhe, Planen, Tasch-
nerwaren und zur Fertigung oder
Ausrüstung anderer Waren: Hohlnieten
und Spalimele», aus unedlen
Metallen

Perlen und zugeschnittener Flitter,
aus unedlen Metallen
Glocken, Glückchen. Klingeln, Schellen

und dergleichen (nichl elektrisch)
sowie Teile davon, aus unedlen Metallen

Metallrahmcn für Photographien, Bilder

und dergleichen; Melallspiegel
Stopfen, Spunde mit Schraubgewinde,

Spundblechc, Flaschenkapseln,
Ahreisskapseln, Giesspfropfen, Plomben

und ähnliches Verpackungszube-
hör. aus unedlen Metallen
Aushängeschilder, Hinweisschilder,
Werbeschildcr, Namcnschilder und
andere derartige Schilder, Zahlen.
Buchstaben und andere Zeichen, aus
unedlen Metallen
Drähte. Stäbe. Bühren, Platten,
Kügelchen, Elektroden und ähnliche
Waren aus unedlen Metallen oder
gesinterten Metallen biden, mit
Dekapier- und Flussmilleln überzogen
oder gefüllt, zum Schweissen oder
Deponieren von Metallen oder
Metallcarblden; Drähte und Stäbe aus
agglomerierten Pulvern von unedlen
Metallen, zum Metallisieren im Metall-
sprilzverfahrcn

Kapitel 84

Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte

Die ursprungshcgrUndcndeii Verarbeilungsvorgänge für Waren dieses Kapitels gellen bis
zum 31. Dezember 1961. Ueber die nachher anzuwendenden urspruugsbegründeiidcn
Verarbeilungsvorgänge wird vor diesem Zeilpunkt verhandelt werden.

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.04 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.06 geboren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.07 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.08 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 83.09 gehören

Fferstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.10 gehören
Herstellung aus MateriaUen, die nicht
zu 83.11 gehören

Herstellung aus Materlallen, die nicht
zu 83.12 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.14 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 83.15 gehören

84.01

Endprodukt

Erzeuger von Wasserdampf oder
anderem Dampf (Dampfkessel)

In der Zone vorzunehmender
ursprungsbegründender Vcrarbeilungsvargang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.01 oder 84.02 gebören
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Endprodukt

81. 02 1 lilfsupparale für Erzeuger von Was-
scrduinpf oder anderem Dampf
(Vorwärmer, Ueberhitzer, Dainpfspcieher,
läilrussapparale, Abgasverwcrlungs-
apparate usw.); Kondensatoren für
Dampfmaschinen

S4.03 Gaserzeuger (Generatoren) für Was¬
sergas oder l.uflgas, auch mit iinen
Gasreinigern: Erzeuger von Acclylcn-
gas (auf feuchtem Wege) uncl
ähnliche Gaserzeuger, auch mit ihren
Gasreinigern

St.04 Danipflokomohilc (ausgenommen
Traktoren der Nr. 87.01) und
ortsveränderliche Dampfmaschinen

81. 0.1 Dampfmaschinen ohne Kessel, für
Wasserdainpf oder anderen Dampf

S 1.00 Kolbeiivcrbrcmuingsmulurcn

84.07 Wasserräder. Wasserturbinen und an¬
dere hydraulische Kraftmaschinen,
einschliesslich der Regler hierfür

84.08 Andere Motoren und Kraftmaschinen

S4.0D Slrassenwalz.cn mit mechanischem
Antrieb

84.10 Pumpen, Molorpumpen und Turbo¬
pumpen für Flüssigkeiten, einschliesslich

nichtnicchanischcr Pumpen und
Ausgahepumpen mit F'lüssigkcils-
messer; Hebewerke für Flüssigkeilen
(Becherwerke, Schöpfwerke, Band-
elevatorcn usw.)

S4.ll Luftpumpen und Vakuumpumpen,
einschliesslich Molorpumpen und
Turbopuinpen ; Kompressoren.
Motor- ond Turbokompressorcn für Luft
und andere Gase: Frcikolbcnkoni-
pressoren; Ventilatoren und dergleichen

S4.12 Klimaanlagen, aus einem motor-
betriehenen Ventilator und Vorrichtungen

z.inn Aendern der Temperatur
und Feuchtigkeit, zu einem geschlossenen

Maschincnbluck zusammengebaut

84.13 Brenner für Feiierungsanlagen, die
mit flüssigen Brennstoffen (Zerstäuber),

pulverisierten festen Brennstoffen
oder Gas betrieben werden; aoto-

mulischc l'cuciungsaiilngeii
einschliesslich ihrer separat eingeführten
Vorfcocrii ngen, mechanischen Roste,
mechanischen Vurrichlungcn zum
Entfernen der Asche und ähnlichen
Vorrichtungen

84.14 Industrie- und I.ahoratnriunisüfen,
mit .Ausnahme der elektrischen üefen
der Nr. 83.11

84.15 Maschinen. Apparate und andere
Vorrichtungen zur Kälteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer
Einrichtung

S4.1Ö Kalander und Walzwerke, mit Aus¬
nahme der Walzwerke für Melalle
und der Mascliinen zum Walzen vun
Glas; Walzen für diese Maschinen

84.17 Apparale und Vorrrichtiingen, auch
elektrisch geheizt, zur Behandlung
von Stoffen durch auf einer Tcnipcra-
luränderuug beruhende Vurgänge,
wie Heizen. Kochen. Rösten, Destillieren.

Rektifizieren. Sterilisieren.
Pasteurisieren, Dämpfen. Trocknen,
Verdampfen, Kondensieren. Kühlen usw.,
mit Ausnahme der I laushallapparale ;

u ich lelck Irische Waruiwnssc'rbcrciter
und Badeöfen

81.18 Zentrifugen; Apparate zum Filtrieren
uder Reinigen von Flüssigkeiten oder
Gasen

81.10 Maschinen und Apparale zum Reini¬
gen oder Trocknen von Flaschen oder
anderen Behältern; Maschinen und
Apparale zum Füllen. Verschliessen,
Etikettieren oder Verkapseln von
Flaschen, Büchsen, Säcken und
anderen Behältern; Maschinell und
Apparate zum Verpacken vun Waren;
Apparate zum Versetzen von
Getränken mit Kohlensäure; Gcschirr-
waschinascliincn

8-1.20 Wicgcvorrichlnngen, einschliesslich
Stück -Knut roll waageil. ausgenommen

Waagen mit einer Fäiipfiiullich-
keit von 5 Ccnligraiiini oder weniger;
Gewichte für Waagen aller Art

84.21 Mechanische Apparate (auch von
Hand betrieben) zum Verteilen,
Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten

oder Pulver; Feuerlöscher,
aoeh mit Füllung; Spritzpistolen und
ähnliche Apparate ; Sandstrahlgebläse,
Dainpfslrahhipparale und dergleichen

8-1.22 Maschinen und Apparate zum Heben,
Beladen, Entladen oder Fördern
(Aufzüge, Skips, Winden. Eriks,
Flasehenzüge, Kraue. Förderanlagen,
Lul'lscilliahncn usw.), mit Ausnahme
der .Maschinen und Apparate der
Nr. 8-1.23

In der Zone, vorzunehmender urxprungs-
begründender Ve.rarbcilungavorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu S-1.02 gehören

Herstellung aus Malerlalien, die nichl
zu 84.03 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.01, 84.02, 84.04 oder 84.03
gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 84.02 oder 81.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 8I.OB gehören mht keine Getriebe
(wie l'rikliunsgelricbe. Untersetzungsgetriebe,

Uelicrselzungsge triebe,
Wechselgetriebe) oder Kupplungen
(CX 84.83, 85.02 oder 87.110) sind

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 84.07 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 8-1.08 gehüren

Herstellung aus Malerialien. die nichl
zu 84.04, 84.05, 81.08, 81.08 oder
84.00 gehören

Herstellung aus Materialien, tlie nichl
zu 84.10 gehören

1 lerstellung aus Materialien, die nichl
zu S4.ll gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 8-1.12 gehören

Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 84.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.11 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 84.15 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 81.ll) gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zo 84.17 gehüren

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 81.18 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 84.1'J gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zo 8 1.20 gehören

1 lerstellung aus Malerialien. die nichl
zo 81.10, 81.11 oder 84.21 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 84.22 gehören

Endprodukt

81.23 Ortsfeste oder fahrbare Maschinen
und Apparate für Eid- oder Stein-
brucharbeiten, den Berghau oder
Ticfbobroiigcn (Bagger,
Schrämmaschinen, Grahinnschinen. Schürf-
geräle, Nivclliermaschiiien,
Bulldozers, Scrapers usw.); Kiiniiiicn;
Schneeräumer mit Ausnahme der
Schnccräumfiilirzfuge der Nr. 87.03

SI.2I Maschinen, Apparate und Geräte für
die Landwirtschaft und den Gartenbau

zur Vorbereitung, Bearbeitung
oder Bestellung des Bodens sowie zur
Pflege der Pflanzen, einschliesslich der
Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze

84.23 Maschinen, Appara] e und Geräte zum
läuten und Dreschen von Inndwirl-
sclinflliclien Erzeugnissen; Stroh- und
Fut terni il tel pressen ; B asen mailer ;

Tarare und ähnliche
Getreidereinigungsmaschinen, Sortiermaschinen
für liier, Früclite oder andere
landwirtschaftliche Fä'zc.ugnlsse, mil
Ausnahme der Müllrreiimtschinen und
-apparale der Nr. 81.2!)

81.20 Melkmaschinen und andere niilch-
wirlschaflliclie Maschinen und Apparate

84.27 Pressen, Mühlen und andere Apparate
und Geräte zur Bereitung vun Wein,
Obstwein oder dergleichen

81.28 Andere Maschinen und Apparate für
ilic Landwirtschaft, den Gartenbau,
die Geflügel- oder Bienenzucht,
einschliesslich der Keimapparale mit
mechanischen oder wärmeteehnischen
Vorrichtungen und der Brutapparate
und Aufzuchlapparate für die
Geflügelzucht

S-1.29 Maschinen. Apparate und Geräte für
die Müllerei und zur Behandlung von
Getreide oder Hülsenfrüchten,
ausgenommen Maschinen. Apparate und
Geräte der iu der Landwirlschaft
verwendeten Art

84.30 Maschinen und Apparate, in andern
Nummern dieses Kapitels weder
genannt noeti inbegriffen, für die
Bäckerei, Patisserie. Biskuitfabrika-
tion.Teigwaren fabrikalion, Konfiserie,
Schnknludci minsi rie, Zuckerfabrikation,

Hierin I) ci k;i l io n und für die
Verarbeitung von Fleisch, Fischen,
Gemüsen und Früchten zu Nahrungsuder

Futtermitteln
81.31 Maschinen und Apparate zum Her¬

stellen von Papicrmasse sowie znm
1 lerslcllcn oder Fertigstellen vun
Papier und Pappe

81.32 Maschinen und Apparate zum Heften,
Broschieren und Einbinden,
einschliesslich der F'adcnhcftniascliincn

81.33 Andere Maschinen und Apparale
zum Bearbeiten uder Verarbeiten von
Papieriniisse, Papier oder Pappe,
einschliesslich der Schneidemaschinen
aller Art

81.31 Schriflgicssiiiaschiiien und Schrifl-
selziuaschiuen ; Maschinell, Apparate
und Gegenstände für die Satzhcr-
slelluug, Stereotypie oder dergleichen ;

Buchilriuklelleru, Klischees,
Druckplatten, Zylinder und andere druckende

Organe: l.ilhogrnphiestcine, Platten

und Zylinder, für dus graphische
Gewerbe zugerichtet (geschliffen, ge-
kö rnl, poliert usw.)

81.35 .Mascliinen und Apparale zum Druk-
ke n und für das graphische Gewerbe,
Boge u a ulegea pparale, Falzapparatc
unii .-liniere 1 lilfsupparale für
Druckmaschinen

81.30 Mascliinen und Apparale zum Spin¬
nen (I lerslcllcn) von synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen;
Maschinen und Apparale zum Aufbereiten

von Spinnstoffen ; Maschinell und
Vorrichtungen zum Spinnen uder
Zwirnen vun Spinnstoffen: Maschinen
zoili Spulen (einschliesslich Sehuss-
spuhnnschhieu Drehen uder Haspeln
von Spinnstoffen

84.37 ¦ Webstühle. Wirk-, Strick-, TOH-,
Spitzen-, Stick-, Pnsuinenlier- und
Nclzkuüpfinaschincii ; Vorliercltungs-
innscliiucu und -apparale für die
Weberei, Wirkerei, Strickerei usw.
(Schälmaschinen, Sch lieh l maschinell
usw.)

.81.38 1 Iilfsinaschineii und I lilfsupparale für
Mascliinen der Nr. 81.37
(Schaftmaschinen. .1 ucipiii iti maschi neu,
Kell- und Schussfadcnwäcliler, Woh-
schülzeuwechsler usw.); Teile und
Zubehör, erkennbar ausschliesslich
oder überwiegend für Maschinen und
Apparate, dieser Nummer oder der
Nr. SI. .'ili oder 81.37 bestimmt (Spindeln,

Flügel, Kratzeugaruitureii, Kämme,

Nadclsläbe. Spinndüsen.
Webschützen, SchafUitzen. Schäfte,
Nadeln, Platinen, Haken usw.)

S4.39 Mascliinen und Apparate zum Her¬
stellen oder Ausrüsten von Filz,
auch geformtem Filz, einschliesslich
der llotniaschineii und Uniformen

In der Zone vorzunehmender urxpruiigs-
begriindender Vemrbcilnngsvorgnng

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu S4.23 gehüren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.24 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 84.23 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 8-1.36 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 8 1.27 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 8-1.28 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu S4.29 gehören

Herslellung aus Materialien, die nioht
zu S4.30 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 8 1.31 gehören

Hcrslelluiig aus Materialien, die nichl
zo 84.32 gehören

1 lerstellung aus Malerialien, die nichl
zu 81.33 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 84.34 gehören

Herstellung aus Malerlallen, die nicht
zu 84.35 gehören

Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 81.36 oder 84.38 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 84.37 oder 84.38 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.38 gehüren

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 84.39 gehüren
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Endprodukt

8-1.40 Maschinen inni Apparale zum Wu¬
schen. Mehligen. Trocknen. I Deichen.
Färben, Appretieren oder Ausrüsten
von Garnen. Geweben oder anderen
Waren aus Spinnst nfTen (einschliesslich

der Maschinen zum W aschen von
Wäsche, zum Hügeln von Kleidern,
zum Aufwickeln, Falten. Schneiden
oile.r Auszacken vnn Geweben):
Maschinen zum Ueherziehen von Geweben

oder anderen Unterlagen rür die
I lerstellung von Piissboilenhehig, wie
Linoleum usw.: .Maschinen, wie sie
üblicherweise zum Bedrucken von
Garnen. Geweben. Pilz. I.cder, Tape-
lenpapier. Packpapier oder l'ussbo-
ilcilbclag verwendet werden
(einschliesslich iler gravierten
Druckplatten und Zylinder rür diese .Ma¬

schinen)
8-1.41 Nähmaschinen (zum Nähen von Wa¬

ren aus Spinnslurren. Leder. Schuhen
usw.). einschliesslich der Möbel zum
Kinhiin von Nähmaschinen;
Nähmaschinennadeln

81.42 Maschinen und Apparale zum Aufhc-
reilcn oder Benrhcilen von Leder.
I läulen oder hellen, oder zum I lerslcllcn

von Schuhen oder anderen Waren
aus Leder. I läulen oder hellen,
ausgenommen Nähmaschinen der Nr. 81.41

81.43 Konverter. Gicsspfunneii. (llcssfnr-
llicil Tür Ingots und Giessuiaschincn
iiir Sluhlwerke. Giessereien und andere

inetalliirgische Belliche
81.11 Walzwerke. Walzeiislrassen und Wal¬

zen liicrlür
84.45 Werkzeugmaschinen für die Bearbei¬

tung von Mclallen oder gesinterten
Mclullcarbiden. andere als .Maschinen
der Nrn. S t. Iti und 81. all

84.40 Werkzeugmaschinen für die Bearbei¬
tung von Steinen, keramischen Waren.

Beton. Asbestzement oder
ähnlichen mineralischen Starten und
Maschinen lür die Kaltbearbeitung von
Gins, andere als .Maschinen der
Nr. « I .-lì»

81.-17 Werkzeugmaschinen rür die Bearbei¬
tung Non Ilolz. Kork. Bein.
Hartkautschuk. Kunststofleu oder
ähnlichen harten StoBcu. andere als
Maschinen der Nr. St. Iii

8-1.48 Teile und Zuhehör. erkennbar als
ausschliesslich oder überwiegend rür
Maschinen der Nrn. 8 1. tu bis 84. t7
bestimmt, einschliesslich der
Werkstück- und Werkzeugbau er. der sich
selbst öffnenden Gcwindeschncid-
köpfe. Tcilkiipfe und anderen Spe-
zinlvorrielitungoi für Werkzeugmaschinen;

Werkzeughalter Tür Hund-
werkzeuge der Nrn. 82. ul. 81.1!) und
83.1)3

81.1!) 1 landWerkzeuge und llandwcrkzcng-
maschiiicn. mit Dmcklnft oder einge-
banleiu uicliteleklrischcin .Molor
betrieben

84. äO Maschinen und Apparate zum nulo-
gciieu Schweissen. Löten, Schneiden
oder ObcjTlüchcn härten

84.51 Schreibmaschinen oline Bechenwerk:
Si'hecksichcriiugsmaschincn

84.52 Bcchcnmaschincn : Buchungsmaschi¬
nen, Registrierkassen. I'rankicrnia-
schiiicn. Billet- oder Kintrittskarlcii-
aiisgubemascliincii und dergleichen,
mit Rechenwerk

81.53 Statistikiiinschiiien und ähnliche
Lochkarten maschinen (Locher. Loch-
prüfer. Sortiermaschinen. Tabellier-
luascliinen. Miilllplikaloren usw.)

84.3-1 Andere Bi'trnniasi hineu und Büro-
uppariltc 1 1 Icktugrapheu, Schabloiien-
vcrvielfältigcr, Adresslerinaschiiien,
Gchlsorticni last h inen, ieldzä hl
maschinell und Mascliinen zum
Verpacken von Geldstücken in Hollen,
Ideisi ITI Spitzmaschinen, Locher unii
1 leriiiiuschincn usw.)

84.5.1 Teile und Zubehör (ausgenommen
Kurier. Ueberzüge und dergleichen),
erkennbar ausschliesslich oder
überwiegend lür .Maschinen und Appurate
der Nrn. 81.51 bis 81.51 beslimmt

81.51) Maschinen und Apparale zum Aus¬
lesen. Sieben. Waschen, Zerkleinern.
Mahlen oder Mischen von Knien. Steinen,

Krzcii oder linderen Testen
mineralischen Stötten; Mascliinen und
Apparate zum fressen oder Können
von festen mineralischen Brennstoffen,

keramischen .Massen. Zement,
Gips oder anderen pulver- oder hrci-
fürmigen mineralischen Sinnen ;

Maschinen zum Herstellen von Gussfor-
IIICII uns Sand

S 1.57 Maschinen und Apparale zum Her¬
stellen oder Warmbearlieitcii vnn Glas
oder Glaswaren: .Maschinell zum
Zusammenbau von elektrischen, elektronischen

oder ähnlichen Lampen oder
H(ihren

84.38 Veikaiirsaulnmaten. deren Betrieb
nicht von der Geschicklichkeit oder
vom Zulall abhängig ist, wie Briefmarken-,

Zigarellcii-.Scliokuladcu-, Ess-
warcnautoiualen usw.

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.40 gehüren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 81.41 gehüren

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 84.42 gehüren

Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 8-1.13 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 84.41 gehören

Herslellung aus Malerialien. die niehl
zu 84.4.1 nder 84.48 gehören

Herslellung aus Materialien, die. nichl
zu 81.40 oder 84.48 gehören

I lerstellung aus Malerialien. die nicht
zu 84.47 uder 81.48 gehüren

Herstellung aus Materialien, die niehl
zu 84.48 gehören

Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 84. uü, 84.08 oder 84.49 gehören

1 lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 84.50 gehüren

Herslellung aus .Materialien, die nichl
zu 84.51 oder 84.55 gehüren

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 84.52 uder 84.55 gehören

Herslellung aus Materialien, die niehl
zu 84.53 oder 84.35 gehüren

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 84.5 I oder 84.55 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 81.55 gehören

1 lerslelluiig aus Malerialien, die nichl
zu 81.50 gehören

Herstellung aus Materialien, die niehl
zu 84.57 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 84.58 gehören

In der Zone vorzunehmender nrsprimgs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.59 gehören

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 84.60 gehören

Herslellung ans Malerialien, die nichl
zu 84.61 gehüren

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 84.62 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.63 gehören

Endprodukt

84.59 Maschinell, Apparate und mechani¬
sche Geräte, in anderen Nummern dieses

Kapitels weder genannt noch in-
begrirren

84.60 Giesserei-Formkäslen. Formen, wie
sie üblicherweise rür Melalle
(ausgenommen Giessrormen für Ingots). Me-
tallcarbide, Glas, mineralische Slorre
(keramische Massen, Belon, Zement
usw.), Kautschuk oder Kunslslotre
verwendet werden

84.61 Armaturen und andere ähnliche Or¬

gane (einschliesslich der Druckminderventile

und der Ihermosluliscti
gesteuerten Ventile) Tür Leitungen,
Kessel. Sammelbehälter, Wannen
oder ähnliche Behälter

8-1.62 Wälzlager aller Art (mil Kugeln,
Nadeln oder Rollen jeder Fumi)

84.63 Transmissionswellcn, Kurbeln und
Kurbelwellen. I.agergehäuse und l.a-
gcrsehalen. Zahnräder, Friklionsrä-
der, l'nterselziingsgelriebe. Ueber-
selzungsgelriebe. Wechselgel riebe,
Schwungräder. Riemen- und Seil-
scheihen (einschliesslich der Seilrollen
für Flasehenzüge), Kupplungen (Murren,

elastische Kupplungen usw.)
und Gelenkverbindungen (Kardangelenke,

Oldhaingelenke usw.)

ex 81.64 Metalloplaslische Dichtungen

84.63 Teile von Maschinen. Apparaten und
mechanischen Geräten, in anderen
Nummern dieses Kapitels weder
genannt noch inbegrirreu, ausgenommen

Teile mit eleklriscben Anschluss-
slücken, elektrischen Isolierungen,
Wicklungen, Kontakten oder anderen
elektrotechnischen Teilen

Kapitel 85

Elektrische Maschinen und Apparate und andere Waren für
elektrotechnische Zwecke

Die ursprungsbegrûndcnden Verarbcitungsvorgänge für Waren dieses Kapitels gellen bis
zum 31. Dezemher 1961. Ueber die nachher anzuwendenden ursprungsbegrûndcnden Vcr-
arbeitungsvorgänge wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 84.64 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 81.63 gehören

Endprodukt

85.01 Eleklrische Generatoren. Motoren
und rotierende l.'mrormcr: Transformatoren

und statische Umformer
(Gleiehriehter usw.); Reaktanz- und
Drosselspulen

85.02 Elektromagnelc: Dauermagnete, vor-
inagnelisierl oder nicht: Spannplul-
len. Spunnfuller und andere ähnliche
daiiermugnelischc oder elektromagnetische

Aufspaiiiivurrichtungen ;
elektromagnetische Kupplungen.
Getriebe und Bremsen; elektromagnetische

Hcbeköpte
85.03 Primärelemente und Primärballerien

S5.04 Eleklrische Akkumulatoren

85.05 Fleklromechunische Handwerkzeuge.
und Handwerkzeugmaschinen (mit
eingebautem Molor)

85.06 Eleklroniechanisehe Uaiishallgcrnte
(mit eingebautem Molor)

S5.07 Elektrische Rasierapparate. 1 laar¬
schneide- und Schermaschinen, mit
eingebautem Molor

85.08 Elektrische Apparale und Vorrich¬
tungen Tür die Zündung und zum
Anlassen von Kulbenverbreiiiuingsiiiolii-
ren (Magnetzünder. Lieht niagiietziiu-
der, Zündspulen, Zündkerzen,
Glühkerzen, Anlasser usw.); mil diesen
Motoren verwendete Lichtmaschinen
(Dynamos) und Lade- oder Rück-
slronischaller

85.09 Eleklrische Beleuchtungs- und Sigual-
geräle. Scheibenwischer. Froslschutz-
einrichlungcn und Vorrichtungen
gegen das Beschlagen von
Fensterscheiben, rür Fahrräder und Molor-
hahrzeuge

S5. 10 Tragbare elektrische Lampen zum
Betrieb mit eigener Stromquelle (mit
Primürbatlericn, Akkumulatoren.
Dynamo usw.). ausgenommen Apparate

der Nr. 8.Ì.09

85.11 Elektrische Industrie- und Labora-
luriumsSfen, einschliesslich der
Apparate zur thermischen Beliandlung
vun SloUcn mittels Induktion oder
dielektrischer Verluste: Maschinen.
Apparate und Geräte zum elektrischen
Schweissen, Lölen oder Schneiden

85.12 Elektrische Wnrmwasscrupparute.
Badeofen und Tauchsieder;
eleklrische Geräte zum Heizen von
Räumen und für andere ähnliche
Zwecke; eleklrolherniische Apparale
für die Haarpflege (Haartrockner,
D auerwelle na pparale, Breiinscliereii-
Vr ärmer usw.) ; elektrisehe Bügeleisen ;
elektrothermische Apparate rür den
Haushalt; elektrische lleizwiderstän-
de, andere als solche der Nr. 85.24

In der Zone vorzunehmender \irspr\mgs-
begrüwlender Verarbeitungsvorgang

1 lerslellung aus Materialien, die nichl
zu 85.01 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 85.02 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 85.03 gehören
Herslellung aus Materialien, die nicht
zn 85.04 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 85.01 oder 85.05 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 85.01 oder S5.06 gehören

Herstellung aus Malerialien. die niehl
zu 85.01 oder S5.07 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 85.08 gehören

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 85.09 gehüren

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 85.10 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 85.01 oder 85.1 1 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 85.01 oder 83.12 gehören
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Endprodukt

83.13 Eleklrische Apparale für Drahtlelc-
phonic oder Drahltolegraphie,
einschliesslich der Trügcrfrcipienzgcräle

8.Ì.14 Mikrophone und Hallevurrichliiugcii
hierfür. I.anlsprechcr und Tonfrc-
(picnzvcrslnrkcr

8.3.13 Sende- und Kinpruiigsgcrätc rür die
Punklclcphonic und die Funklclc-
graphie: Sende- und Empfangsgeräte
für Bnndfunk und Fernsehen,
einschliesslich der Empfänger mit
eingebautem Plattenspieler und der
Fernsehkameras: Geräte für Funk-
n.'ivigulioii, Eunkdclcktioii (Badar),
Fimkmcssmig und Funkfcrnslcuc-
rnng

Sö.lfi Elektrische Signalgeräle (andere als
solche zur Nachrichtenübermittlung).
Sicherheils-. Uehcrwachiiiigs-. Be-
fehls- und Slciiergeräle. für Kiscn-
liahnen und andere Verkehrswege,
einschliesslich der Häfen uud
Flugplätze

83.17 Eleklrische Signalgeräle. ausgenom¬
men solche der Nrn. 85.09 und 85.111.

für die hörbare oder sichtbare Siguuli-
sicrung (Läutewerke. Sirenen.
Anzeigetafeln. Alarmgcräle zum Schulz
gegen Diebstahl oder l-'cucr usw.)

83.18 Elektrische Fcsl-, Dreh- und Stcll-
kondensatoren

83.1'J Elektrische (leräle zum Schliessen.
Unterbrechen. Schützen. Abzweigen
uder Verbinden von elektrischen
Stromkreisen (Schaller. Ktininiuta-
lorcn, Heiais. Sichcrinmcn. Uebcr-
spaiimingsablciler. SI romeni nah in c-
vnrrichl ungen. Verbin dun gsk ästen
usw.); niclilheizende Widerstände,
Potentiometer und Hheostalc:
automatische Spannungsregler mil tels clek-
l roinolnrisch oder elektromagnetisch
gesteuerten ohmsehen oder induktiven

Widerstandes: Schall- und Verteil

inigsl a fein

85.20 Elektrische Glühlampen und Kut-
liiiliiugslumpen für Belctichlinigs-
zwecke oder für Ultraviolett- oder
Infrarotstrahlung; Bogenlampen ;

eleklrische Pliolo-Blilzlichl lampen

85.21 Elektronenröhren (GlOliknlliodcn-,
Kaltkalhoden- oder Plinlokatliodcu-
rühren, andere als solche der Nr.
85.20), wie Vakuumröhren, Bohren
mit Dampf- oder Gasfhlhnig
(einschliesslich yiiceksilherdampfgleich-
rirlilcrrölircn Kalbodcnslralilröhren,
Peniseli- Bililau fu a lu ne röhren usw. ;
1 'hol oze Ile n : Krislalldiodcn und Kri-
slalllrioden usw. (z. B. Transistoren),
gefassle piezoelektrische Kristalle

83.22 Elektrische Maschinen. Apparate und
Gerälc, in andern Nummern dieses
Kapitels weder genannt noch
inbegriffen

85.23 Isolierte Drähte, Schnüre. Kabel
(einschliesslich der Koaxialkabel).
Bänder. Stühe und dergleichen für
die Elektrotechnik (einschliesslich der
lackierten und anodisch oxydierten),
auch mil AusctiluUslückcn

85.21 Waren aus Kohle oder Graphit, auch
in Verbindung mil Metall, für die
Elektrotechnik, wie Kohlebürsten für
eleklrische Maschinen, Kohle für Lumpen,

Priinürcleuicnlc oder
Mikrophone, Elektroden für elektrische
Oefen. Schweissapparate oder Klek-
Irolysenaiilageii usw.

cx 85.21 Graphilclcklrodcii

85. '25 Isolatoren aus Stoffen aller Art

85.2b ¦ Isolierleile, ganz aus Isolierstoffen
oder nur mit in die Masse eingelassenen

einfachen Metalllcilen zum
Befestigen (zum Beispiel mit eingepressten

Hülsen mit Innengewinde), für
eleklrische Maschinen. Apparate und
Installationen, ausgenommen Isolatoren

der Nr. 85.25

85.27 Isolierrolirc. und Verbindungsstücke
hierfür, aus unedlen Metallen, mit
Innenisolalion

85.28 Eleklrische 'Teile von Maschinen.
Apparaten und Geräten, in andern
Nummern dieses Kapitels weder
genannt noch inbegriffen

In der Zone, vorzunehmender ursprungs-
begründenrier Ycrarbcilnngsvorgang

I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu S5. 13 gehören

Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 85.1-1 gehören

I Icrslellmig aus Malerialien, die nichl
zu 85.15 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die nicht
zu 85. 10 gehören

Herslellung ans Malerialien, die nicht
zu 85.17 gehören

1 lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 85. IX gehören

I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 83.10 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 85.20 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zn 85.21 gehören

Herslellung ans Malerialien. die nicht
zu 85.22 gehören

I lerstellung aus Malerialien, die nichl
zu 85.23 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die niehl
zu 85.2-1 gehören

Herstellung aus Kohleeleklrodcn (ex
85.2-1) oder aus Materialien, die nielli
zu 85.21 gehören

I lerslelluiig ans Materialien, die nichl
zu 85.25 oder 85.20 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nichl
zn 85.20 gehören

I lerstellung ans Malerialien. die nicht
zu 85.27 m-hüren

I lerstellung .i.ilcriulicn, die nicht
zn 85.28 gehören

' Kapitel 86

Schienenfahrzeuge und ortsfestes Geleisemalerial; nichtelektrische
Signalvorrichtungen für Verkehrswege

Die ursprungsliegrOiulendeu Vcrarlieilimgsvorgäiige für Waren dieses Kapitels gellen bis

zum 31. Dezember 1001. Ucbcr die nachher anzuwendenden lirspriingsbcgründendeii
Verarbeilungsvorgänge wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.

Endprodukt In der Zone vorzunehmender itrx'prtlltys-
begründender Verarheiliiiigsvorgmig

S0.O1 Dampflokomotiven aller Art; Lo!;o-
niolivlcndcr

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 84.01, 84.02, 84.04 84.05, 80.01
oder 80.09 gehören

Endprodukt

80.02 Eleklrische Lokomotiven aller Art
(mit Sl i'omspeisuiig aus Akkumulatoren

oder aus dem Stromnetz)
S6.03 Andere Lokomotiven aller Art

86.04 'Triebwagen (auch für Slrasscnhali-
uen) unii Molordraisiiien

86.05 Personenwagen, Gepäckwagen, Post¬

wagen. Lnznrel t wagen, Gefungeiien-
wngcii. Prüfwageu und andere Spe-
zialwagen für Schicneilbetricli

86.06 Wechsln 1 1 wagen, Kranwagen und an¬
dere Dienstwagen für Schicncnbelrich :

Draisinen ohne Molor

86.07 Güterwagen aller Art für den Schic-
ncnbelrieh

86.08 Warenkäslcn unii Container (ein¬
schliesslich Container für Flüssigkeiten),

für alle Beförderungsarten

86.09 'Teile von .Schienenfahrzeugen

80.10 (tristestes Geleisemalerial: nichlelek¬
lrische mechanische Signal-, Siche-
rungs-, Koulroll-, Befehls- und Slcue-
rungsiipparnlc für Verkehrswege aller
Art; 'Teile davon

Kapitel 87

Automobile, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und
andere Landfahrzeuge

Die iirspruiigshcgründcndf n Vcrarbeiluugsvorgiinge für Waren dieses Kapitels gellen bis
zum 31. Dezember 1961. Ueber die nachher anzuwendenden iirspriiiigsbcgründeiiden Ver-
iirlieiluiigsvorgäiigc wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.

In der Zone, vorzunehmender Ursprungs-
begründe/Itter Vcnirbeiliingxvnrgtmg

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 86 02 oder 86.09 gehören

I lerstellung uns Materialien, die nielli
zu 81.06. 81.08, 86.03 oder 86.09
gehören
1 lerstellung aus Materialien, die nielli
zu 81.06, 81.08. 86.01 oder 86.09
gehören
I lerslelluiig aus Materialien, die nielli
zu 86.05 oder 86.09 gehören

I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 86.06 oder 86.09 gehören und keine
Krane (ex 8 1.22) sind

I lerstellung aus Materialien, die nielli
zu 86.07 oder 86.(19 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 86.08 gehören

I lerstellung ans Materialien, die nielli
zu 86.09 gehören
1 lerstellung aus Materialien, die nichl
zu 86.10 gehören

Endprodukt

87.01 Traktoren, auch mil Seilwinden aus¬

gerüstet

87.02 Automobile mit Motoren aller Art
(einschliesslich Heiinwageu und Trol-
ley tinsse), für den Personen- oder Wa-
renlransporl

87.01 Chassis für Motorfahrzeuge (1er Nrn.
87.01 bis 87.03. mil Motor

87.05 Karosserien für Motorfahrzeuge der
Nrn. 87.01 bis 87.03, einschliesslich
Führcrkühiiicn

87.06 'Teile und Zubehör von Motorfahr¬
zeugen der Nrn. 87.01 Iiis 87.03

87.07 Arhcilskarmi mit Motoren aller Art
('Transport karren, Zugkarrcii. Stapler

und dergleichen); 'Teile davon

87.08 Panzerwagen und andere gepanzerte
Kaiiipffatirzcugc mit Moloc, aneli mit
Waffen : 'Teile davon

87.09 Molorräder und Fahrräder mit Hilfs¬
motor, mich mit Seitenwagen: Seitenwagen

für Molorräder und Fahrräder
aller Art. separat eingeführt

87.10 Fahrräder (einschliesslich Dreiräder
und dergleichen), ohne Molor

87.lt Fahrstühle und ähnliche Fahrzeuge
Tür Invalide, mit Vorrichtungen zur
mechanischen Fortbewegung (auch
mit Motor)

87.12 'Teile und Zubehör von Fahrzeugen
der Nrn. 87.09 Iiis 87.1 1

87. 13 Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb.
für den 'Transport von Kindern und
Kranken; Teile davon

87.14 Andere Fahrzeuge ohne mechanischen
Autrici) inni Anhänger für Fahrzeuge
aller Art; 'Teile davon

tu der Zane vnrziiìirliinrndrr tirspriuigs-
begriindeiider Ycriirbeilungsviirgiing

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu Kapitel 87 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die nicht
zu Kapitel 87 gehören

I lerslelluiig uns Malerialien. die uichl
zu Kapilel 87 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die nicht
zu Kapilel 87 gehören

Herslellung ans Malerialien, die uichl
zu 10.11 oder Kapilel 87 gehören

Herslellung aus .Materialien, die nicht
zu Kapilel 87 gehören

I lerslelluiig ans Malerialien, die uichl
zu Kapitel 87 gehören

Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu Kapilel 87 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die nielli
zu Kapitel 87 gehören

I lerslelluiig nus Malerialien, die nichl
zu Kapitel 87 gehören

I lerstellung uns Malerialien. die nielli
zu 10.11 oder Kapilel 87 gehören

Herslellung aus Mnlciialicn, die nicht
zu Kapilel 87 gehören

1 lerstellung uus Materialien, tlie nicht
zn Kapitel 87 gehören

Kapitel 88

Luftfahrzeuge

Die ursprungsbegrüiidendcii Vcnirbeiliingsvnrgängc für Waren dieses Kapitels gellen bis
zum 31. Dezember 1961. Ueber die nachher anzuwendenden lirspriingsbcgründendeii
Verarbeilungsvorgänge wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.

Endprodukt

88.01 Luftfahrzeuge, leichter als Lufi (Luft¬
schiffe und Ballone)

88.02 Luftfahrzeuge, schwerer als Luft
(Lujulflugzciigc, Wasserflugzeuge,
Segelflugzeuge, Tragschrauber,
Hubschrauber, Schwiiigeiiflügzcugc.
Drachen usw.): rotierende Fallschirme
(Bolochutcs)

88.03 'Teile von Luftfahrzeugen der Nrn.
88.01 uud 88.02

88.0-1 Fallschirme und 'Teile davon sowie
Eallschirmzubehör

88.05 Katapulte und andere ähnliche Start-
Vorrichtungen: Budengerülc für
Flugausbildung; 'Teile davon

In iter Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Yeriirbeilungsviirginig

1 lerstellung aus Malerialien. tlie nicht
zu 88.01 oder SS.O.'i gehören

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 88.02 oder 88.03 gehören

1 lerstellung aus Malerialien. die nicht
zu Ih. II oder 88.03 gehören

Herslellung als Materialien, die nicht
zu 88.01 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 88.05 gehören
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Kapitel 89

See- und Flußschiffe
Die ursprungsliegrllndciidcn Verarbcilmigsvorgäiigc rür Waren dieses Kapitels gellen bis
zum 31. Dezember Hlttl. Leber die naebbcr anzuwendenden urspruugsbcgrtindciidcii Vcr-
arbcitungsvoigäiigc wird vor diesem Zcilpunkl verjiaudclt werden.

Rti.ni

Nü.irj

su.ir.)

89.05

Endprodukt

Seliirre, andere
«».na bis Hti.ns

Schleppschiffe

als solehe der Nrn.

I .curili sehirre. Fciiciiöschschifle,
Seliwiinmbagger aller Ari. Schwimm-
krune und andere Schirre, deren Fuhr-
eigeuschalì im Vergleich mil ihrem
Verwendungszweck von untergeordneter

Bedeutung isl; Srliwimindocks
Schwimmkörper verschiedener Ali,
wie Tanks. Scukkiislcn. Kojen aller
Art, Baken und dergleichen

In der /.one vorzunehmender ursprungs-
hcyrünricndrr Yerarbritnnysimrgiing

Herslellung aus Materialien, die nicht
XII KD. (II gehören
I lerstellung aus Malerialien. die nicht
zu 89.02 gehören
Herslellung aus Malerialien. die nicht
r.n 8II.IKÌ gehören und keine Krane
lex 84.22; sind

Merslellung aus Malerialien. die nicht
zo 89.05 gehören

Kapitel 90

Optische, photographisehe und kinematographische sowie Mess-, Prüf-
und Präzisionsinstrumente, -Apparate und -Geräte; medizinische und

chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte

Die iirsprungshcgründcndcn Vcr.'irhciliingsvorgöngc rür Waren dieses Kapitels gelten bis
zum .'iL Dezember P.Hil. I eher die nachher anzuwendenden iirspinngsbcgründcnden Vcr-
arbeilnngsvurgänge wird vor diesem Zeitpunkt verhandelt werden.

lindprmlnkl

90.111 Linsen. Prismen. Spiegel und andere
optische Klcinrnlr. aas Stollen aller
Ali. uugerasst. ausgenommen optische

Klcilicnlc dieser Art aus Glus,
optisch uichl bearbeitet: polarisierende

Slotfc in l'orni von Blättern
oder Platten

90.02 Linsen. Prismen. Spiegel und andere
optische l'.lcuicntc uus Stoffen aller
Art, gefnsst. für h.xl riunente. Appurale

und leräle. aiisgenoininen optische

Klcmeiilc dieser Art aus Ollis,
optisch nichl bearheitet

90.03 Fassungen und (iestelle Tür Brillen.
Kneifer. Lorgnetten und für ähnliche
Waren, sowie Teile davon

911.01 Brillen (zur Korrektur. Schutzbrillen
oder andere). Kneifer, Lorgnetten
und ähnliche Waren

9U.II5 Ferngläser und Fernrohre, mich mit
Prismen

HU.IHi Astronomische und kosmogrnphischc
Inslriluieille, wie Teleskope, aslrono-
niisebc Fernrohre Mcriilhinilurch-
gaiigsinslriimenlc. Aequnlorcalc usw..
sowie (iestelle davon, ausgenommen
Apparate Tür die Innk-Astronoinic

911.07 Phologiuphischc Apparate: Blilz-
lichl appurale und -voriichlnngcii für
photographisehe und kiiiemnlogrn-
pbisebe Zwecke

tili. OS Kinematographische Apparate (Rild-
uul'mihiue- und Tonautiialnueappa-
r.'ile. auch kombiniert. Voiiiihrappa-
catc. auch mit Tonwiedergabe)

¦.111.119 Projekt ionsapparale für Stehbilder:
phot »graphische Vergrösseruiigs- und
Verkleinern ngsiippa rate

90.10 Apparate und Vorriehl Hilgen der in
pliolographischcn oder klneinatogra-
phlscheu I. aboral orien verwemlel cn
Art. iu diesem Kapilel weder imiler-
wcil genannt noch inbegril Ten : Kon-
tnkl-Photokopicrappnratc ; Filnispn-
Icn : Projekt ionsschiriiH*

90.11 Klekl rollen- und Prol oncii-Mikro-
skope und -Dirfraklograjlhcn

UU.I'J Optische .Mikroskope, auch rtlr Mikro-
plintographle. Mikrukhicninlographie
nnd Mikroprojeklion

110.13 Oplischc Appurale, Geräte unit In¬

strumente, in andern Nummern dieses
Kapitels weder genannt noch
inbegriffen (einschliesslich Scheinwerfer)

90.11 Instrumente. Apparate und Geräte
für Geodäsie. Topographie, Feld-
vermessung. I lölicinnessiiug. Photo-
griimmetrie und Hydrographie, rür
die Navigai ion tSce-, liuss- oder
I.urinavigni ioni, die Meteorologie,
Hydrologie und die Geophysik;
Bussolen, Tcleuieter

90.13 Präzisionswaagen mit einer Kuipfilld-
lichkcil von 5 Ccul igrainm oder
weniger, auch mit Gewichten

90.1 U Zeichen-. Anrciss- und Becheninslni-
iHenle (Pautographen, Beisszengc,
Rechenschieber. Beclieiischeihcu
usw.); Maschinen. Appurale, Geräte
und Instrumente zum Messen. Prüfen
und Knut roUicreu. in iiiideru Nnui-
inern dieses Kapitels weder genannt
noeti inbegriffen | Auswurhlnitisclii-
licn, Planimelcr. Mikrometer, Kaliber,

Lehren. Melerniasse usw.); Pro-
niprojcktorcn

90.17 Medizinische, chirurgische, zahn¬
ärztliche und tierärztliche
Instrumente, Apparate ond Geräte,
einschliesslich lieklroinedizinisehc
Apparate und Geräte sowie Apparale
unii Gerälc zur Prüfung der
Sehschärfe

In der /.une wirzinieliniruder Ursprungs'-
beghiiidemler Yeriirbeilnngsiutrgony

Hcrslelluiig uns Materialien, ilie nicht
zu 911.01 gehören

I lerstellung ans Materialien, die nicht
zu UU.ni oder 911.02 gehören

I lerslelluiig aus Materialien, die nichl
zu 110.03 »ehni en

I lerslelluiig aus Malerialien. die nicht
zu 90.113 oder UO.nl gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 9i).0l. 90.02 oder tlli.o.'i gehören
Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 90.01, 90.02 oder 90.Oli gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 90.01, 9U.U2 oder 90.1)7 gehören

HersteUung aus Materialien, die nichl
zu 90.01. 00.02 oder »O.US gehören

I lerstellung aus Materialien, die nichl
ZU 90.Ul, UU.02 oder HU. 09 gehören

Herslellung aus Malerialien, tlie nichl
zu 90.10 gehören

1 Icrslellmig aus Materialien, die nichl
zu 90. 1 1 gehören
Herslellung aus Malerialien. die nicht
zu 90.01, 90.02 uder 90.12 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 90.01. »0.02 oder 90.13 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 90.01, 90.02 oder 90.14 gehören

I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zn 90.13 gehören

1 lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 90.10 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 90.17 gehören

90.18

90.19

90.20

'.10.21

90.22

90.23

ön.24

90.2(i

90.27

90.28

911.29

91.91

91.02

91.03

91.01

91.03

91.110

91.07

91.08

Endprodukt

Apparate und Geräle tür Heilgymnastik

und Massage: Apparate und
Geräte lür die Psycholechnik, Ozuii-
tlierapie, Saoerslorrtherapie. Wieder-
beleboug. Aerosoltherapie sowie
andere Almungsapparale aller Art
(einschliesslich Gasmasken)
Orthopädische Appurale und Vorrichtungen

(einschliesslich incili zio isch -

chirurgische Gürtel); Zahnprothesen.
künstliche Augen und andere
Prothesen: Schwcrhürigcniippnralc und
-gerate: Apparale unii Vorrichtungen

zur Behandlung von Knochcu-
brücheu (Schienen. Binnen und
dergleichen)
Böntgciiappuralc und -geräle, auch
tur Schirnihihlphotograpliic sowie
Apparale und Geräle. die Strahlungen

radioaktiver Substanzen
verwenden, einsehliesslieh Röntgenröhren,

I lochspanniingsgeneraloreii,
Sehallpolle. Bildschirme.
Untersuchungs- mnl Behaiiitlungslisclic,
-sesscl und dergleichen
Instrumente. Apparate, Geräle und
Modelle riir I leinousliatioiiszweckc
(im Unterricht, in Ausstellungen usw.),
nicht rür andere Zwecke verwendbar
Maschinen, Apparate und Geräle für
mechanische Prüfungen (Prüfung
der Widerstandsfähigkeit. Harle.
Zugfestigkeit. Druckfestigkeit. I'.lasiizi-
läl nsw.) von Materialien t.Mctallc.
Holz. Spinnstoffe, Papier, Kunsl-
storre usw.)
Diclilcniesser. Aräometer, Senkwaagen

und ähnliche Instrumente.
Thermometer, Pyrometer, Barometer.
Hygrometer und Psychrometer, auch mit
Kcgislricrvnrrirhlung, auch miteinander

kombiniert
Apparate. Geräle und Instrumente
zum Messen. Kontrollieren oder Regeln
von Gasen oder Flüssigkeiten oder
zum automatischen Kontrollieren von
Temperaturen, wie Manometer,
Thermostate, Niveananzeiger, l.uflzug-
reglcr, DurchNussuiesscr. ' Wärinc-
zähler. ausgenommen Apparate.
Cenile und lustramente der Nr. on. I I

Instrumente. Apparate und Geräte
rür physikalische oder chemische
t'ulersuchuugeii (wie Polarimeter.
Itcfruklnmctcr. Speklroineler, Apparale

zur I ntersuclning von Gasen
oder Hauch): Instrumente, Apparale
und Geräle zur Bestimmung der
Viskosität, Porosität. Dilatation.Ober-
riächeiispannung und dergleichen
(wie Viskosimeter, Porosiinelcr.
I )il;ilomcter| sowie für kalorimetrische
pliotomii risiile oder akustische
Messungen (wie Pholomeler. einschliesslich

Belichtungsmesser.
Kalorimeter): Mikrotome
Gasmesser, Flflssigkcilsincsscr und
Kickt rizi lälsz.ä Iiier. einschliesslich
Proiluklions-, Prid- und Kichzählcr
Andere Zälder li'oiii'cnziilllcr, Pro-
ilukliouszülilcr. Taxameter,
Kilometerzähler. Schrittzähler usw.),
Tachometer und Geschwindigkeitsmesser,

nudi magnetische, ausgenommen
Gcschwinitiukeilsniessvi'der Nr. 90.1 l:
Slroboskope
Klekl lische oder elektronische Instrumente

Apparate und Gerälc zum
Messen. Prüfen. Kontrollieren, Kegeln
oder zum Untersuchen
'leite und Zubehör, die ausschliesslich
oder hauptsächlich als solche rür
Instrumente. Apparale nml Gerälc der
Nrn. '.10.23, »0.24. 011.20. 90.27 oder
'.10.28 Ix'Sl I 111 in I erkennbar sind, auch
wenn sie für mehrere dieser Instrumente,

Apparate und Geräte
verwendet werden können

Kapitel 91

Uhren

In der Zone vorzunehmender iirsprungs-
hegründender Vernrbeitunysvorgnng

Herstellung aus Materialien, die nielli
zn 90.18 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 90.19 gehören

llerslellong aus Materialien, die nichl
zo 90.20 gehören

Endprodukt

Taschenuhren. Armbanduhren und
dergleichen (einschliesslich Stoppuhren

vom gleichen Typ)
.SlauilübiTbeu (Pendulettes) und Wek-
ker. mit Klclnuhr-Wcrk
Armnliirlirel tuhreii und dergleichen,
Tür Automobile, Flugzeuge, Schirre
und aiulcre Fahrzeuge
Uhren. Pendulen. Wecker und
ähnliche Apparale der l'tirculllduslric,
mit auilereui als Klciniilu- Werk

Koul rolhipparale und Zeitmesser mit
Uhrwerk oder Synehronmolur |Pcr-
sDiinlkiiulrnlluhrcn. Zeil stcmpelappa-
rale, Wächtcrkoiilrolliipparalc, Mi-
iHileiiziihler, Sckundcnzhiiler usw.)
Zeitauslöser mit Uhrwerk oder mit
Synehrniunolor (Zeitschalter, Sleocr-
uhren nsw.)
Klcinulir-Werke, fertige

Andere Uhrwerke, fertige

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 90.21 gehören

I lerstellung ans Materialien.
zu 90.22 gehören

die nichl

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 90.23 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu '.111.21 gehören

I lersiellung aus Malerialien, die nicht
zu 90.23 gehören

Herslellung ans Materialien, die nichl
zu 90.20 oder 90.2» gehören

I lerstellung aus Malerialien. die nichl
zu 9U.27 oder 90.29 gehören

I lerslelluiig aus Malerialien. die nicht
zu 90.28 oder 90.2» gehören

I lerslelluiig aus Malerialien, die nicht
zu 911.29 gehören

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
beyründender Yerurbeilmiysvorgany

I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 91.01 oder 91.07 gehören

I lerstellung aus Materialien, die uichl
zu 91.02 oder 91.07 gehören
I lerslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 91.113, 9I.U7 oder 91.08 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 91.01 oder 91.08 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 91.05 gehüren

Herslellung aus Malerialien. die nichl
zu 91. OO gehören

Herslellung aus Materialien, die uichl
zu »1.07 gehören
Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 91 .08 gehören
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Endprodukt

91.09 Gelläuse für Uhren der Nr. 91.01 und
Teile davon, vorgearbeitet oder Terlig

91.10 Gehäuse für andere Uhren und Appa¬
rate der Uhrenindustrie sowie Teile
davon

91.11 Andere Uhreiifurnilurcn

Jn der Zone vorzunehmender nrsprnngs-
begründender Verarbeitungsvorgang

Herstellung ans Materialien, die nicht
zn 91.09 gehören
Herstellung aus Materialien, die nielit
zu 91.10 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 91.1 1 gehören

Kapitel 92

Musikinstrumente, Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte;
Teile und Zubehör dieser Instrumente und Geräte

92.01

92.02

92.03

92.0-1

92.05

92.06

92.07

92.0S

92.09

92.10

92.11

ex 92.12

ex 92.12

cx 92.12

ex 92.12

92.13

93.01

93.02

93.03

93.0-1

93.05

93.06

93.07

Endprodukt

Klaviere (auch automatische, mit
oder ohne Klaviatur); Cembalos und
andere Saiteninstrumente mit Klaviatur;

Harren (ausgenommen Acols-
harren)
Andere Saiteninstrumente

Prcirenorgeln; Harmoniunis und
andere ähnliche Instrumente mit Klaviatur

und freiscliwiiigcnden Mclall-
zu ngen
Akkordeons und Konzertinas;
Mundharmonikas

Blasinstrumente

Schlaginstrumente (Trommeln, Pauken,

Nylophone, Mctallophonc, Bek-
ken. Kaslagnctlcn usw.)
Musikinst rumen le. elektromagnetische,

elektrostatische, elektronische
und ähnliche (Klaviere, Orgeln,
Akkordeons usw.)
Musikinstrumente, in andern Nummern

dieses Kapitels nicht erlässt
(Orchestrions, Drehorgeln, Musikdosen,

singende Vögel und Sägen usw.);
Lockinstrumente aller Art sowie
Mnndblasinstruineiite lür Huf- und
Signalzwceke (Signalhörner, Signalpfeifen

usw.)
Musiksaiten

Teile und Zubehör von Musikinstrumenten

(ausgenommen Musiksaiten),
einschliesslich gelochte Pappen und
Papiere für mechanische Musikinstrumente

und Werke für Musikdosen;
Metronome, Stimmgabeln und
SUmmpfclfen aller
Grammophone^' Diktie rserül e jihâ
andere Toiiaufiiahme- und
Torfwiedergabegeräte, einscliliesslieh Plattenspieler,

Band- und Drahlspielcr, mit
oder ohne Tonabnehmer
Schallplatten, bespielt
Tonträger für Apparate und ^Geräte
der Nr. 92.11 oder für ähnliehe Ton-
aufnahiiieverfahren; Platten, Walzen,
Wachsrornicn, Bänder, Filme, Drähte
usw., bespielt, ausgenommen bespielte
Schallplatten
Matrizen und galvanoplastisehc Formen

für die Herslellung von
Schallplatten

Tonträger für Apparale und Gerate
der Nr. 92.11 oder für ähnliche Ton-
aurnahmeverrahren: Platten, Walzen,

Wachsrormcn, Bänder, Filme,
Drählc usw., für die Tonaurnahnie
hergeriehtet

Andere Teile und Zubehör von Apparaten

und Geräten der Nr. 92.11

/n der Zone vorzunelimender urspriings-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herstellung aus Malerialien. die nicht
zu 92.01 oder 92.10 gehören

I lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 92.02 oder 92.10 gehören
Herstellung ans Malerialien, die nielli
zu 92.03 oder 92.10 gehören

1 lerslelluiig ans Materialien, die nicht
zu 92.0-1 oder 92.10 gehören
Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 92.05 oder 92.10 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 92.00 oder 92.10 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 92.07 oder 92.10 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 92.08 oder 92.10 gehören

Herstellung ans Materialien, die nicht
zu 92.09 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 92.10 gehören

iïierstcllung aus Materialien, die nicht
zu 92.11 gehören

Abpressen
Herslellung aus für die Tonaufnahnie
berge richte tcn Tonträgern (ex 92.12),
oder Herstellung aus Materialien, die
nicht zu 92.12 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 92.12 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nielit
zu 92.12 gehören, durch Vcrarbci-
tungsvorgäpge, die niehl nur im
Perforieren, im Zuschneiden für einen
bestimmt m Zweek oder in einer
Kombination dieser Verarbeilungsvorgänge

bestehen

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu 92.13 gehören

Kapitel 93

Waffen und Munition

Endprodukt

Blanke Waffen (Säbel, Degen,
Bajonette usw.) sowie Teile und Scheiden

davon
Revolver und Pistolen

Kriegswaffen (andere als solche der
Nrn. 93.01 und 93.02)
Feuerwaffen (andere als solche der
Nrn. 03.02 und 93.03), einschliesslich
ähnliche Gerälc, deren Wirkungsweise

auf Pulvcr-Dertagration beruht,
wie Rakelenpistoleu, Schreck-
schusspistolen und -revolver, Hagel-
abwehrkanouen, Scilschicssapparale
usw.
Andere W arren (einschliesslich Feder-,
Luit- und Gusdruckgewehre, -kara-
bincr und -pislolen)
Warrenteile, andere als solche der
Nr. 93.01 (einscliliesslieh liolzsehärie
rür Gewehre und Lauf-Formen für
Feuerwaffen)
Geschosse und Munition, einschliesslich

Minen; Teile davon, einsehliesslieh

Jagdschrol und Palroiiciinfrop-
fen

In der Zone vorzunehmender iirsprungs-
bctjründcnder Verarbeilungsvorgang

Herstellung ans Malerialien, die nichl
zu 93.01 gehören

1 ferslcllung ans Malerialien. die nichl
zu 93.02 oder 93.00 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 93.03 oder 93.00 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 93.01 oder 93.00 gehören

Herslellung aus Materialien, die nichl
zu 93.05 oder 93.06 gehören

Herstellung aus Malerialien, die uichl
zu 93.00 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 93.07 gehören

Kapitel 94

Möbel; medizinisch-chirurgisches Mobiliar; Bettzeug und dergleichen

In der Zone vorzunelimender Ursprungs-
begründenden Vcrarbeihmgsoorgutig

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu Kapitel 91 gehüren

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu Kapitel 9-1 gehüren

Endprodukt

91.01 Sitzmübcl, auch in Bellen unwandel¬
bare (ausgenommen Mübel der Nr.
94.02), sowie Teile davon

91.02 Medizinisch-chirurgisches Mobiliar,
wie Operationstische, U n tersiteliun gs-
lischc und dergleichen, Betten mit
mechanischen Vorrichtungen für
Krankenbehandlung usw. : Stühle für
Zahnärzte und dergleichen, mit
mechanischer Kipp- und Hebevorrichtung;

Teile dieser Waren
91.03 Andere Möbel und Teile davon

91.04 Unlennat ratzen; Bettzeug und der¬
gleichen, mit Federung oder gepolstert
oder mit Füllung aus Stoffen aller
Art, wie Oberami ratzen, Steppdecken,
Deckbetten. Kissen, Schlummerrollen,

Kopfkissen usw.. einschliesslich
solche aus Schwainiukaulschnk oder
Schaumstoff, mit oder ohne Ueberzug

Kapitel 95

Schnitz- unnd Formstoffe, bearbeitet (einschliesslich Waren daraus)

Herstellung aus Materialien, die nichl
zu Kapilel 94 gehören
Herslellung aus Materialien, die nicht
zu Kapilel 94 gehören

Endprodukt

93.01 Schildpatt, bearheitet (einschliess¬
lich Waren daraus)

95.02 Perlmutter, bearbeitet (einschliess¬
lich Waren daraus)

95.03 Elfenbein, bearbeitet (einschliesslich
Waren daraus)

95.01 Bein, bearbeitet (einschliesslich Wa¬
ren daraus)

95.05 Horn, Geweihe. Korallen, natürlich
oder rekonsliluic.ii, und andere tierische

Schnilzsloffe, bearbeitet
(einschliesslich Waren daraus)

95.06 Pflanzliche SchiiilzslolTe (Steinnüssc,
andere harte Nüsse, Friirhlsleinc
usw.), bearbeitet (einschliesslich Waren

daraus)
95.07 Meerschaum und Bernstein, natürlich

oder rekonstiluicrt, .lelt uud andere
jettähnliche mineralische Sloffe, be-

- - arbeitet (einschliesslich Waren daruus)
95.08 Waren, geformt oder geschnitzt, aus

natürlichem (tierischem oder
pflanzlichem) sowie mineralischem oder
künstlichem Wachs, aus Paraffin,
Slearin, natürlichen Guniniiartcn oder
Harzen (Kopalliarz, Kolophonium

\ . lusw.), aus Modcllicrniussen, und ändc-
i .' re geformte oder geschnitzte Waren,

anderweit weder genannt noch inlie-
grirren; nicht gehärtete Gelatine,
bearbcilel, andere als solehe der Nr.
35.03 und Waren daraus

Kapitel 96

Bürsten- und Pinselwaren, Besen, Staubwischer, Puderquasten
und Siebmacherwaren

/(/ der Zone vorzunehmender nrsprnngs-
begründender Verarbeilungsvorgang

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 95.01 gehören
Herstellung aus .Malerialien, die nicht
zu 95.02 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 95.03 gehören
1 lerstellung aus Materialien, die nicht
zu 95.04 gehören
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 95.05 gehören

Herslellung ans Materialien, die nieht
zu 95.06 gehüren

Herstellung aus Malerialien, die nielli
zu 95.07 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 95.08 geboren

96.01

96.02

90.03

90.0-1

90.05

96.06

Endprodukt

Besen, gebunden, auch mit Stiel

Bürslenwaren (Bürsten, Schrubber,
Pinsel und dergleichen), einschliesslich

Mascbinenbürsten; Roller zum
Anstreichen, Wischer ans Kautsehuk
oder aus anderen ähnlichen geschmeidigen

Stoffen
Pinsclköpfc

Staubwischcr und Federabstauber

Puderquasten und dergleichen aus
Stoffen aller Art
llandsicbc aus Stofren aller Art

In der Zone vorzunelimender iirsprungs-
begrültdciidcr Verurbcitiuigsvorgung

Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu Kapilel 96 gehören
I lerstellung aus Malerialien, die nicht

»zu Kapilel 96 gehüren

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 96 gehüren
Herslellung aus .Materialien, die nichl
zu Kapitel 96 gehüren
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapilel 96 gehüren
Herstellung aus Materialien, die nicht
zu Kapitel 96 gehüren

Kapitel 97

Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte

97.01

97.02

97.03

97.04

Endprodukt

Spiclfahrzcngc rür Kinder, wie
Fahrräder, Trottinettes (Roller), mechanische

Pferde, Autos mit Fussantrieb,
Puppenwagen und dergleichen
Puppen aller Art

Anderes Spielzeug; Modelle zum Spielen

Gesellschaftsspiele (einschliesslich mit
Moloren oder mechanischen Antrieben
ausgerüstete Spiele für öffentliche
Lokale; Tischtennis, Billardlischc und
Spczialtische für Spielsäle)

In der Zone vorzunehmender tirxprungs-
begründender Ve.rtirbcitnngsvncgttng

Herstellung aus Malerialien, die nicht
zu 97.01 gehüren

Herstellung aus Malerialien, die nicht
ZU 97.02 gehören
1 ferslcllung aus .Materialien, die nichl
zu 97.03 gehören
1 lerstellung aus Malerialien, die nicht
zu 1)4.03 oder 97.0-1 gehören
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97.00

97.00

97.07

ex 97.08

9S.0I

98.02

98.03

98.01

98.03

98.06

98.07

98.08

Endprodukt

Gegenstände flh' Bcliisl igungcn und
Festlichkeiten. KuLillon- und Schcrz-
nrtiki'l; Christbaumschmuck und
ähnliche Wcihnuehlsarlikcl (künstliche
Weihnachtsbäume. Krippen mieli mit
Aussi all nun, F iguren von Menschen
und Ticini rür Krippen. Weihnachts-
I lol/.schuhc und -I lolzscheilc. Weih-
nachtsinäniicr usw.)
Geräle Mir l'rcilurisplele. Gymnastik,
Athletik und andere Sportarten,
ausgenommen Waren der Nr. 97.01

Angelhaken uud I laudile! zc aller Art;
Angelgeräte: l.ockgeräle, Lerchcn-
spiegel und ähnliche Jagdgcrälc
Karussels, l.urischaukelu, Schicss-
slände und andere Schausleller-Kin-
riclilüiigcn, ausgenommen Zirkusse,
Tierschauen und Wandertheater

In der Zone vorzunehmender ursprungs-
begründenrier Ycrurhrilungsitorgang

Herstellung ans Malerialien, die nichl
zu 97.05 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 97.06 gehören

Herstellung aus Malerialien, die nichl
zu 97.07 gehören

I lerslelluiig ans Malerialien, die nicht
zu 97.08 gehören

Kapitel 98

Verschiedene Waren

Endprodukt

Knöpfe, Driickkniiprc. Manchcllen-
knöpre und dergleichen (einschliesslich

Knopf-Rohlinge, Knopfforineu
und Knopfleile)
Reissversehlüsse und Teile davon
(Schieber usw.)
Federhaller. Slylographcii und l'lill-
lileisLiflc; 1 Jl e isLif lliulter uud
dergleichen; Teile und Zubehör davon
(Hlcislirtscliülzer. Clipsc usw.),
ausgenommen Waren der Nrn. 98.04 und
98.Uö

Schrcihtcdcril und Sclircibfcdcrspilzcn

nicisl in c (einschliesslich Siiiictcrgrir-
fcl), Minen, Furbslirtc und Zeichenkohle;

Schreib- und Zeichenkreide,
Schneiderkreide, Iii Hanl kreide
Schicrerlareln und Tutela zum Schreiben

und Zeichnen, auch eingerahmt
l'clschuflc, Niiiiiiiicruslcmpcl, Zu-
samnieiisclzslcuipcl. Datumstempel
und ähnliche Uaiidslempcl
Farbbänder, mit Tinte oder einem
Farbstorr getränkt, auch aut Spulen,
für Schreib- oder Bcchciimnschiucn
und dergleichen: Slcmpclkisscii, cin-
gcfärbl oder nicht, auch mit Sehaeh-
tcln

In der Zone vorzunehmender Ursprungs-
begründender Yrriirhriluiigsvnrgiing

Herslellung nus Malerialien, die niehl
zu 98. Ul gehören

Herslellung ans Malerialien, die nichl
zu 98. 0'2 gehüren
Hcrslelluiig aus Materialien, die nicht
zu 98. U3 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 9.S.0 1 gc hören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 98.05 gehören

Hcrslelluiig ans Materialien, die nichl
zu 98.06 gehören
Hcrslelluiig aus Malerialien, die nichl
zu 98. U7 gehören

Herslellung aus Malerialien, die uichl
zu 98.U8 gehören

98.09

98.10

ex 98.11

ex 98.11

98.12

98.13

9S.I I

98. 1 5

98.16

Endprodukt

Siegellack für Düruzwccke oder lür
Flaschcnvcrschliis.se. in kleinen Scheiben.

Stangen oder ähnlichen Formen',
Paslcn aut der Grundlage von (Velatine

rür graphische Reproduktionen,
Dniekwalzen und libidiche Zwecke,
auch auf Unterlagen von Papier oder
Spinnstorren

Feuerzeuge und Anzünder (mechanisch,

elektrisch, katalytiseh usw.)
und Teile davon, ausgenommen Feuersteine

und Dochte

Pfeifen rohforiiieii

Tabakpfeifen. Pfcifenköpfc
(ausgenommen Preifeiirohformcn); Zigarren-

uud Zigarettenspitzen:
Mundstücke, Rohre und andere Teile

Frisierkämnic, Finslcckkänimc, t Iaar-
spangen und dergleichen

Miede rslähe und dergleichen für
Korsette, Kleider und Bcklcidungszube-
hür

Zerstäuber für Toilellezwecke, iiinn-
I ic iL sowie Zcrsläubcrvorrichtungcn
und Zcrsläulicrküpte

Isolicrflaschcn und andere Isolier-
bchällcr sowie Teile davon
(ausgenommen Glaskolben)

.Schneiderpuppen und dergleichen;
bewegliche Figuren und Ausstellungsstücke

für Schaufenster

In der Zone vorzunehmender nrsprinigs-
begrilndeniter Ycrnrbvilmigsvurgirug

I lerslelluiig aus Malerialien, die nicht
zu 98.09 gehören

Herslellung ans Materialien, die nicht
zu 98.10 gehören

Herslellung aus Materialien, die nicht
zu 98.1 1 gehüren

Herslellung aus Pfotfcnrohformen
(ex 98.11) oder au.s Materialien, die
nicht zu 98.11 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nichl
zu 98.12 gehören

Herstellung aus Materialien, die nicht
zu 98.13 gehören

Herslellung aus Materialien, die nielli
zu 98.1 1 gehören

Herslellung aus Malerialien, die niehl
zu 7U.I2 oder 98.15 gehören

Herslellung aus Malerialien, die nicht
zu 98.16 gehören

Kapitel 99

Kunstgegenstände, Sammlungsstüeke und Antiquitäten

Endprodukt

99.01

99.02

99.03

In der Zone vorzunehmender ursprimgs-
begründender Ycriirbeilimgsvnrgaiig

I lerslelluiig aus Malerialien, die hiebt
zu Kapitel 99 gehören

Bilder. Gemälde und Zeichnungen,
vollständig von Hand geschaffen,
ausgenommen gewerbliche Zeichnungen

der Nr. 19.116 und von 1 land
verzierte gewerbliche Waren

Orighuilslichc, -schnitte und -lillio- Herslellung ans Malerialien, die nicht
graphien

Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst

(Plastik) aus Stoffen aller Art

zu Kapitel 99 gehören

Herslellung aus Malerialien. die nichl
zu Kapilel 99 gehören
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Elektrizitätswerk des Bezirkes Schwyz (AG.)

Schwyz

Lichtpausmaschine
Modernste und crstklupstKC Konslrukliou - preussn
J.i-isi miy - konkurrenzloser Preis - Dnrchlaunireii.r
12u em Preis Fr. 690.-

Lichtpausapparat
zum Kopieren von Briefen und Zeichnungen, For¬

mat A 4, Fr. Tl'i-

Ausgabe einer

Fotokopierapparat
in einer Minute weisse Pholokopien von Briefen,

Seiten aus ZcilMcbrirten und Büchern usw.
Fr. 485.-

4%-Anleihe 1960
von Fr. 3000000

Der Krlös der Anleihe ist zur weilcren Finanzierung der Kraflwerk-

Verlnngen Sie unverbindliche Piobcstclluiig'.
Papiere für Photokopien, Ajrla, Gevaert usw.

Lichtpiiuspapiere
Verlangen Sie zu Ihrem Vorteil unvcrbindliehc Offerte.

ARNO-AGENCE, Basel
Viaduktsl casse 12 Tel. (Oül) 23 70 H

baulcn im Muotathal bestimmt.

A n lei Ii o beil i inj n 1 1 1) tvn : Laufzeit längstens lö Ta lire
Inhaber tilel zu Fr. 1000 minimal
Jahrescoupons per 1. März
Kotierung an der Börse von Züricli

Emissionspreis: 10*1% + 0,(30% halber eidg. Ti Idstein pel
100,60%

Zeicliuuiiysfrisl: 1!J. his 25. Fehruar ÜHit), initlajjs

Zeichnungen werden von allen (icschäflslellcn clor untenstehenden
Hanken spesenfrei entgegengenommen; auch halten sie Inleresscnten
den detaillierten Pruspckt und Zeichnungsscheine zur Verfügung.

Scliweizerisclie ]taiiki.|cscllscliafl Kutitoiialhauk Schwyz

Luzerner Knutoiiitlhnnk Olmohlner Kaiilunnlliauk

Nidwaldner lvuiilotialbank I rncr Kuulouulhaiik

Zuyer Kantonaibank

Rechnungsruf im öffentlichen Inventur
Leber den \iii hhiss des am 15. Novemher 1957 verstorbenen

Heinrich Walter Klinke
geb. 1889. Bürger vou Zürich, gew. Ingenieur, wohnhaft gew. iu
Vaduz Fürstentum Liechtenstein), früher iu Ziirich. isl durch
Verfügung des Kiuzclrichlcrs in uichlslreiligcii Rechi ssachcil des
Bezirksgerichtes Zurich vom 13. .lanuar I960 das örrcntlichc ln\ ciliar
ungeordnet worden.

Ks werden daher sowohl der Gläubiger, mil Fiuschhiss dei
Biìrgschulisglihibigcr. als auch die In der Schweiz niedergelassenen
Schuldner des 1 'rblasscrs und Personen, die im Besitze von im Ki-
gciiluni des Brillasse rs siebender Sachen sind, aufgefordert, ihre
Forderungen und Schulden bzw. ihren Besitz von p'.rbschurisgu^
Iiis zum 2)1. Februar BUttl beim Notarial liuiilerii-Ziirirh. t'osi fu ili
Zürich 211 schrill lieti iinzniueldcn.

Die Gläubiger werden aul die hl Art. WM Schweiz. Zivilgcselz-
buch gciianulen Folgen der Nichlaiimeldung aiifiuci ksaili gemacht.
wonach die laben des Verstorbenen den lllüuhigcru. deren
Forderungen deshalb uichl in das Inventar aufgenommen wurden sind.
weil sie deren Anmeldung versäunit haben, weder persönlich nodi
mil der l-'rbschafl harten, suweil die F'ordcrungcn nicht durch Pfandrechte

gedeckt sind (Art. Mut. Abs. 3. ZGB)..
Die Schuldner, sowie die Oläublger. die Funsi prämier besitzen

und alirälligc Besitzer weiterer, im Pägcnliun des Phiilusscrs gestandener

Vermögenswerte jeder Al l. suweil iene in der Scliweiz
niedergelassen sind und uulerhissen eine Fängabe zu machen, werden mit
Ordnungsbiisse besl ruft

Zilrleh. den 26. .lanuar I960. \olarlal 1'liiiilern-Zilrleh:
A, Kriimuiciiiicher. Notar.
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Dem ästhetischen Empfinden schweizerischer
Architekten ist DURACID TON-IN-TON
entsprungen.

Richterswil aber bürgt für höchste DURACID-
Qualität.

Nur DURACID Ist eine schweizerische Voll-
Vinyl-Platte, zäh, nicht gefüllt. Auch die
gediegene und noch praktischere Ton-in-Ton-
Marmorierung geht durch und durch. Sie ist
nicht auf eine dünne Oberschicht beschränkt.

Nur DURACID wird in der Schweiz plattenweise

in separatem Vorgang während langer
Zeit unter hohem Druck gepreßt im Gegensatz

zu Schnelldurchlaufverfahren, aus deren
Bahnen erst nachträglich Platten ausgestanzl
werden.

Platten 30 x 30 cm, 2,2 mm stark
Platten 45x45 mit kl. Zuschlag

ein Produkt nach MaG kein Massenprodukt
sa

GUMMI-WERKE RICHTERSWIL A.-G. SCHWEIZ

[ ® Registered Trade Mark

Einzahlungsscheine

auch mit Sortierlochung
nach PTT-Vorschriften.

Mindeslauflage 3000 Stück

zu 600 verpackt und beschriftet.
Versand prompt ab Uster.

Druckvorlage erforderlich,

E. KELLER A6.
Uster 1

Die Stellenrubrik
erscheint jeden Mittwoch

4ÉH JÊ4

^ Jftt

CHARLES A'HEARN
Ihr Individueller Berater lür Frogen
der Personalfürsorge
Planung, Kostenanalysen. Expertisen
Organisation. Revisionen
Bilanzierung, technische Verwaltung

PENSION
CONSULTANTS

Büros in New York London, Zürich'

Rösllslr. 45, Telelon 051 28 00 T6

r
Hypothekarbank in Winterthur

Einladung

znr ordentlichen Generalversammlnng der Aktionäre

auf Freitag, den 4. März lHttU. Ki L'hr,

Im Gartenhotel ln Winterthur

Traktanden :

1. Protokoll der Generalversammlung vom 6. März 1959.

2. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Rechnung für das Jahr 1959,
Vorlage des Berichtes der Kontroilslelle und Decharge-Erteilung an die
Verwaltung.

3. Bescblussfassung über die Verwendung des Reingewinns.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat.
5. Wahl der Kontrollstelle.
6. Verschiedenes.

Die Eintrittskarten werden gegen Ausweis über den Aktienbesitz vom
18. Februar bis 3. März 1960 auf unseren Bureaux in Winterthur und Zürich
ausgegeben, wo auch Geschäftsberichte zur Verfügung stehen.

Während der gleichen Zeit liegen Bilanz sowie Gewinn- und
Veriustrechnung nebst dem Bericht der Kontrollstelle und den Anträgen des
Verwaitungsrates über die Verwendung des Reinertrages beim Hauptsitz in
Winterthur und bei üer Filiale In Zürieh zur Einsicht der Aktionäre auf.

Winterthur, den 5. Februar 1960

Kamens des Verwaltungsrates
Der Präsidenl: Dr. F. T. GUBLEB

WORB & SCHEITLIN AG.
46. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Samstau, den 5. März I960, um 15.00 Uhr, im Ucstuuruiit Sehmledstubc, Zeuuhiiusuasse 5,
Bern

Traktandeu:
1. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung per 31. Dezember 1959

und Decharge-Erteilung an den Verwaltungsrat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses.
3. Wahl der Kontroilslelle.
Eintrittskarlen für die Generalversammlung können gegen genügenden Ausweis über

den Aktienbesitz bis zum 3. März 1960 bei der Kantonaibank von Bern, in Bern, der Bank
in Burgdorf oder In unserem Büro ln Worb bezogen werden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen im Büro in Worb zur Einsichtnahme

durch die Aklionäre auf.
Der Verwaltungsral.

Vous qui cherchez des nouveautés pour combattre la concurrence

toujours croissante, seriez-vous disposé à l'achat d'un

BREVET
pouvant être exploité dans le monde entier (partie étampage ct

électrique). Faites vos offres sous chiffre Hab 130092 Publicitas,

à Berne.

MAGGIA KRAFTWERKE AG.
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Samstag, den 26. März I960, vormittnus 11.15 Ulir, Im Hotel du l'are, Locamo.

Tauesordnunu:
1. Knlgcgcnnahmc des Gesehäftsberiehtes und des Berichtes der Kontrollstelle pro

1958/59; Genehmigung der Jahresreehnung und Bilanz per 30. September 1959
und Bescblussfassung über die Verwendung des Reinertrages.

2. Dcrhargc-Krteilung an die Verwaltung.
3. Wahlen in den Verwaltungsrat.
4. Wahl der Kontroilslelle 1959/60.
5. Verschiedenes.
Die Jahresreehnung per 30. September 1959 mit Bericht der Kontrollstelle sowie der

Geschäftsbericht liegen ab 10. März I960 zur Einsicht der Aktionäre im Büro der Gesellschaft,
Piazza Foiitanu Pedrazzini, Loearno, auf.

.Muniiia Kraftwerke AG.
Der Bräsident: Dr. X. Cello.

BLENIO KRAFTWERKE
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
nuf .Siiinstiiy, den 26. März 1960, vornilttnns 11.15 I hr, Im Ilotel du Pure, Locarmi.

Tu||Csorüuiin||:
I. Entgegennahme des Geschäftsberichtes und des Berichtes der Kontrollstelle pro

1958/59; Genehmigung der Jahresreehnung pro 1958/59.
2. Décharge-Erteilung an die Verwaltung.
3. Wahlen in den Verwallungsral.
1. Wahl der Kontrollstelle 1959/60.
5. Verschiedenes.
Die Jahresreehnung per 30. September 1059 mit dem Bericht der Kontrollstelle sowie

der Geschäftsbericht liegen ab 10. März 1960 zur Einsicht der Aktionäre Im Büro der
Gesellschaft, Piazza Fontana Pedrazzini, Lucarno, auf.

Blenio Kraftwerke Afi.
Der Präsident: Dr. X. Cello.
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EWG? EFTA? neuer Zolltarif?
DANZAS löst für Sie alle Speditionsprobleme
Wenden Sie sich an das Haus mit der grossen Erfahrung

Aktiengesellschaft DANZAS & Cie. Basel
Biel, Brig, Buchs, Chiasso, Genf, Kreuzlingen, Lugaho, Luzern,
Romanshorn, St. Gallen, St. Margrethen, Schaffhausen, Vallorbe, Zürich

St. Gallische Creditanstalt
St. GaUen Marktplatz 1 Gegründet 1854

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
Donnerstag, 3. .März 1960, nachmittags 3 >/2 L'hr,

im Saal «Zum Schilt, in SU Gallen

TAGESORDNUNG I

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Kontrollstelle.
2. Genehmigung der Jahresreehnung und Decharge-Erteilung.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns und Festsetzung

der Dividende.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat.
5. Wahl der Kontrollstelle.

Rechnungsabschluss und Revisorenbericht liegen zur Einsichtnahme durch
die Aktionäre auf. Geschättsberichte steben zur Verfügung. ^
Zur Telmahmean der Generalversammiung sind Eintrittskarten erfordertkh-
die bis zum 2. März 1960, abends, an der Wertschriftenkasse gegen Angabe
der betreffenden Aktiennummem. bezogen werden können.

SU GaUen, 17. Februar 1960. Der VerwaltungsraL

pn

ti

Mit was Sie auch
schreiben...

«Verifax» kopiert
alles!

Ob es sich nun um Farbstift-, Bleistift-, Kugelschreiberoder

Maschinenschrift, um Drucksachen oder Gummistempel

handelt, alles, was auf einem Dokument steht,
wird mit »Verifax» einwandfrei reproduziert.

Diese erstaunliche Leistung bedeutet für Sie nicht nur
eine Bequemlichkeit, sondern oft sogar eine Notwendigkeit;

denn was nützt z.B. eine Vertragskopie, wenn die
Unterschrift fehlt, oder ein Buchhaltungsbeleg ohne
Zahlen?

Ein «Verifaxn-Photokopierapparat überwindet alle
sogenannten Schwierigkeiten spielend. Er liefert Ihnen
innert Minutenfrist bis zu 5 gebrauchsfertige Kopien
für weniger als 15 Rp. pro Stück. Diese sind sehr solid,
unbeschränkt haltbar, verblassen nicht und dunkeln nicht
nach.

Die groBe Überraschung jedoch ist der günstige Preis
des «Verifax Bantam»- Kopierapparates; er kostet nämlich

nur Fr. 540.

Verlangen Sie den Prospekt oder einen Apparat zur
Probe bei

Kodak S.A., Lausanne
Tel. (021) 23 93 93

Ausstellung Zürich
Hardstraße 1

Tel. (051) 54 22 20

Sichern Sie Ihre
GEHEIMNISSE
durch

Seit 25 Jahren bewährt

TAR NATO R macht sofort alles
unleserlich. Papiere, Akten,
Pläne, Notizen usw. .werden, zu
feiner Papierwolle verarbeitet.

Modell «allround 400», die
Maschine für den Chef.

BORBE-WANNER AG.
ZÜRICH

Tödistrasse 67 Telephon 272<r33

j:_Holzverzuckerungs AG., Domat/Ems
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionär«

auf Donnerstag, den 3. März 1960, 14 Uhr, In Chur, Hotel Steinbock

Tayesordnnngt ¦ -:

1. Aenderung des Aktienkapitals.
2. Aenderung der Firmabezeichnung.
3. Aenderung der Statuten.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Statutenänderung wird den Aktionären vom
22. Februar 196U an in den Büros unserer Gesellschaft in Domat/Ems und. in Zürich,
Talacker 16, zur Einsicht aufgelegt.

Da eine Zusammenlegung der Stammaktien A und B beantragt ist, findet je eine
separate Beschiussfassung dieser beiden Kategorien von Aktionären statt, wozu hiemit gleich-
zeilig eingeladen wird.

Die Eintrittskarten für die auf den fnhaber lautenden Vorzugsaktien können bis und
mit dein 29. Februar I960 gegen Ausweis über den Aktienbesitz bei den nachstehenden
Stellen bezogen werden:

Schweizerische Kreditanstalt, Zürich
Schweizerischer Bankverein, Zürich
Schweizerische Volksbank, Zürich
Graubündner Kantonaibank, Chur

sowie in den Büros unserer Gesellschaft in Domat/Ems und in ZUrich, Talacker 16.

Die Eintrittskarten für die auf den Namen lautenden Stammaktien A, B uiid C werden
nur in den Büros unserer Geseiischaft in Domat/Ems und in Zürich, Talacker 16. bis und
mit dem 29 Februar 1960 ausgegeben. Als stimmberechtigt gilt, wer am 22. l'ebruar 1960
im Aktienregister unserer Gesellschaft eingetragen ist.

Domat/Bms, deu 18. Februar 1960.
Im Xnmen des Verwallungsrales,
der Präsident: Dr. H. Pestalozzi.

Ersparnisanstalt Bütschwil
Die Aktionäre unserer Bank werden hiermit zu der Dienstag, den Ii. März 196U, uacli-

niltlugs 5 L'hr, in der «llrnuerei., Ilülsehwll. stattfindenden

ordentlichen Generalversammlung
eingeladen.

Triikluudeii:

1. Abnahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung pro 1959, des Berichtes
der Kontrollstelle und Entlastung der Verwaltung.

2. Beschiussfassung über die Verwendung des Reingewinnes.
3. Umfrage.

Geschäftsbericht. Gewinn- und Vcrlustreehnung, Bilanz und Berieht der Kontrollstelle

liegen IU Tage vor der Generalversammlung bei unseren Geschäftsstellen zur Einsicht
auf.

Die Eintrittskarten zur Generalversammlung können gegen Ausweis des Aktienbesitzes
bis spfitestens Montag, den 7. .Mfirz I960, mittags, bezogen werden.

Uüischuil, den 28. Januar 1960. Der Verwaltuugsrat.
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Spezial-Sammel-Dienste mit SKANDINAVIEN, GROSSBRITANNIEN usw.

Lampreeht & Co. AG, Internat. Transporte Basel -Zürich

Néanmoins, chaque secrétaire
vote en faveur des enveloppes
autocollantes, car elle aime
pardessus tout que son bureau reste

propre, sans traînées d'eau ou de
colle. Elle peut ainsi déposer la

correspondance sans crainte de
la salir.
Nos enveloppes autocollantes
«Duoflex» simplifient énormément

l'expédition du courrier et sont
d'une très belle présentation.
Confiez-nous le soin d'adapter
vos enveloppes aux exigences

actuelles. Demandez-

nous des propositions.
Notre unique désir est
de vous fournir de bonnes

et belles enveloppes.

SCHALLER & Cie S.A.

Fabrique d'enveloppes
Zurich 23, case postale
Téléphone 051/421542

Sparen Sie Zeit,
Arbeit und Raum mit
der LI STA-Ordnung

Ein Vorschlag für Ihre
We rkzeug-Lagerei n riehtu n g :
LISTA-Werkzeug-
schubladenschrank

ins kleinste Detail, den betrieblichen

Belangen anpassbar,
staubdicht und diebessicher,

*Schubìadten auf Kugellager mit
Einfach- oder Vollauszüg, '

maximale Kombinationsmög¬

lichkeiten, als Maschinen-
Zubehörschrank einzeln aufgestellt

oder in Reihen für die
Werkzeugausgabe.
Verlangen Sie Prospekt und
unverbindliche Beratung für die
Einrichtung in Ihrem Betrieb.

Lienhard-Stahlbau
Büro- &. Betriebseinrichtungen
Erlen/TG, Tel.072/37575

' ^
Ihr Geld

in der Kasse

nützt Kineo mehr,
al» wenn Ste es
«draußen» haben.
Darum übertragen
Rie Ihre Inkassl uns,
wir sorgen Mir
einen raschen
Eingang aller Ihrer

Außenstände.

Con fidentia
Inkassobüro Bern

Neuengasse 20

Te(. (031) 2 40 82

v J

FISCHER C CO./
REINACH 6

' Verlangen Sie

unentgeltlich
Tom SHAB

Zusendung ron
Probenummern der

Monatsschrift
cDle

Volkswirtschaft»

S.I. FUNDUS «B»
Messieurs les aetionnaires sont convoqués en

assemblée generale extraordinaire
pour le mardi 1er mars 19G0, à 11.00 heures, dans les bureaux de la Régie du eommeree, IU, rue
du Commerce, à Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1 Modification du conseil d'administration.
2° Divers.

Genève, le 16 février 1960. Le conseil d'administration.

J

i

I
]

S.I. LE HAUT BANC
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
mur le murili 1er mars I960, ft 11.0(1 heures, dans les bureaux dc lu Régie du commerce,
0, rue du Commerce, n Genève, avec i'ordre du jour suivant:

1° Modification du conseil d'administration.
2» Divers.

Genève, le 16 février 1960. Le conseil d'administration.

SOCIÉTÉ GENEVOISE DE CONSTRUCTIONS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
iour le mardi 1" mars 1960, ft 11.00. heures, dans les bureaux de In ltégie du commerce,
0, mc dn Commerce, A Genève, avec l'ordre du jour suivanl:

1° Modification du conseil d'administration.
2° Divers.

Genève, le 16 février 1960. Le conseil d'administration.

S.I. FUNDUS «D»
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le mardi 1" mars 1900, ii 11. OU beures, dans les bureaux de la Régie du commeree,
10, rue du Commerce, à Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1 0 Modification du conseil d'administration.
2° Divers.

Genève, le 16 février 1960. Le conseil d'administration. S.L GRAND'RUE-GENÈVE
Messieurs les actionnaires sont convoques en

assemblée générale extraordinaire
iour le mnrdi 1»' mnrs I960, n 1 1 heures '">. du us les biiremix de In ltégie du commerce, IU, rue
lu Commerce, n Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1° Modification du conseil d'administration.
2° Divers.

Genève, le 16 février 1960. I.e eonseii d'administration.

S.I. FUNDUS «E»
Messieurs les actionnaires sont convoques cn

assemblée générale extraordinaire
ponr le mnrdi 1er mnrs 1 flint, n 11.0(1 heures, diins les bureaux de la Régie du commerce,
10, rue du Commerce, ii Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1« Modification du conseil d'administralion.
2° Divers.

Genève, le 16 février I960. Le conseil d'admlnistrution. Les CFF offrent à louer à Lausanne
Au bas de l'avenue dc la Gare:
Encore (pielipics bureaux disponibles ; très belle situation, dans bâtiment moderne.

A l'avenue dc la Gare 41:
Mngnsln 35 m*, disponible après transformation.

A la gare aux marchandises dc Lausanne- Sébeillon:
llennx bureaux (238 m") au 1°' étage.

S'adresser au service des gérances des CFP, avenue de la Gare '13, ù Lausanne.
Téléphone (021) 21 47 01.

S.I. FUNDUS «F»
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

i assemblée générale extraordinaire
pour le mardi 1er mars I960, ft 11.00 heures, dans les bureaux lie ln Régie du commerce,
10, .rue du Commerce, ù Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1« Modification du conseil d'administration.
2° Divers.

Genève, le 16 février 1960. Le conseil d'administration.
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Machen Sie
Ihre Monatsbilanz
im Kopf?

Im Kopf, weil es scheinbar unmöglich ist, die
Buchhaltung auflaufende Auskunftsbereitschaft
einzustellen?
Scheinbar-denn nichts ist leichter, als eine
saldierte Buchhaltung zu führen. Mehr Arbeit?
Das Pebe-System erlaubt die Arbeitsgeschwindigkeit

entsprechend dem Beleganfall zu
beschleunigen.
Schon der Buchungsapparat Pebe-Record, mit
automatischer Zeilenwahl, lässt eine rasche
Arbeit zu.
Pebe-Electric ist das Zusatzgerät für schnellstes,
automatisches Einführen und Auswerfen der
Kontoblätter.
Und der Pebe-Adjutant überträgt gleichzeitig
die automatisch plus- oder minusgesteuerten
Zahlen aus der Schreibmaschine auf das Zählwerk

der Saldiermaschine.
Welche Vorteile eine saldierende Buchführung
bringt, zeigt Ihnen unser Organisator. Bitte
verlangen Sie noch heute seinen unverbindlichen

Besuch.

Pebc-BucfihartimgeR. FcÄMkWfccVerH md maLa
Ges<^äiubüche^abwk^el. ($$j4>7 *550 L)&IJ&

328
328
331

330
332

Coupon
A» die Firmi P. BiMicr- AG fmnnhtt S«»du Sl» mm kotltrv
tos Prospekte über
Pebe-Record mic automatischer Zeilenwahl (Grundausrüstunf.)
Pebe-Electric mic elektrischer Blatte in(uhrunt (Erweiterung Nr. 1)
Pebe-Adjuunt
S)rnchronisleriin( der Rechenmaschine (Erweiterung Nr. 2)
Pebe -Versenkpulc
Addo-X Buchungsautomat mit Pebe-Record
Demonstration erwünscht am vormittags/nachmittags Firmastempet

Ein
sensationelles
Angebot

E LFRlMÄ-StaMbürosckänke

Fr. 350 -
mit 4 verstellbaren Tablaren

ganz Stahlblechausführung

Einbrennlackierung

kurzfristig lieferbar

Nr. 110

Höh» Breite Tlet»

195 cm 95 cm 43 cm

Wir führen eine große Auswahl von soliden und äußerst günstigen Büro- und Kleiderschränken aus Holz und Stahl.

Verlangen Sie bitte Offerten oder Prospekte.

ELFRIMA AG Lagerstr.33 Zürichl Tel. (051)254430

A Genève

Commerce à reme» tre
centre ville

surface 70 tnJ environ. I vitrines,
loyer modéré, bail 4 ans.

Kcrire sous
chiffre M 60746 X à Publicitas Genève.

Per sofort zu verkaufen in Zürich

Baugeschäft
mit interessanten Ballaurtragen. Belegschaft
kann übernommen werden, l'iiianzkräftigc
Interessenten mit Kapilalausweis erhalten
Auskunft durch Kaderli Treuhand VC.

Zilrleh. Canncnslrassc 21. Tel. 21 ti? 8X.

Zu verkaufen

Fabrik-Liegenschaft
2 Gebäude, init: Quellenrecht, Brunncnlei-
tung, Wasserbe/.ugsrechl und Lcberlaufbe-
nulzungsrecht, geeignet als Lagerhaus.
3436 m2 Hausplalz, .Mailland und Weg, Re-
gulierungsgebiel. an Bahnlinie und Hauptslrasse

Zürich-Bern (zwischen Kölliken und
Safenwil), gute Zufahrt. Interessenten belieben

sich zu wenden unter Chiffre OPA
11 181 R an Orell 1-'üssli- Annoncen Aarau.

Tüchtiger Baupolier sucht zwecks l'eber-
nahine eines

Baugeschäftes
mit interessanten Bauaufträgen, kapital¬

kräftigen

Teilhaber
für die kaufmännische Leitung.

Auskunft erteilt Kaderli Treuhand AG.,
Zürich, Carmcnslrasse 24, Tel. 24 67 88.

Sensationell
die neuen GEHA-Verviel faltiger mit
Durchschussaggregat. Druck auf
jedes Papier, vom Durchschlag bis
zum spiegelglatten Kartothekkartenkarton,

ohne Abklatschen auf der
Rückseite.

Handmodell Fr. 1260.-
elektrische Modelle ab Fr. 2200.-
beide Modelle mit Durchschussaggregat

-und automatischer
Farbgebung.

mit Papierentstaubung

GEHA -ELEKTRONEN
und PHOTO-Schablonen
für illustrierte Werbebriefe,
Zeichnungen und Formulare - ein
neues Hilfsmittel für Ihren
Vervielfältiger.

Verlangen Sie Prospekte
und Arbeitsbeispiele vom

Generalvertreter

ST. GALLEN
Neugasse 40 Tel. (071) 22 63 06



Zeit und Platz sind
Geld auch in der
Registratur Rascher, raumsparender, preiswerter registrieren

mit den modernen Vetro-Systemen die
notwendige Folgerung aus Arbeitszeit -Verkürzung
oder Raumknappheit

1
WiederverkKufer In der ganzen Schweiz.

Die millionenfach bewährte Hängemappe für
Schreibtische, Schubladenschränke,
Schalterkorpusse, Registratur-Boys und auch für
kleine Privatregistraturen.
Zähe Kartonqualität, mehrfach gerillter Boden,
robuste Tragschienen. Extrastarker Griff-
Reiter mit celluloidgeschütztem Vollsichtschild
6x3 cm. Anschriften nach Belieben gestaffelt

oder in Kolonnen. Für Formate A4 oder
Folio, auch extratief.

2
Verkauf ausschliesslich durch unsere Reglstretur-Bereter

Vollsicht-Hängeregistratur ohne Schubladen.
Rund 50% mehr Akten je m2 Grundfläche.
Anschriften in Reihensicht; Hunderte, ja
Tausende von Mappen synoptisch im Blickfeld.
Metallfreie 2-Punkt-Aufhängung: kein
Pendeln oder Entgleisen der Mappen.
Durchgehend leinwandverstärkte Mappenböden.
Offene Gestelle aus Stahlrohrelementen,
baukastenartig zusammensetzbar, oder ver-
schliessbare Spezialschränke. Einbau in
bestehende Schränke möglich.

3
Verkauf ausschliesslich durch unsere Reglstretur-Bereter

Für mittlere und grosse Registraturen
Plankopien, Policen, Serviceverträge, Behördeakten,

Korrespondenz etc. Schriftgut in
mobilen Hängebehältern. Panorama-Sicht über
Tausende von Dossiers. Zwischenwandfreie
Einzel- oder Doppelgestelle, baukastenartig
zusammensetzbar.
7-8 Reihen Aktengut innerhalb von rund
2 m Höhe, das sind 16 bis 19 Lfm Aktengut
pro m2 Bodenfläche I

Fürrer's Vetro-Registratursysteme werden in
vielen Staaten in Lizenz fabriziert und
unter den gleichen Marken weltweit verkauft.

Rud. Fürrer Söhne AG. Zürich
Büromöbel, Registraturen, Karteien:
Tödistrasse 48, Tel. 051/271690
(Genève: 3, rue de Chantepoulet, tél. 022/322240)
Allgemeines Registraturmaterial:
Münsterhof 13, Tel. 051/271555

Büro-Fürrer Spezialfirma für Registratur mit Eigenfabrikation

An Büro-Fürrer, Postfach, Zürich 22.
Wir interessieren uns für:
Blätter für. Organisation Nr. 27 Vetro-Mobil
Nr. 34 Vetro-Lateral deutsch, franz.
Nr. 37 Archi-Vetro deutsch, franz.

Spezialdrucksache über das
Endziffern- System bei grossen Nummern-
Registraturen
Besuch Ihres Registratur- Beraters

Firma:

Sachbearbeiter:

am Genaue Adresse:
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